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Notfallvorsorge 
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ehern. Präsident des Bundesamtes für Zivilschutz, 
fortgeführt von Dr. RudolfWandel 
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Im September 1995 führte eine 
Schweizer Zeitung im Rheintal 
Straßeninterviews durch: "Was fällt 
Ihnen zu dem Wort Zivilschutz ein?" 

Kernsätze aus den Antworten : 
• Zuallererst verbinde ich es mit Ka

tastrophenhilfe. 
• In den Sinn kommt mir Hilfe

leistung . 
• Viele Helfer stehen im Ernstfall in 

relativ kurzer Zeit zur Verfügung, 
um Menschen zu retten und zu 
evakuieren. 

• Obwohl kriegerische Auseinan
dersetzungen in Europa eher un
wahrscheinlich sind, kommen mir 
doch Unruhen und Unsicherheit in 
den Sinn . 

• Ich denke an die große Dienst- und 
Einsatzbereitschaft. 

• Für mich sind die im Zivilschutz 
mitarbeitenden Hilfsorganisatio
nen, sei es im Katastrophen- oder 
Ernstfall, eine gute Versicherung . 

Abgesehen davon, daß unsere 
Nachbarn offensichtlich gut mit der 
Aufgabe Zivilschutz vertraut sind, 
lassen sich aus der Umfrage folgen
de Erkenntnisse ablesen: 

1. Die Sorge um einen umfassenden 
Schutz in Not und Gefahr. 
2. Die Gewähr, diesen Schutz durch 
den Staat und seine Institutionen zu 
erhalten. 
3. Das Vertrauen in staatliche Vor
sorge und ihre Effizienz durch recht
liche und organisatorische Planung. 
4. Die Zustimmung zum Ehrenamt 
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letzten'? (Teil 2) 

Problematik der 
grenzüberschreiten
den Hilfe am Beispiel 
der ))Regio 
Basiliensis« 

und die Anerkennung für Freiwillig
keit und Gemeinsinn. 
5. Die Wahrnehmung potentieller 
Gefahren, die neben den erwarte
ten technischen Katastrophen auch 
die Kriegsgefahr nicht verdrängt. 

Wir in Deutschland haben den 
Krieg aus unserem Bewußtsein ge
strichen, sehen in ihm eine "Fata 
Morgana", die nicht mehr wieder
kommt. Dabei erkannte nicht nur 
der Pazifist Bert Brecht: "Der Krieg 
wird ewig sein, beginnt er doch in 
unseren Herzen und Köpfen." 

So sieht es auch ein Parteimitglied 
von Bündnis 90/Die Grünen, Beige
ordneter in einer deutschen Groß
stadt und nach acht Jahren kommu
naler Praxis fern der Parteiideologie, 
eingeholt von den alltäglichen Er
fahrungen . Bei der Diskussion um 
Bedrohungsanalysen wurde von ihm 
der Terrorismus genannt, eine Ge
fahr im Grenzbereich zwischen län
derpolizeilicher Verantwortung und 
bundeseinheitlicher Bekämpfung 
und Strafverfolgung, zwischen in
nerer Sicherheit und Notstand. 

Michael Garthe sagt hierzu in der 
Rheinpfalz vom 6.11.1995: 

" Krieg ist ein Mittel der Politik. Zu 
allen Zeiten führten Völker unter
einander Krieg. Das Völkerrecht soll 
die Menschheit von Kriegen abhal
ten. Doch das Völkerrecht ist häufig 
schwächer als die Kriegslust der Völ
ker. 

Mord ist ein Mittel der Politik. Zu 
allen Zeiten haben Menschen ge-
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mordet, um bestehende Verhältnis
se zu verändern . Die Menschenrech
te sollen vom Morden abhalten . 
Doch die Menschenrechte sind häu
fig schwächer als die Mordlust der 
Menschen. 

Krieg und Mord treiben die Ge
schichte weiter. Aber nur selten im 
Sinne der Krieger und Mörder - und 
selten zum Nutzen der Menschheit." 

Beide o. g. Szenarien zeigen die 
grenzüberschreitenden Wirkungen 
und ihre Folgen, europa-, deutsch
land-, bundesländerweit, verdeutli 
chen die Erfordernis von Kooperati
on und Koordination, von einheitli
chen Führungsgrundsätzen und 
eingespielter Führungsorganisation. 

Die polizeiliche Vorbeugung und 
Gefahrenabwehr, die bundeseinheit
liche Katastrophenprävention und 
der Bevölkerungsschutz fordern ein 
Primat des Bundes. Ob die mit dem 
Einzelplan 06 des Bundeshaushalts 
dem Bundesministerium des Innern 
ab 1996 übertragene Allzuständig
keit den Erwartungen der Bürger ge
recht wird und das Vertrauen der Be
völkerung erfüllt, wird sich erweisen. 
Besonders dann, wenn die Koordi 
nations- und Lenkungskompetenz 
des Bundes durch die Verantwortung 
der Länder paralysiert wird. 

Aber merke: Die Bürger der Ost
schweiz denken und fühlen nicht an
ders als die Menschen in Deutsch
land. 
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HILFSORGANISATIONEN 

Bericht zur zivi len 
Verteidigung 
Vorlage der Gesamtkonzeption des Bundesministerium des Innern 
an den Innen- und den Haushaltsausschuß des Deutschen Bundes
tages vom 27. Juni 1995 

Der auszugsweise vorgestellte Be
richt des BMI ist die entscheidende 
Grundlage für die Neuordnung der 
zivilen Verteidigung. Der Bundestag 
hat mit seinem Beschluß zum Haus
halt 1995 die Einschätzungen und 
Bewertungen des BMI zur Gefähr
dungslage in Zentraleuropa über
nommen und mit der drastischen 
Mittelreduzierung die Weichen zu 
mehr Länderverantwortung gestellt. 
Künfitg werden die Garantien für ei
nen funktionsfähigen Bevölke
rungsschutz von den 16 Bundeslän
dern einzulösen sein. Deren politisch 
und finanziell unterschiedlichen Vor
gaben und Grundlagen gewährlei
sten aber keinen einheitlichen bun
desweiten Standard. Alle anerkann
ten Hilfsorganisationen haben 
übereinstimmend diese Entwicklung 
bedauert und Bund und Länder auf
gefordert, die staatliche Notfallvor
sorge und ihre existenten Hilfelei
stungssysteme auch weiterhin auf
einander abzustimmen und dafür ein 
Koordinierungs- und Leitungsgre
mium einzusetzen. Seit 20.11.95 liegt 
der Entwurf des ZSNeuOG vor, der 
vor allem das geltende ZSG und 
EKatSG zusammenfassen und ver
einfachen wird. Die Anhörungsfrist 
hierzu endet am 15.1.96. Mit seiner 
Verabschiedung im Bundestag wird 
im zweiten Quartal 1996 gerechnet, 
womit der Bericht zur zivilen Vertei
digung auch im Gesetzgebungsver
fahren sanktioniert ist. 

"A. Einleitung 

I. Anlaß des Berichtes 
Der Haushaltsausschuß des Deut

schen Bundestages hat die Bundes
regierung in der Sitzung vom 4. No
vember 1992 aufgefordert, "eine 
neue Gesamtkonzeption der zivilen 
Verteidigung unter Zugrundelegung 
des geltenden Finanzplans und un
ter Berücksichtigung der Berichte des 
Bundesrechnungshofes" vorzulegen. 
Nach dem "Zwischen bericht zur zivi
len Verteidigung" vom 18. April 1994 
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wird mit dem abschließenden Bericht 
nun die Gesamtkonzeption vorge
legt. 

Der Zwischenbericht hat das 
Grundsatzpapier "Strukturen der zi
vilen Verteidigung" vom 20. Sep
tember 1991 konzeptionell unter 
Berücksichtigung der verstärkten 
Einsparungszwänge fortgeschrieben 
und die Grundbedingungen und Zie
le für eine neue Gesamtkonzeption 
der zivilen Verteidigung dargestellt. 

Die Überlegungen zur neuen Ge
samtkonzeption haben zu einer in 
tensiven Diskussion, insbesondere 
über die Neuordnung des Zivil 
schutzes und des Katastrophen
schutzes, geführt. 

Der abschließende Bericht faßt die 
Ergebnisse des Meinungsbildungs
prozesses zu einer neuen Gesamt
konzeption zusammen und unter
richtet über geplante und bereits ge
troffene Maßnahmen. 

11. Zielvorstellungen 
Militärische Verteidigung und zi

vile Verteidigung sind eigenständige 
Teile der Gesamtverteidigung in ei
nem Verbundsystem der Sicherheits
vorsorge des Staates, das in "Rah
menrichtlinien zur Gesamtverteidi 
gung" geregelt ist. 

Die zivile Verteidigung umfaßt 
"die Planung, Vorbereitung und 
Durchführung aller zivilen Maßnah
men, die zur Herstellung und Auf
rechterhaltung der Verteidigungs
fähigkeit einschließlich der Versor
gung und des Schutzes der 
Zivilbevölkerung erforderlich sind . 
Mit dieser verteidigungsbezogenen 
Aufgabensteilung reiht sich die zivi
le Verteidigung in das einheitliche 
staatliche Vorsorge- und Gefahren
abwehrsystem ein, das zusätzlich zu 
Maßnahmen und Vorkehrungen bei 
Katastrophen und Unglücksfällen 
und im Rahmen der Notfallvorsorge 
(z. B. bei Versorgungskrisen) auch die 

Vorsorge und den Schutz vor Gefah
ren im Zusammenhang mit einem 
Verteidigungsfall umfaßt." 

Die Bundesregierung verfolgt das 
Ziel, die Verteidigungsfähigkeit zu si
chern durch 

• vorrangig planerische Vorberei
tungsmaßnahmen, 

• Nutzung vorhandener Ressourcen 
des Gefahrenabwehrsystems für die 
Zivilverteidigungsplanung, 

• Einbeziehung der Zivilverteidi
gungsmaßnahmen in die allgemei
ne Krisen-/Notfallvorsorge. 

Die vier traditionellen Hauptaufga
ben der zivilen Verteidigung sind : 

• Aufrechterhaltung der Staats- und 
Regierungsfunktionen, 

• Zivilschutz, 
• Versorgung der Bevölkerung und 

der Streitkräfte mit notwendigen 
Gütern und Leistungen, 

• Unterstützung der Streitkräfte bei 
der Herstellung und Aufrechter
haltung ihrer Verteidigungsfähig
keit und Operationsfreiheit . 

Die Gesamtkonzeption der zivilen 
Verteidigung paßt die notwendigen 
Vorkehrungen an die verbesserte Si
cherheitslage für die Landes- und die 
Bündnisverteidigung an. Sie bleibt 
offen für die Anforderungen aus 
dem "Neuen Strategischen Konzept" 
der NATO (Rom, November 1991), 
das einer erweiterten Notfallplanung 
im Sinne von Vorkehrungen zur Kon
fliktverhütung und zum Krisenma
nagement unterhalb des militäri
schen Spannungs- und Verteidi 
gungsfalles, d. h. der zivilen 
Unterstützung für militärische Einsät
ze während Krisen in Friedenszeiten 
zu humanitären, friedenserhalten
den und friedensschaffenden Maß
nahmen Vorrang einräumt (vgl. auch 
NATO-Ministerrichtlinie für die zivi
le Notfallplanung 1995-1996) . Die 
Anpassung berücksichtigt auch die 
angespannte Finanzlage des Bundes, 
die für eine Reihe von Jahren eine 
konsequent sparsame Haushaltspoli
tik erfordert. 
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111. Situationsanalyse 
und Folgerungen 

Mit der Auflösung des Warschau
er Paktes und der Sowjetunion hat 
sich die äußere Sicherheit für die 
Bundesrepublik Deutschland grund
legend verbessert. 

Das "Weißbuch zur Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland und zur 
Lage und Zukunft der Bundeswehr" 
("Weißbuch 1994") schätzt die Si
cherheitslage wie folgt ein : 

,,202. Die Gefahr einer großange
legten und existenzbedrohenden Ag
gression ist überwunden. Deutsch
lands territoriale Integrität und die 
seiner Verbündeten ist militärisch auf 
absehbare Zeit nicht existentiell be
droht... " 

,,205 .... Die jahrzehntelange Angst 
vor einer nuklearen Auseinanderset
zung gehört der Vergangenheit an, 
ebenso die Bedrohung, auf die sich 
der Auftrag der Bundeswehr bezog: 
die Abwehr einer großangelegten 
Aggression zahlenmäßig überlege
ner konventioneller Streitkräfte in 
Mitteleuropa nach einer relativ kur
zen Warn- und Vorbereitungszeit. " 

,,254. Militärische Konflikte, die 
Deutschlands Existenz gefährden 
können, sind unwahrscheinlicher ge
worden, vor allem solange sich 
Deutschland im Verbund mit der Nord
atlantischen Allianz die Fähigkeit zu 
seinem Schutz bewahrt. Im zukünf
tigen strategischen Umfeld sind mi
litärische Risiken nur noch ein Teil ei
nes breiten Spektrums sicherheits
politischer Einflußgrößen ... " 

Diese Verbesserung der sicherheits
politischen Lage gestattet eine Verrin
gerung der bisherigen Vorkehrungen 
für die zivile Verteidigung: 

• Im Gegensatz zu früher braucht das 
System der zivilen Verteidigung 
nicht mehr ständig auf eine große 
Verteidigungsanstrengung ausge
richtet zu sein, die praktisch aus 
dem Stand alle Kräfte des Staates 
zur Abwehr einer existenzbedro
henden Aggression zu mobilisieren 
hatte. Auch wenn militärische Ge
fährdungen damit in den Hinter
grund treten, dürfen sie als Worst
case-Szenario nicht außer acht ge
lassen werden. Für diesen Fall muß 
die rechtzeitige Wiederherstellung 
einer angemessenen Zivilverteidi 
gungsfähigkeit möglich bleiben. 

• Die Bestimmungen der Zivilvertei 
digungs- und Sicherstellungsgeset-

ze müssen auch künftig ein Instru
mentarium bereithalten, das zur 
Abwehr und Bewältigung kriegeri 
scher Ereignisse und anderer mög
licher bewaffneter Gewaltanwen
dung auf dem Gebiet der Bundes
republik Deutschland oder eines 
verbündeten Staates geeignet ist. 

• Konkrete investive Vorbereitungs
maßnahmen können teilweise auf 
planerische Maßnahmen zurück
geführt werden, soweit sie in der 
Warnzeit nachgeholt werden kön
nen. 

• Der Krisenvorsorge als Aufgabe von 
Bund, Ländern und Kommunen 
kommt eine wachsende Bedeutung 
zu. Die Grundverantwortlichkeit für 
Vorkehrungen und Vorsorgemaß
nahmen zum Schutz der Bevölke
rung in Krisen- und Notsituationen, 
etwa bei Katastrophenfällen, liegt 
nach dem Grundgesetz bei den 
Ländern. Art und Umfang derarti
ger staatlicher Notfallvorsorgepla
nungen sind damit durch die Län
der sicherzustellen. Für die Berei 
che Ernährung, Energie und Post
und Telekommunikation hat der 
Bund bereits Vorsorgegesetze zur 
Bewältigung von Versorgungseng
pässen erlassen. Im Bereich Verkehr 
sind entsprechende gesetzliche Re
gelungen in Vorbereitung. 

• Die zivilen Verteidigungsplanungen 
und -maßnahmen - wie von der 
NATO gefordert - künftig noch stär
ker auf friedensmäßige Strukturen, 
Krisen- und Vorsorgeplanungen 
aufbauen . Die Unterstützung der 
Streitkräfte durch zivile Stellen wird 
angesichts eines veränderten Auf
gabenspektrums eine zunehmen
de Bedeutung erhalten . 

c. Zivilschutz 
Aufgabe des Zivilschutzes ist es, 

durch nichtmilitärische Maßnahmen 
die Bevölkerung, ihre Wohnungen 
und Arbeitsstätten, lebenswichtige 
zivile Betriebe, Dienststellen und An
lagen sowie das Kulturgut vor Kriegs
einwirkungen zu schützen und de
ren Folgen zu beseitigen oder zu mil
dern . Behördliche Maßnahmen 
ergänzen die Selbsthilfe der Bevöl
kerung ( §1 des Gesetzes über den Zi
vilschutz) . 

Das BMI-Programm "Zivilschutz in 
Deutschland - Programm für die Zu
kunft" bezieht das in den Ländern 
und Kommunen vorhandene Gefah
renabwehr- und Hilfeleistungspo
tential stärker in die Zivilschutzpla
nungen mit ein. Ziel ist es, das be-

stehende Hilfeleistungssystem zu ei
nem modernen, effektiven Ver
bundsystem auszubauen . Nach in
tensiver Erörterung des bere its als 
Teil C im Zwischenbericht enthalte
nen Entwurfs vom 25 . Januar 1994 
mit den Beteiligten (Länder, Kom
munale Spitzenverbände, Hilfsorga
nisationen und Interessenverbände) 
ist das Programm weiter konkretisiert 
worden . Es bildet einen wichtigen 
Baustein der Gesamtkonzeption und 
wird als Teilkonzept der zivilen Ver
teidigung im folgenden dargestellt: 

I. Grundbedingungen 
und Ziele 
1. Die sicherheitspol itische Lage in 
Europa hat sich in den letzten Jahren 
grundlegend geändert. Die bisheri
ge Bedrohungsannahme eines mas
siven Angriffs gilt nicht mehr. Ver
bindliche Aussagen über etwaige 
künftige Schadensbilder können der
zeit nicht getroffen werden . Der 
Neukonzeption liegt die Annahme 
zugrunde, daß anders als bisher 
• weniger flächendeckende, sondern 

eher lokale/regionale Schadensla
gen zu bewältigen sind, 

• die Infrastruktur dabei im wesent
lichen erhalten bleibt, 

• gegenseitige Hilfe von Einsatzkräf
ten möglich ist. 

2. Die neuen politischen Rahmenbe
dingungen, das Fortschreiten der 
Technik und der Zwang zur Spar
samkeit machen eine Anpassung der 
Zivilschutzvorbereitung erforderlich. 

3. Das Katastrophenschutzpotential 
in den Ländern ist auch in Zukunft 
die Basis des Zivilschutzes. Tragendes 
Element bleibt der ehrenamtliche 
Helfer. Der Bund ergänzt und ver
stärkt dieses Potential und trägt so
mit zu einem gemeinsamen Ver
bundsystem der Gefahrenabwehr 
und Hilfeleistung bei. Ziel ist es, auf 
Bewährtem aufbauend dieses System 
zu modernisieren und effektiver zu 
gestalten. Zu diesem Zweck wird auf 
überholte Strukturen und Regelun
gen verzichtet, sichtbar gewordene 
Defizite werden beseitigt und Prio
ritäten gesetzt. Die Verwaltungs
strukturen der Einrichtungen des 
Bundes werden gestrafft. 

4. Das Prinzip der Auftragsverwal 
tung im Zivilschutz bleibt erhalten. 
Die Länder führen die Zivilschutzge
setze grundsätzlich wie bisher im 
Auftrag des Bundes aus. Die Verwal
tungsabläufe zwischen Bund, Län
dern und den Organisationen sollen 
wesentlich vereinfacht werden . 
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HILFSORCiANISATIONEN 

11. Aufgaben 

1. Katastrophenschutz 

1.1 Der Katastrophenschutz ist ein 
nach Landtagsrecht organisiertes Sy
stem der Gefahrenabwehr und Hil 
feleistung bei außergewöhnlichen 
Schadensereign issen . In der Vergan
genheit hat der Bund versucht, mit 
Hilfe von Verwaltungsvorschriften 
zum Zivilschutz auf bundeseinheitli
che Stärke und Strukturen des Kata
strophenschutzes und auch seiner 
Führungsorganisation hinzuwirken. 
Diese Bemühungen haben nicht zu 
dem gewünschten Erfolg geführt. 
Zumeist sind nur die vom Bund für 
den Zivilschutz finanzierten Einhei
ten und Einrichtungen, die den Ka
tastrophenschutz der Länder ver
stärken sollen, nach einem einheit
lichen Muster organisiert worden . 
Die meisten Länder haben diese Re
gelungen für ihren Teil nicht über
nommen, sondern nur vorhandene 
Strukturen der örtlichen Gefahren
abwehr zur Katastrophenbekämp
fung zusammengefaßt. Ein Neben
einander zweier Systeme und Dop
pelgleisigkeit waren die Folge. 

Das neue Zivilschutzkonzept will 
diese Entwicklung korrigieren. Der 
Bund verzichtet künftig auf einheit
liche Strukturen für den Zivilschutz
fall. Er akzeptiert die von den Län
dern für ihren Katastrophenschutz 
geschaffenen Strukturen und be
schränkt sich auf die zivilrelevante 
Ergänzung dieses Katastrophen
schutzes durch Beschaffung speziel 
ler Ausstattung und Finanzierung zi
vilschutzbezogener Ausbildungsin 
halte im Rahmen einer integrierten 
Katastrophenschutzausbildung . 

Der Bund konzentriert seine Er
gänzungsmaßnahmen auf die im Zi 
vilschutzfall besonders wichtigen Be
reiche Brandschutz, Sanitätswesen, 
Betreuung und ABC-Schutz. Er ver
zichtet auf die Aufstellung speziel
ler Zivilschutzeinheiten . So werden 
bisher vom Bund geforderte Fach
dienste wie Veterinärdienst und Ver
sorgungsdienst aufgegeben. Eben
so verzichtet der Bund auf die Fi 
nanzierung einer speziellen 
Führungsorganisation auf der Kreis
ebene einschließlich des bisherigen 
Fernmeldedienstes. 

Für den Bereich der Bergung hält 
der Bund das Technische Hilfswerk 
vor. 

1.2 Die ehrenamtlichen Helfer blei
ben auch weiterhin die Basis des Ka
tastrophenschutzes. Auf die aktive 
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Mitarbeit von Helfern und ihrer Or
ganisationen in der Gefahrenabwehr 
kann nicht verzichtet werden . 

Mit der Finanzierung von Fahr
zeugen, Ausstattung und Ausbil 
dung für Zivilschutzzwecke trägt der 
Bund auch weiterhin dazu bei, daß 
Helfer und ihre Organisationen im 
Katastrophenschutz der Länder und 
Kommunen mitwirken. So finanziert 
der Bund auch künftig noch einen 
Fahrzeugbestand, der über eine Erst
und Zweitbesetzung der Fahrzeuge 
dem Einsatz von rund 80 000 Helfern 
im Katastrophenschutz dient. Zu
sammen mit dem Technischen Hilfs
werk, dessen neue Stärke auf rund 
44000 Helfer festgelegt ist, ergibt 
dies ein Potential von rund 124000 
Helfern . Nach dem bisherigen Sy
stem hatten die im Auftrage des 
Bundes für den Zivilschutz aufge
stellten sogenannten Verstärkungs
einheiten eine - im übrigen nicht er
reichte - Sollstärke von rund 143 000 
Helfern. 

Für den Dienst im Katastrophen
schutz werden auch weiterhin Hel
fer vom Wehrdienst freigestellt. Hel
fer, deren Funktion im Rahmen der 
Neuordnung des Zivilschutzes fort
fällt, bleiben freigestellt, solange sie 
im Katastrophenschutz an anderer 
Stelle mitwirken. 

1.3 Der Bund finanziert als ergän
zende Ausstattung Einsatzfahrzeu
ge und -geräte für Zwecke der Was
serförderung im Brandschutz, der Er
kundung von ABC-Gefahren sowie 
Dekontamination, der ärztlichen 
Versorgung und des Verletzten
transports sowie der Betreuung der 
Bevölkerung im Notfall. Darüber hin
aus finanziert er die persönliche Aus
stattung der Helfer für eine Erst- und 
Zweitbesetzung dieser Fahrzeuge. 
Die Position "zur Beorderung" ist 
nicht mehr vorgesehen; die rechtli 
che Möglichkeit zur Anforderung 
zusätzlicher Fahrzeuge nach d6!m 
Bundesleistungsgesetz infolge eines 
Mehrbedarfs im Zivilschutzfall bleibt 
bestehen. 

Jedes Land erhält entsprechend 
seiner Bevölkerungsgröße eine be
stimmte Anzahl von Ausstattungs
sätzen. Als rechnerische Basisgröße 
dient die Bevölkerung eines Land
kreises im Bundesdurchschnitt 
(180000 Einwohner). 

Ein Ausstattungssatz besteht aus fol
genden Komponenten: 

Brandschutz 
2 Löschfahrzeuge LF 16 TS 
2 Schlauchwagen SW 2000 

ABC-Schutz 
3 ABC-Erkundungsfahrzeuge 
1,5 Dekontaminationsfahrzeuge 

Sanitätswesen 
2 Arzttrupp-Fahrzeuge 
4 Krankentransport-Fahrzeuge 

Betreuung 
3 Kombi-Fahrzeuge 
2 Lastwagen mit je 1 Feldkochherd 

Bundesweit werden 440 Ausstat-
tungssätze nach folgendem Schlüs-
sel an die Länder verteilt: 

BW BY BE BB HB HH HE MV 
54 63 19 14 4 9 32 11 

NI NW RP SL SN ST SH TH 
41 96 21 6 26 16 14 14 

Das neue Gesamtsoll beträgt 
9460 Fahrzeuge statt bisher 11 789. 

Die Verteilung dieser Ausstattung 
erfolgt landesintern durch die für 
Katastrophenschutz zuständige Lan
desbehörde. 

1.4 Die zum Jahresende 1994 vor
handene bundeseigene Ausstattung 
(10500 Fahrzeuge) wird, soweit sie 
dem neuen Konzept entspricht, auf 
das neue Soll angerechnet. Das be
deutet, daß 6 098 Fahrzeuge voll auf 
das Soll von 9460 angerechnet wer
den. Weitere 1 424 Fahrzeuge über
nehmen vorübergehend bis zur Be
schaffung der vorgesehenen Aus
stattung eine "Platzhalter-Funktion". 
Dabei handelt es sich um Fahrzeuge 
mit verwandten Aufgaben (z. B. 
Löschfahrzeuge anstelle von 
Schlauchwagen) oder um Fahrzeu
ge aus aufgegebenen Fachdiensten 
(z. B. Fernmeldewesen), die vom Typ 
her geeignet sind und mit geringem 
Aufwand für die neue Aufgabe (z. B. 
ABC-Erkundung, Betreuung) herge
richtet werden können . Für die Be
schaffung des verb leibenden Feh ls 
von 1 938 Fahrzeugen mit Gerät ist 
ein Finanzvolumen von 219 Mio. DM 
erforderlich. 

Die danach überzäh l ige - nicht 
angerechnete - Ausstattung (2 978 
Fahrzeuge) wird den Ländern zur 
Verfügung gestellt, falls sie für de
ren Betrieb und Instandsetzung auf
kommen wollen. Dadurch bleibt das 
bisherige vom Bund bereitgestellte 
Potential weiterhin für die örtliche 
Gefahrenabwehr verfügbar. Soweit 
die Ausstattung nicht übernommen 
wird, soll sie in den neuen Ländern 
Verwendung finden. 



Ab 1995 finanziert der Bund aus 
dem vorhandenen Fahrzeugbestand 
nur noch die nach Zivilschutzpro
gramm anrechenbaren Fahrzeuge 
mit Gerät; die Finanzierung über
zähliger Fahrzeuge und Geräte ist 
mit Ablauf des Haushaltsjahres 1994 
eingestellt worden. 

Die Beschaffung der ergänzenden 
Ausstattung wird vereinfacht. Erst
und Ersatzbeschaffung von Fahr
zeugen erfolgen generell durch den 
Bund. Alle übrigen Beschaffungen 
werden grundsätzlich durch die Län
der oder die von ihnen beauftrag
ten Stellen vorgenommen . Die er
gänzende Ausstattung berücksich 
tigt technische Normen und 
handelsübliche Standards. Sonder
entwicklungen für Zivilschutzzwecke 
werden grundsätzlich nicht mehr 
stattfinden. Die Ersatzbeschaffungs
planung von Fahrzeugen und Gerät 
soll sich künftig an Laufzeiten ori 
entieren . 

1.5 Die Wartung und Instandset
zung der ergänzenden Ausstattung 
soll künftig von denjenigen vorge
nommen werden, die auch jetzt 
schon die Fahrzeuge und Geräte der 
Feuerwehren, der Rettungsdienste 
und anderer Einrichtungen des Ka
tastrophenschutzes warten. Dies sind 
in der Regel Betriebe der Privatwirt
schaft. 

Das bisherige Wartungs- und In
standsetzungssystem durch eigens 
für die bundeseigene Ausstattung 
einschließlich der THW-Ausstattung 
eingerichtete Zentralwerkstätten hat 
sich als unwirtschaftlich erwiesen. 
Die Verringerung des Ausstattungs
umfangs führt zu einer weiteren 
Verschlechterung der Wirtschaft
lichkeit. Die Zentralwerkstätten sol 
len deshalb aufgegeben werden. Für 
den Abbau ist im Haushalt ein fünf
jähriger Zeitraum knapp veran
schlagt. Der Übergang zum neuen 
Wartungs- und Instandsetzungssy
stem in Betrieben der Privatwirt
schaft läßt sich nur schrittweise ver
wirk lichen . Er wird maßgeblich be
stimmt von den Verhältnissen in den 
Zentralwerkstätten . Solange und so
weit sie in der Abbauphase funkti 
onsfähig sind, sollen Wartung und 
Instandhaltung dort durchgeführt 
bzw. von dort gesteuert werden . 

1.6 Die Ausbildung der Helfer für 
Zwecke des Katastrophenschutzes ist 
Sache der Länder, Kommunen und 
Hilfsorganisationen. Für Zwecke des 
Zivilschutzes wird der Bund eine er
gänzende Ausbildung finanzieren. 
Sie umfaßt 

- die Ausbildung der Helfer vor Ort 
an den vom Bund beschafften Fahr
zeugen (in Form einer Pauschale 
zur Selbstbewirtschaftung), 

- die zivilschutzspezifische Zusatz
ausbildung, die alle Führer und Un
terführer im Rahmen ihrer Ausb il
dung für den Katastrophenschutz 
an den Schulen ihrer Organisation 
erhalten (integrierte Ausbildung). 

Darüber hinaus wird der Bund 
den Führungskräften der Katastro
phenschutzbehörden und der Hilfs
organisationen, insbesondere deren 
Ausbildung in Lehrgängen an se iner 
Ausbildungsstätte die Grundinhalte 
der Planung und Organisation des 
Zivilschutzes, der Vorbereitung von 
Übungen sowie der Methodik und 
Didaktik der Zivilschutzbestimmun
gen vermitteln . Damit wird auf eine 
einheitliche Vermittlung zivilschutz
spezifischer Ausbildungsinhalte an 
den Schulen der Feuerwehren und 
Hilfsorganisationen hingewirkt. 

1.7 Mit der Neukonzeption der 
Ausbildung werden die acht Kata
strophenschutzschulen der Länder, 
deren Kosten bisher in vollem Um
fang vom Bund getragen wurden, 
entbehrlich . Sie waren eigens für Zi
vilschutzausbildung der vom Bund 
finanzierten Verstärkungseinheiten 
eingerichtet worden. Die Länder sind 
Dienstherren des Personals, der Bund 
erstattet ihnen jedoch die Personal
kosten. Der Bund ist - mit Ausnahme 
von Burg/Mosel - Eigentümer der 
Liegenschaften . 

Die Katastrophenschutzschulen 
sollen, beginnend ab 1. Januar 1995, 
aufgelöst werden. Der Lehrgangs
betrieb wird zum Ende des Jahres 
1995 endgültig eingestellt. Die Ka
tastrophenschutzschule Hessen in Jo
hannisberg und die Katastrophen
schutzschule Schleswig-Holstein in 
Rendsburg sind vom Bund noch vor 
Jahresende 1994 an die Länder ver
kauft worden. Beide Länder haben 
den Bund ab 1. Januar 1995 von der 
Erstattung der Personalkosten der 
insgesamt 60 Mitarbeiter freigestellt. 
Zum 1. Juli 1995 hat die Deutsch Le
bens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 
die Schule in Bad Nenndorf gekauft. 
Im Gegenzug hat das Land Nieder
sachsen den Bund von der Erstat
tung der Personalkosten für 32 Mit
arbeiter freigestellt . Das Land Bay
ern hat Kaufabsichten für die Schule 
in Geretsried als Feuerwehrschule . 
Das Personal (30 Mitarbeiter) soll 
dort weiterbeschäftigt werden. Die 
Katastrophenschutzschule Baden
Württemberg in Neuhausen a.d.F. 

wird zum 1. Jul i 1995 übernommen. 
Den Mietvertrag für die Schule 
Rheinland-Pfalz in Burg/Mosel hat 
der Bund zum Jahresende 1995 
gekündigt. Für den Abbau des Per
sonals ist im Haushalt ein Zeitraum 
bis zu fünf Jahren vorgesehen . 

Eine Ausnahme gilt zunächst 
noch für die Brand- und Katastro
phenschutzschule Sachsen-Anhalt in 
Heyrothsberge. Wegen der Schwie
rigkeiten beim Aufbau eines lei 
stungsfähigen Katastrophenschutzes 
in den neuen Ländern soll die bis
herige Form der Zivilsch.utzausb i l
dung für Helfer aus den neuen Län
dern dort bis Ende 1998 vom Bund 
weiterfinanziert werden ." 

Die Auswirkungen im personal 
wirtschaftlichen Bere ich sind eine 
Verminderung der hauptamtlichen 
Mitarbe iter um weitere ca . 1 200 
Stellen bis Ende 1996. 
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HOCHVVASSERSCHUTZ 

Katastrophenschutz und 
Hoc h was 5 er (Te i I 2) Von Dr. Horst Schöttler, Kaiserslautern 

Der Bund im Hochwasserschutz: Rückzug und Konsequenzen 
Schwere Überschwemmungen an 
Rhein, Mosel, Donau, Main, Neckar 
und Weser verursachten in Deutsch
land zwischen 1988 und 1995 Milli
ardenschäden. Teil 1 unseres Bei
trags erinnerte an die verheerenden 
Auswirkungen dieser Jahrhun
derthochwasser und nahm die Ver
pflichtungen des Staats im Kata
strophenschutz unter die Lupe. Der 
Autor erläuterte die Aufgaben des 
friedenszeitlichen Katastrophen
schutzes, der in Deutschland Sache 
der Länder ist: Sie stellen Einrich
tungen, Ausrüstungen und Ausbil
dungsstätten, planen Rettungsket
ten und Einsatzstäbe. Darin werden 
sie von zahlreichen haupt- und eh
renamtlichen Hilfsorganisationen 
unterstützt. Alle Bundesländer ha
ben Brandschutz- und/oder Kata
strophen9.esetze erlassen. Das Aus
maß der Uberschwemmungen 1993 
und 1995 überforderte die Länder 
dennoch: Bundeswehrsoldaten, BGS 
und THW mußten einspringen und 
arbeiteten erfolgreich zusammen. 
Thema des zweiten Teils ist die Rol
le des Bundes im Katastrophen
schutz in Vergangenheit und Ge
genwart. 

Der Bund ist für den friedenszeit
lichen Katastrophenschutz weder zu
ständig noch verantwortlich. Für den 
Schutz der Zivilbevölkerung im Ver
teidigungsfall dagegen hat er gem. 
Art. 73, 1 GG die ausschließliche Ge
setzgebungsbefugnis. Trotzdem -
und dies war das entscheidende Ele
ment im Katastrophenschutz - sorg
te der Bund früher für einheitliche 
Führungs- und Einsatzgrundsätze. 
Planungen, Übungen, Ausstattung, 
Ausrüstung, Normen, Typen- und 
Leistungsstandards waren durch die 
KatS-DV 100, die KatS-OrgVwv, die 
KatS-Ausst-VwV und die KatS-Ausb
VwV vom Februar 1972 harmoni
siert. Sie galten bundesweit in allen 
Ländern und jenseits der Länder
grenzen. 

Im "Handbuch über den Erwei
terten Katastrophenschutz - Daten 
und Fakten" (2. Auf!. 1989) des Bun
desamtes für Zivilschutz, einer Ober
behörde im Zuständigkeitsbereich 
des Bundesministers des Innern, 
heißt es dazu: 
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"Aus personellen, technischen 
und finanziellen Gründen wäre es 
nicht sinnvoll, wenn Bund und Län
der für die Bekämpfung von Kata
strophen, die zwar unterschiedliche 
Ursachen, aber gleichartige Auswir
kungen haben, voneinander unab
hängige Katastrophenschutzsysteme 
unterhalten würden. Bund und Län
der arbeiten eng und partnerschaft
Iich zusammen, um im Bedarfsfall 
über ein gemeinsames und schlag
kräftiges System zur Schadens
bekämpfung zu verfügen . Dabei 
greifen sie weitgehend auf die frei
willigen Helfer der öffentlichen und 
privaten Hilfsorganisationen zurück, 
die im Katastrophenschutz der Bun
desrepublik Deutschland mitwirken: 
der Feuerwehren, des Technischen 
Hilfswerks, des Arbeiter-Samariter
Bundes, des Deutschen Roten Kreu
zes, der Johanniter-Unfall-Hilfe, des 
Malteser-Hilfsdienstes und der Deut
schen Lebens-Rettungs-Gesellschaft." 

Gesetzliche Grundlage für diese 
Zusammenarbeit ist das Gesetz über 
die Erweiterung des Katastrophen
schutzes vom 14.2.1990 i. d. F. vom 
26.11.1990. In den §§ 1, 1a und 2 
(Abs. 1) wird hierzu ausgeführt: 

§ 1 Erweiterung des 
Katastrophenschutzes 

Die Erweiterung des Katastro
phenschutzes dient dem Schutz der 
Bevölkerung vor den besonderen 
Gefahren und Schäden, die im Ver
teidigungsfall drohen. 

§ 1 a Einheiten und 
Einrichtungen 

(1) Die für den Katastrophen
schutz aufgestellten Einheiten und 
Einrichtungen nehmen auch die Auf
gaben nach § 1 wahr. Sie werden zu 
diesem Zweck verstärkt, ergänzt so
wie zusätzlich ausgestattet und aus
gebildet. 

(2) Soweit die zur Erfüllung der 
Aufgaben erforderliche Stärke nicht 
durch Einheiten und Einrichtungen 
der mitwirkenden öffentlichen und 
privaten Organisationen erreicht 

wird, werden zusätzliche Einheiten 
und Einrichtungen aufgestellt (Re
gieeinheiten und -einrichtungen). 

§ 2 Auftragsverwal
tung 

(1) Soweit die Ausführung dieses 
Gesetzes den Ländern einschließlich 
der Gemeinden und Gemeindever
bände obliegt, handeln sie im Auf
trag des Bundes. Wenn nichts ande
res bestimmt ist, richten sich die Zu
ständigkeiten der Behörden und das 
Verwaltungsverfahren nach den für 
den Katastrophenschutz geltenden 
Vorschriften der Länder. 

Neu konzeption von 
Zivil- und Katastro
phenschutz 

Diese gesetzlich verankerte Zu
sammenarbeit von Bund und Län
dern galt bis zur Vereinigung bei der 
deutscher Staaten und bis zu den 
sich gleichzeitig vollziehenden welt
weiten sicherheitspolitischen Verän
derungen. Seither, und mit zuneh
mender Tendenz ab 1991, hat sich 
der Bund aus den eigenen Struktu
ren des EKatS auf Bundesebene 
zurückgezogen und ergänzt nun
mehr nur noch KatS der Bundeslän
der. Im "Programm für die Zukunft 
- Zivilschutz in Deutschland" vom 25. 
Januar 1994 (BM!) werden die Auf
gaben des Bundes folgendermaßen 
definiert: 

Gundbedingungen und Ziele 

1. Bei der Neukonzeption des Zivil
schutzes wird davon ausgegangen, 
daß es derzeit keine allgemeingülti
ge Bedrohungsannahme gibt und 
somit verbindliche Aussagen über et
waige Schadensbilder nicht getrof
fen werden können. Der Neukon
zeption liegt die Annahme zugrun
de, daß anders als bisher keine 
flächendeckenden, sondern nur lo
kale/regionale Schadenslagen zu be
wältigen sind, die Infrastruktur im 
wesentlichen erhalten bleibt, ge
genseitige Hilfe von Einsatzkräften 
möglich ist. 
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2. Die staatliche Hilfe ist grundsätz
lich subsidiär zur Selbsthilfe der Bür
ger. Deshalb sind Selbst- und Nach
barschaftshilfe weiter zu stärken. 

3. Das ehrenamtliche Element bleibt 
Grundpfeiler des Zivilschutzes. Die 
Motivation der Helfer sowie die Ei 
genverantwortung der Organisatio
nen sollen gestärkt werden . Admi 
nistrative Hemmnisse werden abge
baut. 

4. Der Zivilschutz wird auf den Struk
turen des vorhandenen Gefahren
abwehrpotentials in den Ländern 
aufgebaut. Auf die Vorgabe bun
deseinheitlicher Strukturen wird 
grundsätzlich verzichtet. 

5. Der Warndienst wird dem Stand 
von Wissenschaft und Technik ange
paßt. Seine Strukturen werden ge
strafft. Hierbei ist ein enges Zusam
menwirken von Bund und Ländern 
erforderlich. 

6. Das Prinzip der Auftragsverwal 
tung im Zivilschutz bleibt erhalten. 
Die Länder führen die Zivilschutzge
setze grundsätzlich wie bisher im 
Auftrag des Bundes aus. 

7. Es gilt ein gegenüber der Vergan
genheit begrenzter Finanzrahmen . 

8. Die Verwaltungsstrukturen der 
Einrichtungen des Bundes werden 
gestrafft. 

9. Die Verwaltungsabläufe zwischen 
Bund, Ländern und Organisationen 
sollen wesentlich vereinfacht wer
den. 

Katastrophenschutz 
1. Die Erweiterung des Katastro
phenschutzes wird auf den Struktu
ren in den Ländern aufgebaut. Der 
Bund gibt keine Strukturen vor. Die 
bundeseinheitliche Gliederung in 
Fachdienste, Einrichtuhgen und Ein
heiten wird aufgegeben. Dadurch 
entsteht ein gemeinsames Hilfelei
stungssystem. 

2. Die ehrenamtlichen Helfer bleiben 
auch weiterhin tragendes Element 
des Katastrophenschutzes. Auf kei
nen Helfer soll verzichtet werden. 
Für den Dienst im Katastrophen
schutz werden weiterhin Helfer vom 
Wehrdienst freigestellt. Helfer, de
ren Funktion im Rahmen der Neu
ordnung fortfällt, bleiben freige
stellt, solange sie im Katastrophen
schutz mitwirken. 

3. Die Erweiterung des Katastro
phenschutzes erstreckt sich künftig 
auf die Aufgabenbereiche 

- Brandschutz 
- Bergung 
- Sanitätswesen 
- Betreuung 
- ABC-Schutz 

Der Bund ergänzt aus Zivilschutz
gründen das Katastrophenschutzpo
tential der Länder in den Bereichen 
Brandschutz, Sanitätswesen, Betreu
ung und ABC-Schutz. Für den Bereich 
der Bergung hält der Bund die Bun
desanstalt Technisches Hilfswerk vor. 
Dessen gesamtes Potential steht den 
Ländern zusätzlich zur Verstärkung 
ihres eigenen Katastrophenschutz
potentials zur Verfügung . 

4. Die Ergänzungsmaßnahmen des 
Bundes bestehen in zusätzlicher Aus
stattung und zusätzlicher Ausbildung 
von Helfern . Die zusätzliche Aus
stattung dient der Wasserförderung, 
der Erkundung von ABC-Gefahren 
sowie der Dekontamination, der 
ärztlichen Versorgung und dem Ver
letztentransport sowie der Betreu
ung der Bevölkerung im Notfall. Die 
Ausstattung wird entsprechend dem 
Bevölkerungsschlüssel mit den Län
dern abgestimmt und auf sie verteilt. 

5. Der Bund finanziert die notwen
digen Einsatzfahrzeuge und -aus
stattung sowie die persönliche Aus
stattung für eine Zweitbesetzung der 
Fahrzeuge. Hinzu kommt das THW 
samt Ausstattung. 

6. Die vorhandene Ausstattung wird 
auf die neue Ausstattung angerech
net. Zukünftig nicht mehr notwendi
ge Ausstattung bleibt Eigentum des 
Bundes. Sie wird den bisherigen Trä
gern zur Verfügung gestellt, falls sie 
für deren Betrieb und Instandsetzung 
aufkommen wollen . Soweit die Aus
stattung von den bisherigen Trägern 
nicht übernommen wird, bietet sie 
der Bund den fünf neuen Ländern für 
I hren Katastrophenschutz an. 

7. Für die Ausbildung vor Ort an den 
zusätzlichen Fahrzeugen zahlt der 
Bund eine Pauschale zur Selbstbe
wirtschaftung. Führer und Unterfüh
rer e halten im Rahmen ihrer Ausbil 
dung für den Katastrophenschutz auf 
Kosten des Bundes eine Zusatzaus
bildung für Zivilschutzzwecke. Diese 
wird an den organisationseigenen 
Ausbildungseinrichtungen und den 
Landesfeuerwehrschulen durchge
führt. Deshalb kann auf die vom 
Bund finanzierten Katastrophen
schutzschulen der Länder grundsätz
lich verzichtet werden. Der Bund bie-

tet eine Ausbildung für Führungs
kräfte der Katastrophenschutz
behörden an, die auf die länderspe
zifischen Besonderheiten Rücksicht 
nimmt. Hierzu wird ein Beirat gebil 
det. Die Ausbildung wird sich insbe
sondere mit der Vermittlung von 
Grundinhalten der planerischen und 
organisatorischen Vorkehrungen, der 
Vorbereitung von Übungen sowie der 
Methodik und Didaktik der Ausbil 
dung beschäftigen. 

8. Die Beschaffung der Ausstattung 
wird vereinfacht. Administrative 
Hemmnisse werden abgebaut. Erst
beschaffung und Ersatzbeschaffung 
von Fahrzeugen erfolgen generell 
durch den Bund. Alle übrigen Be
schaffungen werden grundsätzlich 
dezentral vorgenommen. 
Die Ausstattung berücksichtigt tech
nische Normen und handelsübliche 
Standards. Sonderentwicklungen für 
Zivilschutzzwecke werden grundsätz
lich nicht mehr stattfinden. Die Aus
sonderung von Fahrzeugen und 
Gerät soll sich künftig an Laufzeiten 
orientieren; auf Aussonderungs- und 
Vorgutachten soll verzichtet werden. 

9. Die Wartung und Instandsetzung 
der Ausstattung erfolgen grundsätz
lich durch die Privatwirtschaft. Hier
für stellt der Bund pauschalierte 
Selbstbewirtschaftungsmittel zur Ver
fügung . Die bisher vom Bund finan
zierten Zentralwerkstätten werden 
damit entbehrlich. 

Bundesanstalt Techni
sches Hilfswerk 
1. Das Technische Hilfswerk nimmt im 
Zivilschutz die Aufgabe "Bergung" 
wahr. Darüber hinaus verfügt die Bun
desanstalt über eine Komponente für 
humanitäre Hilfseinsätze im Ausland. 

2. Die Aufbauorganisation des Tech
nischen Hilfswerks wird gestrafft. Statt 
der derzeit elf Landesbeauftragten
dienststellen im alten Bundesgebiet 
sollen zukünftig auch vergleichbare 
Organisationseinheiten für das ge
samte Bundesgebiet gebildet werden. 
Die 119 Geschäftsführerbereiche sol 
len verringert und umstrukturiert wer
den, auch bei den Ortsverbänden wird 
eine deutlich verringerte Gesamtzahl 
angestrebt. 

3. Der Bund wird sich dafür einsetzen, 
daß das Technische Hilfswerk in die 
allgemeine Gefahrenabwehr stärker 
als bisher einbezogen wird. Admini 
strative Hemmnisse, die die Errei 
chung dieses Zieles erschweren, wer
den beseitigt. 
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Selbstschutz 

1. Bei Unglücksfällen und Katastro
phen sowie im Verteidigungsfall ist 
die Selbsthilfe der Betroffenen der 
erste und entscheidende Schritt zur 
Rettung. Wirksame Selbst- und 
Nachbarschaftshilfe setzen Kennt
nisse über die Gefahren und Fähig
keiten zu ihrer Bekämpfung voraus. 
Die Verantwortung hierfür liegt bei 
den Gemeinden. 

2. Die Ausbildung der Bevölkerung 
im Selbstschutz wird in die Erste-Hil
fe-Ausbildung integriert und soll 
durch die Sanitätsorganisationen 
und Feuerwehren vor Ort vermittelt 
werden." 

Auswirkungen 
Die Konsequenzen aus dieser 

Rückzugsposition des Bundes, die 
der beamtete Staatssekretär im BMI, 
Prof. Scheiter, gegenüber dem Vor
sitzenden des Deutschen IDNDR-Ko
mitees, Bundesminister a. D. Hans
Jürgen Wischnewski, am 30. März 
1995 nicht verschwieg, sind vor al
lem folgende: 

• Verminderung des Zivilschutzan
teils im Bundeshaushalt von 840 
Mio. (bis 1992) auf 590 Mio. 
(bis1994) und 580 Mio. (bis1995) 
und schließlich auf nur noch rund. 
450 Mio im Jahr 1998. Das ent
spricht einer Talfahrt um über 40 
Prozent in einem Zeitraum von 4 
Jahren. 

• Auflösung aller Katastrophen
schutzschulen in den Ländern. 

• Abbau der Helfer (THW einge
schlossen) von bisher 143 550 (alte 
Bundesländer) und 26000 (neue 
Bundesländer) auf nunmehr 80 000 
Helfer im EKatS. Das THW wird bis 
zum Jahr 2000 von 65 000 Helfern 
auf 44 000 zurückgeführt; der 
Fahrzeugpark um rund 2 500 auf 
6000 Fahrzeuge verringert. 

• Wegfall der Fachdienste Instand
setzung, Führung, Veterinärwesen, 
Fernmeldewesen. 

• Verzicht auf Strukturvorgaben in 
Führung, Ausstattung und Einsatz. 

Die Kürzungen haben gravieren
de Auswirkungen auf die neuen 
Bundesländer, deren alte, von der 
SED geprägte und von der NVA or
ganisierte Zivilverteidigung aufge
löst wurde und bis Ende 1990 ein 
wert- und zahlenmäßig kaum noch 
vorhandenes Schutzpotential zurück
ließ. 

Zahlreiche Kreise und kreisfreie 
Städte in den Altbundesländern kla-
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gen ebenfalls über entlassene, de
motivierte Helfer. Sie, die ihre eh 
renamtlichen Aufgaben oft weit 
über die gesetzlichen Pflichten hin
aus wahrnahmen, wurden durch 
Entziehen der Ausrüstung, Auflö
sung der Einheiten, Abgabe von 
Fahrzeugen und Geräten und 
schließlich einen unterschriftslosen 
Computerbrief zur Entlassung in das 
"Nicht-mehr-benötigt-Werden" ab
geschoben. 

Selbst die Tagespresse wurde sen
sibel: "Die Hilfsdienste schlagen 
Alarm" hieß es - und am Ende des 
Berichts lakonisch : "Mit der Aus
stattung waren wir sowieso schon 
an den unterst~n Grenzen." 

Ausweg Bundeswehr? 
Mehr denn je schallt nun der Ruf 

nach der Bundeswehr, die nicht nur 
bei den vergangenen Hochwassern 
Hand- und Spanndienste leistete. 
Doch sie hat den europaweiten Ab
rüstungszug längst bestiegen: 

Nach gegenwärtigem Planungs
stand wird die Bundeswehr zukünf
tig über ca . 660 Standorte statt wie 
bisher über 880 verfügen. Dabei gibt 
es in 262 Standorten weniger als 100 
Dienstposten, also Dienststellen wie 
Schaltvermittlungen, kleine Stäbe 
und Dienststellen der Wehrverwal 
tung, die auf keinen Fall einsetzba
re Truppenteile im Sinne der Amts
hilfe bilden. Lediglich 106 Standor
te haben eine Größe von über 1 500 
Soldaten, obwohl man nur diese 
Größenordnung als "rentabel" im 
Sinne der Betriebskosten bezeichnen 
kann. Sieht man sich die Landkreis
gliederung an, so ist außerdem fest
zustellen, daß die Bundeswehr bei 
ihrem derzeitigen Umfang von 
370000 Soldaten auf über der Hälf
te der Fläche der Bundesrepublik be
reits nicht mehr präsent ist. 

Da die weitere Reduzierung be
schlossen ist, wird die Belegungsstär
ke in den verbleibenden Standorten 
weiter sinken. Bei einer durch 
schnittlichen Standortbelegung von 
1 000 Soldaten wird sich die Ver
kleinerung der Bundeswehr auf 
340000 Soldaten in der Schließung 
weiterer 30 Standorte niederschla
gen . Damit bewegt sich die "bun
deswehrfreie" Fläche auf eine Größe 
von zwei Dritteln des Staatsgebietes 
zu . 

Das weiterhin konsequent ver
folgte Stationierungskonzept ist vor
wiegend betriebswirtschaftlich ori
entiert; strategische wie konzeptio-

nelle Überlegungen spielen nur ei
ne marginale Rolle. 

Der Abzug der Verbündeten (Ka
nada und Belgien vollständig), die 
Verschmelzung in multinationale 
Korps (Franzosen, Niederländer und 
Amerikaner mit deutschen Streit
kräften) bei gleichzeitiger Verklei
nerung der Truppenstärken sowie 
die Halbierung der britischen Prä
senz führen zu der Schlußfolgerung, 
daß es bei Katastrophen und beson
ders schweren Unglücksfällen keine 
stärke- und zeitgerechte Hilfe durch 
Soldaten mehr gibt. 68 Stunden 
lang, zwischen Freitag, 12.00 Uhr, 
und Montag, 8.00 Uhr, ist Deutsch
land "soldatenfreies" Territorium! 

Feuerwehr und 
Hilfsorganisationen 

So erfolgt der Ruf des Bundes 
nach dem Einsatzinstrument der 
Länder und Gemeinden, der Feuer
wehr. Sie ist ohne Zweifel flächen
deckend disloziert, ist in den alten 
Ländern in der Regel gut ausgerü
stet und besteht aus motivierten 
Männern und Frauen. Da sie auf ins
gesamt 30 000 Standorte verteilt ist, 
ist sie jedoch zum großen Teil nur lo
kal und regional einsetzbar und häu
fig das einzige Gefahrenabwehrin
strument in den Gemeinden und 
Ortsteilen. Zeitverluste durch Alar
mierung und Aktivierung der Reser
ven sowie durch lange Anmarsch
wege mindern die Erfolge bei 
flächendeckenden oder linearen, 
grenzüberschreitenden Katastro
phen zudem erheblich. 

Bleiben noch die Hilfsorganisa
tionen: Ihre Einheiten des EKatSG 
sind von den Sparmaßnahmen des 
Bundes betroffen. Sie verlieren des
halb Material und Helfer, d. h. ihre 
Einsatzpotentiale gehen verloren . 
Die Länder als Zuständige übertra
gen aufgrund fehlender Finanzmit
tel die Aufgaben auf die Landkrei 
se, die kreisfreien Städte und Ge
meinden . Da auch hier die 
finanziellen Rahmenbedingungen 
schlecht sind, gilt mittlerweile 

Schadenslage = Kassenlage = Ge
fahrenlage. 

Der Beitrag wird im Heft 1/96 der 
Notfallvorsorge fortgesetzt. 



EINSATZTAKTIK ~: 
-' 

Massenanfall von 
Verletzten? 
Systematisierung eines unscharfen Begriffes und Folgerungen 
für Einsatztaktik und Ausbildung (Teil 2) 

von Dr. Franz-Josef Leven, Malteser-Hilfsdienst e. V. in der Stadt Kaarst 

Die Literatur über die einsatztaktisch 
und notfallmedizinisch richtige Vor
gehensweise bei einem Massenan
fall von Verletzten ist nahezu un
übersehbar geworden. Hinter die
sem scheinbar einfachen Begriff 
verbergen sich verschiedene Ein
satzformen, aus denen unterschied
liche Konsequenzen für die Einsatz
taktik resultieren. Aus diesen Er
kenntnissen werden Empfehlungen 
für die jeweils angemessene Ein
satztaktik wie auch für die künftige 
Ausbildung der Helfer - vom Sa
nitätshelfer über die Rettungs
dienstkräfte und (leitenden) Notärz
te bis hin zum Einsatzleiter - al/er 
Ausbildungsstufen abgeleitet. 

Auch für den Erfolg des Einsatzes 
bei einem absoluten Massenanfall 
von Verletzten ist die Beachtung des 
Führungsvorgangs von elementarer 
Bedeutung. 

Erfolg des Einsatzes 
Hier gilt: Je mehr Helfer zum Ein

satz gebracht werden, desto mehr 
Wert ist nicht nur auf die Erkundung 
und Beurteilung der Lage, sondern 
auch auf die anschließende Planung 
des Einsatzes und die Befehlsgebung 
an die Einsatzkräfte zu legen. 

Ein grundlegender Unterschied 
zwischen zahlreichen individuellen 
Notfällen einerseits und dem abso
luten Massenanfall von Verletzten 
andererseits liegt in der Möglichkeit, 
durch die gleichzeitige Verfügbar
keit zahlreicher Helfer eine sehr 
weitgehende Arbeitsteilung zu rea
lisieren. Bei einem "normalen" Ret
tungsdiensteinsatz erfüllt die Mann
schaft des von der Leitstelle einge
setzten Rettungsmittels alleine sehr 
verschiedene (und verschiedenarti
ge) Funktionen, nämlich: 

• die Sicherung der Einsatzstelle, 
• die Rückmeldung an die Leitstelle, 
• die einfache technische Rettung, 
• den Transport des Patienten vom 

Ort des Auffindens zum Ort der er
sten Untersuchung und Behand
lung, 

• die erste orientierende Untersu
chung, 

• die Sicherung und Stabilisierung 
der Vitalfunktionen, 

• weitere Maßnahmen der ersten 
Hilfe, 

• den weiteren Transport in das Ret
tungsmittel, 

• die Fahrt mit dem Patienten zum 
Krankenhaus, 

• die Kommunikation mit den An
gehörigen und vieles andere mehr. 

Betriebswirtschaftlich handelt es 
sich bei dem Vorgehen im Rettungs
dienst um eine (Dienstleistungs-)Pro
duktion nach dem Werkstattverfah
ren: Das "Objekt" der Dienstleistung, 
der Patient, wird durchgehend von 
dem Personal einer "Werkstatt", des 
Rettungsmittels, versorgt. 

Aufgabenverteilung 
Bei einem Massenanfall von Ver

letzten und zahlreichen im Einsatz 
befindlichen Helfern wird sinnvol
lerweise eine andere Form der Auf
gabenverteilung gewählt werden:9 

• Einige Helfer - z. T. aus anderen 
Organisationen und Fachdiensten 
- sind für die technische Rettung 
zuständig und übergeben die Pa
tienten anschließend 

• an medizinisch ausgebildete Kräf
te, die auf der 

• Verletztenablage die orientieren
de Untersuchung vornehmen und 
spätestens hier die ersten notfall
medizinischen Maßnahmen einlei
ten. 

• Wiederum jeweils andere Helfer 
transportieren die Verletzten zum 
(und auf dem) Verbandplatz, 

• führen dort nach einer weiteren 
Sichtung 

• ihre medizinische Versorgung fort 
und 

• transportieren sie anschließend in 
die Krankenhäuser . 

• Weiterhin müssen Helfer abgestellt 
werden für die Einsatzleitung, 

• die Registrierung, 
• die Sicherung der Einsatzstelle, 
• die Verkehrslenkung, 
• die Einrichtung und den Betrieb 

der Fernmeldeeinrichtungen, 
• die Versorgung der Einsatzkräfte 

selbst mit medizinischem Material, 
persönlicher Ausstattung und Ver
pflegung 

• und zahlreiche weitere Aufgaben. 

Diese planvolle Zerlegung der 
Versorgung der Verletzten in zahl
reiche "Teil-Versorgungen" durch 
unterschiedliche Helfer entspricht 
betriebswirtschaftlich einer Fließ
fertigung, bei der das "Objekt" von 
einer Station zur nächsten weiter
gereicht wird und jeweils von ande
ren Arbeitskräften "bearbeitet" 
wird. 

Fließprinzip oder 
Werkstattprinzip 

Organisatorisch ist der Aufbau ei
ner nach dem Fließprinzip arbeiten
den Versorgungsstruktur wesentlich 
anspruchsvoller als die Versorgung 
nach dem Werkstattprinzip . Die 
höhere Leistungsfähigkeit des 
Fließprinzips bei der Versorgung ei
ner sehr hohen Zahl Verletzter recht
fertigt allerdings den hierfür not
wendigen Aufwand - zumindest ab 
einer gewissen Größenordnung des 
Schadensereignisses: Für einen ein
zigen Verletzten wird kaum ein Ver
bandplatz mit einer vorgelagerten 
Verletztenablage eingerichtet wer
den; bei zehn bis fünfzehn Patien
ten wäre dies zumindest erwägens
wert, und bei dreißig bis fünfzig Pa
tienten erscheint es zwingend 
erforderlich. 

Die wesentlich höhere Leistungs
fähigkeit des Fließprinzips bei der 
Versorgung einer Vielzahl Verletzter 
beruht zum größten Teil auf der 
hierbei möglichen stärkeren Arbeits-
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teilung 'O und ihren Vorteilen für Ar
beitsqualität und Arbeitsablauf: 

• Jeder der verfügbaren Helfer 
kann mit der Funktion beauf
tragt werden, für die er am be
sten geeignet und ausgebildet 
ist. 

• Auch notfallmedizinisch (noch) 
nicht sehr gut ausgebildete Hel
fer können entsprechend ihrer 
Qualifikation eingesetzt wer
den, z. B. in einem Tragetrupp. 

• Die Helfer brauchen keine Zeit, 
um sich die für eine andere Auf
gabe notwendige Ausrüstung 
zu nehmen und einsatzbereit zu 
machen (betriebswirtschaftlieh 
gesprochen, wird der Anteil der 
"Rüstzeit" an der gesamten Ar
beitszeit verringert). Sie versor
gen vielmehr an einem mehr 
oder weniger optimal für eine 
bestimmte Aufgabe eingerich
teten Arbeitsplatz viele Patien
ten nacheinander. 

Trotz aller Vorteile bringt das 
Fließprinzip aber auch Nachteile mit 
sich, die durch entsprechende orga
nisatorische Vorkehrungen so weit 
wie möglich minimiert werden müs
sen. Hier ist vor allem das für den Er
folg, insbesondere die Schnelligkeit 
der Versorgung notwendige Infor
mationsmanagement zu nennen. 

Bei der "Werkstattfertigung" in 
einem einzelnen RTW oder NAW 
kennen alle Helfer den gesamten hi
storischen Ablauf der Versorgung -
von dem Ergebnis des Basis- und Bo
dy-Checks über die Angaben des Pa
tienten und seiner Angehörigen bis 
hin zu den eingeleiteten Maßnah
men und ihrem Erfolg. Eine explizi
te Informationsweitergabe ist u. U. 
bei dem nachträglichen Eintreffen 
weiterer Kräfte (insbesondere Not
arzt), im Extremfall erst bei der Über
gabe im Krankenhaus erforderlich . 

Im Gegensatz hierzu erfordert die 
Arbeit nach dem Fließprinzip bei je
der der zahlreichen Übergaben des 
Patienten" auch eine parallele In
formationsübertragung, damit nicht 
jedesmal von neuem eine vollstän
dige Erstuntersuchung stattfinden 
muß. Deshalb ist von Anfang an ei 
ne möglichst vollständige, mit dem 
Patienten weitergegebene Doku
mentation der Untersuchungser
gebnisse, vorgenommenen Maß
nahmen etc. notwendig . Dies ent
bindet natürlich keinen der späteren 
Helfer von der Sorgfaltspflicht, sich 
selbst ein exaktes Bild von dem Pa
tienten und seinen Bedürfnissen zu 
machen, doch es kann erheblich zur 
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Beschleunigung der Versorgung bei
tragen. 

Eine penible Reg istrierung und 
zuverlässige Dokumentation ist bei 
einem Massenanfall von Verletzten 
somit keine überflüssige Bürokratie, 
sondern ein für se ine Effizienz we
sentlicher und unverzichtbarer Be
standteil des Versorgungssystems. 

Zusammenwirken von 
Helfern 

Neben der Notwendigkeit einer 
Weitergabe verletztenspezif ischer 
Informationen ist für das Fließprin
zip ein gegenüber dem Werkstatt
prinzip erhöhter Koord inationsbe
darf kennzeichnend . Die materielle 
und personelle Infrastruktur zur 
Schadensbekämpfung (Verletzten
ablage, Verbandplatz, Krankenwa
genhalteplatz, Tragetrupps, Siche
rungs- und Lenkungskräfte, Regi 
strierung, Einsatzleitung etc.) kann 
erst nach dem Schadensereignis auf
gebaut werden. Sie wird deshalb 
stets unter hohem Zeitdruck und oh
ne lange Vorbereitungs- und Pla
nungszeit erfolgen müssen. Das not
wendige Zusammenwirken von ein
ander oft unbekannten Helfern und 
Führungskräften unterschiedlicher 
Fachdienste und Organisationen er
schwert den Aufbau einer funktio
nierenden Organisationsstruktur zu
sätzlich . 

Der Aufbauprozeß kann nur dann 
mit der wünschenswerten Effizienz 
und Schnelligkeit erfolgen, wenn er 
in seiner Gesamtheit durch eine ein
zige, führungstechnisch ausgebilde
te Instanz, die Einsatzleitung, koor
diniert wird . Je größer die Zahl der 
Verletzten und je komplexer die 
Schadenslage ist, desto wichtiger 
werden für die Einsatzleitung die 
führungstechnischen Kenntnisse'2, 
und desto mehr werden fachspezifi 
sche, z. B. notfallmedizinische oder 
bergungstechnische Kenntnisse, zu 
zwar wichtigen, aber nachgeordne
ten Fähigkeiten . Diese Fähigkeiten 
benötigt dann natürlich die zweite 
oder dritte Ebene der Führungs
kräfte, um ihnen vom Einsatzleiter 
erteilte Aufträge fachgerecht aus
führen zu können. 

Aufbau aufgaben
gerechter Führungs
struktur 

Für den Aufbau einer aufgaben
gerechten Führungsstruktur ist die 
Berücksichtigung der optimalen 

Kontroll - oder Leitungsspanne von 
herausragender Bedeutung . Jede 
Führungskraft kann nur eine be
grenzte Zahl nachgeordneter Helfer 
unmittelbar führen, ohne die Über
sicht zu verl ieren oder sich zu ver
zetteln . Der Umfang der möglichen 
Leitungsspanne ist nicht immer 
gleich. Er hängt vielmehr von der 
Komplexität oder Standardisierbar
keit der Aufgabe und dem Vorhan
densein funktionierender Verhal 
tensregeln für die nachgeordneten 
Ebenen ab. 

Bei der hohen Komplexität der 
Bekämpfung eines Großschadenser
eignisses "aus dem Stand heraus" ist 
die Leitungsspanne eher gering; sie 
wird kaum mehr als sieben bis acht 
Führer betragen, die der Einsatzlei 
ter direkt effizient führen kann .13 

Diese optimale Relation von Führern 
zu Geführten setzt sich "nach un
ten " hin fort . Bei einem absoluten 
Massenanfall von Verletzten ist so
mit eine Führungsstruktur mit meh
reren Hierarchiestufen unvermeid
bar. Auf der anderen Seite sollte die 
Einr ichtung zu vieler Hierarchiestu
fen vermieden werden, um den 
"Dienstweg" nicht zu lang werden 
zu lassen. 

Grundsätzliche Verhal
tensregeln 

Ein so kompliziert aufgebautes 
(oder erst im Aufbau befindliches 
und deshalb gegen Störungen be
sonders anfälliges) System der Hilfe
leistung ist nur dann funktionsfähig, 
wenn jeder einzelne Helfer, alle 
Fach- und Führungskräfte inbegrif
fen, seinen Platz in diesem System 
kennt und auszufüllen bereit ist. 
Deshalb muß bereits bei der Sa
nitätsausbildung aller Helfer die 
Führungsstruktur und Einsatztaktik 
bei einem absoluten Massenanfall 
von Verletzten behandelt werden. 
Der Sanitäter muß in seiner Ausbil 
dung - neben den üblichen medizi
nischen Fachkenntnissen - zumin
dest die folgenden grundsätzlichen 
Verhaltensregeln kennen lernen und 
verstehen : 

• Jeder Helfer - gleich welcher Hier
archiestufe - hat genau einen un
mittelbaren Vorgesetzten, dessen 
Anordnungen bzw. Aufträge er 
auszuführen hat. 

• Jeder andere, der vom Helfer et
was verlangt, wird höflich, aber be
stimmt an diesen Vorgesetzten ver
wiesen - unabhängig von persön
lichem Auftreten, hierarchischer 
Stellung oder Fachausbildung des 
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zu Unrecht Anordnungen Ertei 
lenden. 

• Eine effiziente Hilfeleistung kann 
es erforderlich machen, daß mit
telbar oder unmittelbar Vorge
setzte für Erkundung und Beurtei
lung der Lage, Entschlußfassung 
und Planung Zeit benötigen, 
während der der Helfer dem An
schein nach unnütz wartet und 
nicht hilft. 

Ausbildung 
Es ist im Interesse einer effizien

ten Hilfeleistung allerdings erfor
derlich, die notwendige Zeit bis zu 
einer ausreichend vorbereiteten Be
fehlsgebung zu warten . In der Sa
nitätsausbildung muß deshalb un
bedingt Verständnis für den schein
baren "Leerlauf" geweckt werden . 

Fach- und Führungskräfte müssen 
in ihren jeweiligen Ausbildungen 
ebenfalls die Voraussetzungen für 
das Funktionieren einer kurzfristig 
aus dem Boden gestampften Orga
nisationsstruktur kennen- und ver
stehen lernen: 14 

• Der einem Führer erteilte Auftrag 
gilt grundsätzlich nicht für ihn per
sönlich, sondern für seine gesam
te Einheit (sofern keine expliziten 
Umgruppierungen vorgenommen 
werden). Seine Hauptaufgabe ist 
es, seine Einheit so effizient wie 
möglich zum Einsatz zu bringen, 
damit sie ihren Auftrag erfüllen 
kann. Seine Aufgabe ist es nicht, 
selbst - "mit eigenen Händen" - so
viel Verletzte wie möglich zu ver
sorgen und darüber die Koordina
tion seiner Einheit zu vernachlässi
gen.15 

• Jeder Führer kann ausschließlich 
Entscheidungen über die Verwen
dung der Helfer seiner eigenen 
Einheit treffen. Helfer anderer Ein
heiten haben den Auftrag ihrer 
Einheit zu erfüllen und stehen an
deren Führern nicht zur Verfü
gung. 16 

• Dies gilt ebenfalls für Fachkräfte, 
z. B. Mediziner. Ärzte sind auf
grund ihrer Ausbildung selbstver
ständlich Fachvorgesetzte der ein
gesetzten Helfer und ihnen ge
genüber deshalb in medizinischen 
Fragen weisungsbefugt. Für orga
nisatorische und einsatztaktische 
Fragen sind allerdings die 
Führungskräfte der eingesetzten 
Einheiten zuständig. Zu deren Auf
gaben gehört es u. a., den Ärzten 
die notwendigen Helfer als "Assi
stenten" (und die notwendige or
ganisatorische Struktur zur Scha
densbekämpfung insgesamt) zur 

Verfügung zu stellen, damit diese 
sich ganz auf ihre medizinischen 
Aufgaben konzentrieren können. 
Jeder Arzt, der sich um organisa
torische Belange kümmert (oder 
wegen des Versagens von 
Führungskräften kümmern muß), 
fehlt bei einem Patienten. 

Umgekehrt haben aber auch die 
Ärzte zu respektieren, daß die ihnen 
nicht unmittelbar zugeordneten Hel
fer einen Auftrag zu erfüllen haben 
und nicht einfach "vereinnahmt" 
werden können . 

Der Erfolg der Schadensbekämp
fung bei einem relativen Massenan
fall von Verletzten liegt also in der 
genauen Erkundung und Beurtei 
lung der Lage und der korrekten Fol
gerung der aus der Lagebeurteilung 
zu ziehenden Schlüsse. Beim abso
luten Massenanfall von Verletzten 
tritt noch der Aufbau - und die 
Durchsetzung - einer aufgabenge
rechten Organisationsstruktur hin
zu . 

Psychologische Nach
bereitung 

Abschließend sei noch auf einen 
Punkt hingewiesen, dem sowohl 
beim absoluten wie auch beim rela
tiven Massenanfall von Verletzten 
höchste Bedeutung zukommt: die 
psychologische Nachbereitung des 
Einsatzes mit den eingesetzten Hilfs
kräften. 

Auch erfahrene Rettungsdienst
kräfte werden durch den Einsatz bei 
einem Massenanfall einem unge
wohnten Streß ausgesetzt, den sie 
alleine oft nicht bewältigen und ver
arbeiten können . Viel stärker gilt 
dies für wenig einsatzerfahrene Hel
fer, z. B. aus Sanitätseinheiten des 
Katastrophenschutzes. Bereits 
während des Einsatzes muß deshalb 
die Nachbetreuung der Einsatzkräf
te vorbereitet werden, damit sie oh
ne unnötige Verzögerung beginnen 
kann. 

Jeder Helfer, der sich ehren- oder 
hauptamtlich für den Einsatz bei ei
nem Großschadensfall zur Verfü 
gung stellt, hat einen Anspruch auf 
diese Unterstützung, und es ist Te il 
der Fürsorgepflicht jedes Vorges~tz
ten, seinen Helfern diese Unterstüt
zung zu verschaffen. Die verschie
denen aktuellen Bemühungen zum 
Aufbau und zur Ausbildung von Kri
seninterventionsteams gehen grund
sätzlich in die richtige Richtung . 

Einsatztaktische Grund
regeln 

Die "altbekannten " und hier wie
derholten einfachen einsatztakti
schen Grundregeln für den 
Großschadensfall sind geeignet, die 
Effizienz des Einsatzes auch uner
fahrener Helfer wesentlich zu er
höhen. Es wäre allerdings vermessen 
zu glauben, daß ein realer Einsatz 
vollkommen planmäßig und ohne 
Koordinationsprobleme nach diesen 
Regeln abgewickelt werden könnte. 
Vielmehr wird es stets zu einem ge
wissen Maß an Hektik, Durcheinan
der und Anlaufschwierigkeiten kom
men. 

Je besser die Führungskräfte aller 
Ebenen allerdings ihr "Handwerk" 
beherrschen und je besser jeder Hel
fer seinen Platz, seine Aufgabe und 
seine Kompetenzen im Führungssy
stem kennt, desto effektiver kann 
auch bei begrenztem Potential an 
Helfern und Material geholfen wer
den. Ziel jedes Beteil igten muß es 
sein, Hektik und Durcheinander auf 
das absolut unvermeidliche Maß zu 
reduzieren . Planmäßiges Vorgehen 
und diszipliniertes Einordnen jedes 
einzelnen in das Gesamtsystem sind 
hierfür die wichtigsten Vorausset
zungen . 

Ausbildung der 
Fü h ru ngskräfte 

Die hier vorgestellten Gedanken 
gingen von einer meines Wissens 
neuartigen und genaueren, analyti
schen Definition des Begriffes "Mas
senanfall von Verletzten " aus. Am 
Ende steht wieder einmal mehr die 
Bestätigung und Betonung der klas
sischen Führungslehre, insbesonde
re des Führungsvorgangs und der 
Führungsstruktur. Dies belegt deut
lich die Notwendigkeit einer inten
siven und sorgfältigen Ausbildung 
der Führungskräfte, aber auch der 
Helfer auf allen Ebenen. 

Auch wenn es künftig nur noch 
"Komponenten" bis zur Gruppen
stärke geben sollte, darf dies keine 
Rechtfertigung für die Vernachlässi 
gung der Zugführer- und Einsatzlei
terausbildung in den Hilfsorganisa
tionen darstellen. Ganz im Gegen
teil: Wo in der Ausbildung keine 
Führungsstrukturen über Gruppen
stärke hinaus eingeübt werden kön
nen, braucht man "im scharfen Ein
satz" besonders dringend gut aus
gebildete Führungskräfte, die die 
einzelnen Gruppen sinnvoll koordi-
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nieren und einsetzen können. Dies 
bleibt eine Herausforderung, der 
sich die Führungskräfteausbildung 
in den kommenden Jahren zu steI 
len hat. 

Anmerkungen 
9 Es ist jedenfalls eine der vornehmsten 

und wichtigsten Aufgaben des Ein
satzleiters, eine sinnvolle Arbeitstei 
lung zu organisieren. 

10 Adam Smith - schottischer Moralphi
losoph und Begründer der wissen
schaftlichen Nationalökonomie -
zeigte anhand seines berühmt ge
wordenen Stecknadelbeispiels, wie 
stark die Produktivität durch zuneh
mende Arbeitsteilung gesteigert wer
den kann. 

11 Von seiner Bergung bzw. "techni
schen Rettung" bis zum Eintreffen im 
Krankenhaus kann ein Verletzter 

durchaus von zehn oder mehr ver
schiedenen Helfertrupps versorgt 
oder transportiert werden. Jeder die
ser Trupps hat normalerweise höch
stens Kontakt zu dem vor- und dem 
nachgelagerten Trupp, so daß jede 
mündliche Informationsweitergabe 
leicht zu dem "Stille Post" -Spiel mit 
dem bekannten Effekt der Informa
tionsverfälschung werden kann. 

12 Zu den notwendigen Grundkennt
nissen des Einsatzleiters gehören 
natürlich auch die Einsatzgrundsätze 
und die Leistungsfähigkeit aller ihm 
unterstellten Fachdienste. 

13 Nicht ohne Grund umfaßte eine 
Gruppe in den früheren Katastro
phenschutzzügen des Sanitätsdien
stes neben dem Gruppenführer sie
ben Helfer, und der Zugführer eines 
SZ-50 hatte acht einsatztaktisch nach
geordnete Ansprechpartner (den 
Zugtruppführer, fünf Gruppenführer 
und zwei Ärzte). 
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14 Die hier angesprochenen Grundfeh
ler entspringen nicht der Phantasie, 
sondern der Beobachtung des Autors 
auf verschiedenen Übungen. 

15 Wenn er sich über die Führung seiner 
Einheit hinaus auch noch selbst um 
Verletzte kümmern oder andere ope
rative Tätigkeiten ausführen kann -
um so besser! Dies wird grundsätz
lich aber nur bis zur Ebene des Grup
penführers möglich sein. 

16 Daß die Lehre von der Auftragstak
tik in manchen Situationen verlangen 
kann, von anderen Einheiten oder 
Helfern anderer Einheiten eine "ei
gentlich" ungeplante Unterstützung 
zu erbitten, sei hier vernachlässigt. 
Bei dem von uns betrachteten 
Großschadensfall besteht allerdings 
für jeden Führer stets die Möglich
keit, den Kontakt zum nächsthöhe
ren Führer zu halten, so daß eine we
sentliche Voraussetzung für das "Ab
weichen vom Auftrag" entfällt. 

Problematik der grenzüber
schreitenden Hilfe am Beispiel 
der »Regio Basiliensis« 
Von Jörg Schmid, Basel 

Das Zusammenwirken der Bevölke
rungen am Oberrhein ist im Laufe 
der Jahrhunderte trotz mehrmaligen 
machtpolitischen Grenzverschie
bungen gewachsen und heute in 
vielen Bereichen eine Selbstver
ständlichkeit. Aus dieser Entwick
lung entstand auch die traditionelle 
Solidarität zum Nachbarn. Man lebt 
miteinander. In Notlagen ist nach
barschaftliche Hilfe im engeren 
Grenzraum bewährte Praxis. 

Ohne Spielregeln geht es indessen 
auch bei grenzüberschreitenden Hil
feleistungen nicht. Niedergelegt sind 
sie in Form von Staatsverträgen so
wie auf diese abgestützt in Verein 
barungen der unmittelbaren Partner 
dies- und jenseits des Rheins in un
serer Region . Ein gemeinsames 
Schriftstück zwischen Frankreich, der 
Schweiz und Deutschland existiert 
nicht. Vielmehr wurden drei jeweils 
zwei Seiten umfassende Abkommen 
unterzeichnet. 
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Hilfe im grenznahen 
Raum 

Die Präambeln dieser drei Ab
kommen geben Auskunft über de
ren Zweck. Es wird festgehalten, daß 
sie der Vereinfachung und Beschleu
nigung der gegenseitigen Hilfelei
stung dienen. Wenn man bedenkt, 
daß die Abkommen unter anderem 
vorsehen, daß Anordnung und Lei
stung von Hilfe im Bedarfsfall nicht 
über die üblichen diplomatischen 
Kanäle, sondern über diejenigen 
Stellen erfolgen, welche im betref
fenden Staatsbereich jeweils für Ka
tastropheneinsätze zuständig sind, 
und gleichzeitig auch Grenzüber
gangsformalitäten weitestgehend 
wegfallen, darf vorweg vermerkt 
werden, daß Sinn und Zweck dieser 
Vereinbarungen sicherlich erfüllt 
werden . Diese regeln sodann 
zunächst die weiträumige grenzüb
erschreitende Hilfe der Vertrags
partner untereinander. Ein Schwer-

punkt aber ist die Hilfe im soge
nannten grenznahen Raum. 

Hilfe wird nur auf Ersuchen hin 
gewährt, und zwar im Falle von Ka
tastrophen und schweren Unglücks
fällen . Eine Verpflichtung zur Hilfe
leistung besteht nicht. Diese erfolgt 
freiwillig im Rahmen der im Be
darfsfall jeweils gegebenen Mög
lichkeiten des hilfeleistenden Staa
tes. 

Primär besteht sie in der Entsen
dung von besonders für die Kata
strophenbekämpfung ausgerüsteten 
und ausgebildeten Hilfsmannschaf
ten. Denkbar sind aber auch der 
Transport von Verletzten in Kran
kenhäuser, die Aufnahme von Eva
kuierten, von flüchtenden Personen 
oder auch andere nicht näher auf
gezählte Hilfsmöglichkeiten. 

Als Adressaten von Hilfsgesuchen 
und deren Genehmigung ist eine 
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Vielzahl von Behörden zuständig. Es 
ist deshalb unabdingbare Notwen
digkeit, daß die jeweiligen An
sprechpartner regelmäßigen Kon
takt pflegen und auch entsprechen
de Vorkehrungen in den 
Einsatzplänen vorgesehen sind. 

Die Kosten der Entsendung von 
Hilfsmannschaften trägt grundsätz
lich der helfende Staat. Der um Hil
fe Ersuchende hat die Hilfsmann
schaften im Bedarfsfall auf eigene 
Kosten mit Betriebsgütern und me
dizinischer Hilfe zu versorgen . Zu
dem ist er für deren Verpflegung zu
ständig. Kosten, die anfallen, indem 
Hilfe anderer Art (z . B. Kranken
hausbetten, Versorgung und Unter
bringung Evakuierter) geleistet oder 
vermittelt wird, trägt der um Hilfe 
ersuchende Staat. Die Regelung ei
ner allfälligen Weiterverrechnung 
anfallender Kosten ist letztlich eine 
rein innerstaatliche Angelegenheit. 

Geregelt wird auch die Frage der 
Haftung bei entstandenen Schäden. 
Der helfende Staat kommt für den 
Schaden auf, den ein Helfer im 
Nachbarstaat erleidet. Der um Hilfe 
ersuchende Staat hingegen bezahlt 
denjenigen Schaden, den ein Helfer 
bei seinem Einsatz verursacht. Diese 
Regelungen gelten übrigens - wie 
auch alle anderen Bestimmungen 
der Abkommen - auch für gemein
same Übungen. 

Besondere Verein
barung regelt Infor
mationsaustausch 

In der Informationsvereinbarung 
wird bestimmt: 

• Meldungen sind bei Katastrophen 
und schweren Unglücksfällen zu 
erstatten, wenn deren Auswirkun
gen den Nachbarstaat zu eigenen 
Maßnahmen veranlassen könnten. 
Dies gilt nach Ansicht aller Betei
ligten auch dann, wenn ein Ereig
nis geeignet ist, bei der Nachbar
bevölkerung Besorgnis zu erregen. 

• Es werden rund um die Uhr be
setzte Meldeköpfe bestimmt, wei
che für die Absendung und den 
Empfang der Informationen zu
ständig sind. Diese sind mit inter
nationalen Mietleitungen unter
einander zu verbinden . (Dies ist 
zwischenzeitlich auch bereits so ge
schehen.) 

• Die Meldeköpfe stellen die schnel
le und gezielte innerstaatliche Wei-

tergabe der Meldungen sicher. 
• Die Gestaltung der Meldungen ist 

festgelegt. Diese sind so abgefaßt, 
daß sich der Empfänger ein um
fassendes Bild des Ereignisses ma
chen kann und gegebenenfalls in 
der Lage ist, angemessen zu rea
gieren. 

• Für die Meldungen wird ein zwei
sprachiges Formular benutzt, wei
ches alle wesentlichen Punkte um
faßt, schnell ausgefüllt werden 
kann und per Telekopie zu über
senden ist. 

Das in Abkommen und Vereinba
rungen festgehaltene umfassende 
Regelwerk würde allerdings ohne re
gelmäßiges Training der Verant
wortlichen in Form von Übungen 
und Testalarmen wenig nützen. Des
halb wurde am 17. Juni 1993 die um
fassende Stabsübung "Regio Kat 
'93" durchgeführt und in deren Vor
feld zum Übungsthema "Erdbeben" 
ein wissenschaftliches Seminar ab
gehalten. 

Übung "Regio Kat 
'93" im Überblick 

Das Erdbeben (MSK IX, Magnitu
de 7, Epizentrum südlich Basel) hat 
am Vortag stattgefunden. Das Cha
os klärt sich langsam. Die erste Hilfe 
hat lokal eingesetzt. Die Folgen sind 
verheerend: Tote, Verletzte, Ob
dachlose und Flüchtlinge in sehr 
großer Zahl. Brände und Havarien in 
Rheinhafen und Industriebetrieben 
gefährden zusätzlich Menschen und 
Umwelt. Viele Straßen und Schie
nenwege können nicht benutzt wer
den. 

Hilfsbedürftig ist in großem Um
fang vor allem die Stadt Basel und 
deren nächste Umgebung. Der Kan
ton Baselland muß primär seine ei
gene interkommunale Hilfe organi 
sieren und dafür sorgen, daß 
Hilfstruppen aus der übrigen 
Schweiz nach Basel gelangen kön 
nen. Südbaden kann seine Equipen 
nicht über eigenes Gebiet nach Ba
sel und in die nähere deutsche Um
gebung bringen. Deutsche Unter
stützung kann nur über französisches 
Territorium ins Katastrophen
gebiet gelangen. Im Oberelsaß sind 
die geringsten Schäden zu verzeich
nen, weshalb man dort über die mei
sten freien Hilfskapazitäten verfügt. 
Zehntausende Obdachlose sind in 
den Sundgau geflüchtet. Es herrscht 
starker Ostwind, der sich allmählich 
nach Südosten dreht. Dadurch wer
den allenfalls freigesetzte Giftstof
fe in Richtung Oberelsaß getrieben. 

Übungsablauf 
07.30 h 
.. Multimediale Einstimmung in die 
Ubung für alle Teilnehmenden an 
deren jeweiligen Standorten. Die 
Stäbe organisieren sich . 

08.30h bis 12.00 h 
Die Stäbe versuchen, die Situati

on in ihrem Gebiet klar zu erfassen. 
Sie informieren die Nachbarn um
fassend, setzen die eigene Hilfe ko
ordiniert ein, organisieren Zusatz
hilfen aus dem eigenen Land und 
definieren detailliert die verblei
benden Lücken. 

13.00h bis 18.30 h 
Die Stäbe organisieren die grenz

überschreitende Nachbarschaftshil
fe bis ins letzte Detail. Alle interna
tionalen Absprachen werden schrift
lich festgehalten. Hilfeangebote und 
Hilfebegehren werden von den Stab
schefs koordiniert an die Nachbarn 
weitergegeben . Form, Ablauf und 
Koordination der Hilfe am Einsatzort 
werden von den hilfeempfangenden 
Stäben schriftlich detailliert festge
halten. 

Allgemeine 
Beurteilung 
.. Die Auswertung und Analyse der 
Ubung "Regio Kat '93" führte zu fol
genden Beurteilungen, Folgerungen 
und Empfehlungen: 

Die Übung hat ihren Zweck voll 
erreicht. Übende wie Übungsleitung 
wissen heute genau, wieviel im Fal
le einer Katastrophe nötig ist, damit 
die grenzüberschreitende Nachbar
schaftshilfe tatsächlich funktioniert. 
Mögliche Ansprechpartner, -wege 
und -formen sind den Verantwortli 
chen nun geläufig . Mit diesen Er
kenntnissen und dem gleichzeitigen 
Druck des Ernstfalls kann bei einem 
Katastrophenereignis mit zumindest 
brauchbaren Resultaten gerechnet 
werden . 

Das Hauptziel der Übung, mög
lichst viele grenzüberschreitende Ak
tionen der Nachbarschaftshilfe bis 
ins letzte Detail abzusprechen, ist 
eindeutig nicht erreicht worden. Es 
gab kaum eine entscheidende Akti
on, welche detailliert zu Ende ge
führt wurde . Darüber waren viele 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im 
ersten Moment sehr enttäuscht. In 
diesem Punkt besteht sicherlich noch 
Nachholbedarf. 
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Organisatorische 
Folgerungen 

Die von den Experten am häufig
sten genannten Mängel betreffen 
die Bereiche Organisation, Zusam
menarbeit und Koordination. In die
sen Punkten sind denn auch die He
bel anzusetzen, um die Zusammen
arbeit zwischen den beteiligten 
Staaten, den verantwortlichen 
Behörden und den Einsatzstäben zu 
verbessern. 

Es ist eine zentrale Koordinati 
onsstelle/Geschäftsstelle zu schaffen, 
um die grenzüberschreitenden Maß
nahmen der drei Staaten aufeinan
der abzustimmen. 

Das Fehlen ständiger Behörden
kontakte wirkte sich in der Stabs
übung nachteilig aus. Ein ständiger 
Austausch von Nachrichten über den 
Stand der Katastrophenschutz-Vor
bereitungen im Grenzraum wurde 
als unerläßlich bezeichnet. 

Die Spitzen der grenznahen Ka
tastrophenschutz-Organe Frank
reichs, Deutschlands und der Schweiz 
sind zu vereinen und in regelmäßi
gen Abständen zum Erfahrungsaus
tausch zusammenzurufen . 

Internationale bzw. interregional 
zusammengesetzte Arbeitsgruppen 
befassen sich künftig mit technisch
organisatorischen Fragen des Kata
strophenschutzes wie ABC-Schutz, 
Alarmierung, Übermittlung, Sanitäts
material, Polizei, Feuerwehr usw. 

Es sind gemischte technische Fach
gruppen zu bilden . 

Eine gewisse Einheitlichkeit in Do
kumenten und Materialien drängt 
sich auf (topographische Karten mit 
gemeinsamem Maßstab, unter den 
Partnern austauschbares technisches 
Material, gegenseitig verwendbare 
Kommunikationsmittel, einheitlich 
festgelegte Notfallsignale bzw. Pik
togramme usw.). 

Rettungsmaterial ist soweit möglich 
zu vereinheitlichen, und es sind ein
heitliche Dokumente zu verwenden. 

Während der Stabsübung tauch
ten Probleme bei den Funkverbin
dungen auf. Diese und weitere Kom
munikationsmittel sind deshalb auf 
ähnlich zu handhabende Modelle und 
gleiche Frequenzen auszurichten. 

Den Katastrophenschutzorganen, 
welche die Grenzen überschreiten, 
sind aufeinander abgestimmte Ver
bindungsmittel zuzuteilen . 
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Bei einer grenzüberschreitenden 
Schaden lage müssen Bevölkerung 
und Behörden verläßliche, geprüfte 
und gleichlautende Informationen 
erhalten . Zu diesem Zweck sollten 
die notwendigen Schritte zum vor
aus an die Hand genommen werden. 

Gleich zu Beginn einer Katastro
phe im Grenzraum sind die internen 
Informationen der Behörden grenz
überschreitend zu koordinieren und 
ist die Öffentlichkeitsarbeit aller Be
teiligten aufeinander abzustimmen. 

Im Falle einer Katastrophe kön
nen Hilfegesuche, die nur in einer 
Sprache abgefaßt sind oder unter 
Zeitdruck hastig übersetzt werden, 
zu Mißverständnissen führen und so 
den rechtzeitigen Einsatz der Mittel 
verzögern. 

Wichtige Dokumente und Formu
lare sind zweisprachig abzufassen. 

Rechtliche 
Folgerungen 

Eine gemischte Arbeitsgruppe soll 
untersuchen, was in den Abkommen 
zwar rechtlich geregelt, aber noch 
nicht realisiert ist. Weiter soll sie prü
fen, in welchen Punkten die grenz
überschreitenden Regelungen zu er
gänzen sind. Dabei sollen bilaterale 
Abmachunge·n unter verschiedenen 
Staaten möglichst gleichlautende In
halte aufweisen. langfristig sind mul
tilaterale Regelungen vorzuziehen . 

Bei grenzüberschreitenden Ab
kommen über Katastrophenhilfe 
zwischen den Partnerstaaten Frank
reich, Deutschland und der Schweiz 
sind im lichte der Erfahrungen aus 
der "Regio Kat '93" zu überprüfen. 

Es darf nicht vorkommen, daß Be
wohnerinnen und Bewohner an den 
landesgrenzen die Signale mißver
ständlich interpretieren und bei be
stehender lebensgefahr falsch rea
gieren. Die Vorausinformation der 
Bevölkerung sollte überall gleich ge
handhabt werden (z . B. gleichlau
tende Merkblätter oder Appelle in 
den Telefonbüchern). 

Die Alarmierung der Bevölkerung 
ist bei allen Partnern einheitlich zu 
regeln (einheitliche Behördenwar
nung, einheitliches Warnsignal an 
die Bevölkerung, einheitlich festge
legte Verhaltensanweisungen, ein
heitliches und gleichzeitiges Auslö
sen der Signale). 

Folgerungen tür die 
Ausbildung 

Erlasse, Führungsrichtlinien und 
Stabsanleitungen bleiben tote Buch
staben, wenn die politischen Behör
den nicht von Zeit zu Zeit den Aus
bildungsstand ihrer Stäbe überprü
fen und testen können . Nur mit Hilfe 
regelmäßig stattfindender Übungen 
lassen sich Lücken feststellen und 
Fortschritte erzielen. 

Es sind regelmäßig grenzüber
schreitende Stabsübungen durchzu
führen . 

Groß aufgezogene grenzübe~ 
schreitende Stabsübungen im Stile 
von "Regio-Kat '93" sind in Anbe
tracht des heutigen Ausbildungs
standes zu anspruchsvoll. In den 
nächsten Jahren soll vorerst die ge
meinsame Schulung durch kleine, 
dem Kenntnis- und Erfahrungsstand 
angepaßte Mosaikübungen (z. B. 
Übungen der Übermittlungsorgane, 
der Nachrichtenspezialisten, der Ret
tungsdienste u. ä.) aufgebaut wer
den . Erst nach einigen Jahren ge
meinsamen Übens lassen sich sodann 
größere Stabsübungen mit Erfolg 
durchführen. 

In den nächsten Jahren sind in er
ster linie fachdienstliche Stabs- und 
Einsatzübungen durchzuführen. 

Es darf bei grenzüberschreitenden 
Katastrophen nicht vorkommen, daß 
Hilfsmannschaften des Nachbarstaa
tes in unnötig verzögernde Grenz
formalitäten verwickelt werden, nur 
weil die zuständigen Organe die Be
stimmungen der Abkommen nicht 
kennen oder falsch auslegen. 

Grenzpolizei und Zollorgane aller 
Partner sind in Kenntnis und Hand
habung der grenzüberschreitenden 
Abkommen zu schulen. 

An den gemeinsamen Rapporten 
war das gegenseitige sprachliche 
Verständnis teilweise ungenügend . 
Das Sprachproblem läßt sich nur 
langfristig lösen, z. B. durch Sprach
kurse, die auch auf die Katastro
phenschutz-Terminologie Rücksicht 
nehmen. 

Den Einsatzdiensten ist durch ge
zielte Ausbildungskurse bzw. lehr
gänge die Sprache des Nachbarstaa
tes zu vermitteln . 

Damit im Falle einer Katastrophe 
die Reibungsverluste so gering wie 
möglich sind, geht es in Zukunft dar
um, die erkannten Mängel bald zu 
beheben und die Empfehlungen um
zusetzen . 

Quelle: ASMZ. Nr. 1/8/1995 
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Koordinierungsausschuß Humanitäre Hilfe 

Aufnahme von Mitgliedern 
und Teilnahme von Gästen 
Für die Aufnahme neuer Mitglieder 
sowie die Teilnahme von Gästen hat 
der "Koordinierungsausschuß Hu
manitäre Hilfe", in dem Vertreter 
der öffentlichen Hand sowie priva
ter Institutionen und Verbände die 
deutsche Humanitäre Hilfe koordi
nieren, am 6. Oktober 1995 die 
nachfolgenden Rahmenrichtlinien 
beschlossen . 

Abweichungen von diesen Rege
lungen bedürfen einer besonderen 
Begründung. 

A. Aufnahmekriterien 

1. Nichtregierungsor
ganisationen 

a) Die Organisation muß nach deut
schem Recht gegründet, eingetra
gen und von den Finanzbehörden 
als gemeinnützig anerkannt sein so
wie eine bundesweite Struktur be
sitzen . 

b) Die Organisation muß überre
gional mit mehreren Projekten im 
Ausland tätig und zudem in der La
ge sein, zur deutschen Humanitäre~ 
Hilfe einen substantiellen operati
ven Beitrag zu leisten. 

c) Die Organisation muß über eine 
langjährige Erfahrung im Bereich 
der Humanitären Hilfe verfügen 
(Nachweise durch die letzten fünf 
Jahresberichte) . 

d) Die Organisation muß auf natio
naler Ebene in eigener Verantwor
tung über finanzieren.de ~aßna~
men entscheiden sowie die sachli
che und rechnerische Durchführung 
und Berichterstattung sicherstellen 
können. 

e) Die Organisation muß die vom 
Bensheimer Kreis für die Spenden
werbung entwickelten Regeln 
schriftlich anerkennen. 

f) Die Organisation muß die ~~m 
Gesprächskreis" bzw. "KoordJnle
~ungsausschuß Humanitär~ Hilfe" 
erarbeiteten und verabschiedeten 
Grundsätze der Humanitären Hilfe, 

insbesondere die damit verbunde
nen Personaleinsätze, anerkennen 
und sich zu deren Einhaltung ver
pflichten. 

g) Die Organisation muß in der La
ge sein, bei Leistung humanitärer 
Hilfe die Einbettung in mittel-/lang
fristige Rehabilitationsmaßnahmen 
zu gewährleisten. 

2. Vertretung der 
Öffentlichen Hand so
wie anderer Institu
tionen und Verbände 
a) Die Regierungsstelle oder eine 
andere Institution darf nicht bereits 
durch übergeordnete Regierungs
steIlen bzw. durch Dachorganisa
tionen im Koordinierungsausschuß 
vertreten sein. 

b) Die Regierungsstelle oder eine 
andere Institution muß in der Lage 
und bereit sein, einen substantiel
len Beitrag zur Katastrophen
prävention, Vorbereitung oder Ab
wicklung von Maßnahmen der Hu
manitären Hilfe leisten. 

B. Aufnahmeverfah
ren für neue Mitglie
der 
a) Es wird ein Aufnahmeausschuß 
gebildet, der aus drei vom Koordi 
nierungsausschuß auf drei Jahre ge
wählten Vertretern seiner Mitglie
der besteht. 

b) Der Aufnahmeausschuß prüft die 
Aufnahmeanträge anhand der Auf
nahmekriterien und schlägt dem 
Koordinierungsausschuß die Auf
nahme oder deren Ablehnung vor. 

c) Über die Aufnahme neuer stän
diger Mitglieder entscheiden die 
Mitglieder des Koordinierungsaus
schusses auf Vorschlag des Aufnah
meausschusses mit Mehrheitsbe
schluß. 

C. Gäste 
a) Einer Nichtregierungsorganisati
on, die im Rahmen der Huma
nitären Hilfe in aktuellen Krisenge
bieten einen substantiellen opera
tiven Beitrag leisten will, jedoch 
nicht alle vorgenannten Aufnah
mekriterien erfüllt, kann für die 
Dauer einer auf dieses Krisengebiet 
bezogenen Sitzung des Koordinie
rungsausschussen durch Beschluß 
der anwesenden Ausschußmitglie
der ein Gaststatus mit Rederecht 
eingeräumt werden. 

b) Mitglieder des Deutschen Bun
destages sind herzlich eingeladen, 
an Sitzungen des Koordinierungs
ausschusses teilzunehmen. Vertre
ter von Verbänden und anderen In
stitutionen sowie Experten, die im 
Rahmen eines zeitlich begrenzten 
Projekts der Humanitären Hilfe mit
wirken, kann der Ausschußvorsit
zende in Abstimmung mit dem 
Aufnahmeausschuß einladen und ei
nen zeitlich begrenzten Gaststatus 
mit Rederecht einräumen. 

Liste der Mitglieder 
Im "Koordinierungsausschuß Hu
manitäre Hilfe" waren zum Zeit
punkt der Verabschiedung der Auf
nahmekriterien folgende Mitglieder 
vertreten : 

ADRA 
Ärzte ohne Grenzen 
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) 
CARE Deutschland 
Deutscher Caritasverband 
Deutsches Rotes Kreuz (DRK) 
Diakonisches Werk der EKD 
Deutsche Welthungerhilfe 
Gesellschaft für technische 
Zusammenarbeit (GTZ) 
HELP - Hilfe zur Selbsthilfe 
IDNDR-Komitee 
Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) 
Komitee Cap Anamur 
Malteser Hilfsdienst (MHD) 
Medico International 
Technisches Hilfswerk (THW) 
World Vision 
Herr Dr. Schöttler, Experte für 

Katastrophensch utz 
Ruhr Universität Bochum, IFHV 

AA { BMVg { BMI { BMV { BMZ / BMG 

2 Vertreter der Bundesländer 
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Minenräumpanzer -
"Kriegswaffe"? 

• eine 

Von Horst Niggemeier, Datteln 

"Ein Fehltritt - und Sie sind tot. " So 
heißt es in der Überschrift eines 
deutschlandweit verbreiteten Ap
pells, den der US-Showstar Harry 
Belafonte genauso unterschrieben 
hat wie der britische Charakterdar
steller Sir Peter Ustinov oder Botho 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein, der 
langjährige Präsident des Deutschen 
Roten Kreuzes. Der legendäre 
Agent-OOl-Darsteller Roger Moore 
fehlt bei dieser Warnung ebenso
wenig wie das Kölner Theater-Ori
ginal Willy Millowitsch oder der 
grantige Günter Grass. 

Es geht bei diesem tödlichen 
"Fehltritt " um eines der größten 
Probleme, dem sich die Menschen in 
62 Ländern dieser Welt ausgesetzt 
sehen: die Verseuchung weiter Land
striche durch unkontrollierbar ver
legte lebensgefährliche Landminen. 
Die Schätzungen über die Zahl der 
"versteckten Killer" gehen von min
destens 100 Millionen bis hin zu 
200 Millionen. Das Internationale 
Rote Kreuz hat errechnet, daß alle 
35 Minuten irgendwo in der Welt 
ein Mensch auf eine Mine tritt und 
tödlich verletzt wird oder lebenslang 
verstümmelt bleibt. Die dramatische 
Bilanz dieses hinterhältigen Minen
Massakers sind Jahr für Jahr welt
weit mindestens 15000 tödlich ver
letzte oder grausam verstümmelte 
Menschen, wobei jedes dritte Opfer 
sich noch im Kindesalter befindet. So 
sind z. B. nach Angaben aus angola
nischen Regierungskreisen bereits 
55 000 Menschen infolge Minenver
letzungen amputiert worden. Auf 
die deutsche Bevölkerungszahl um
gerechnet, würde diese Amputier
tenzahl rd. 450 000 Deutsche be
treffen . 

Das sind lediglich die direkten Fol
gen der insbesondere aus Bürger
kriegen resultierenden Minenver
seuchung. Die indirekten Folgen sind 
nicht minder dramatisch. Da ähneln 
die Verhältnisse im asiatischen Kam
bodscha denen im afrikanischen 
Angola oder Mosambik oder im eu
ropäischen Bosnien. 
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Folgen für Landwirt
schaft 

Nach 19 Jahren Bürgerkrieg in 
Angola können die Hungersnöte 
die natürlich die Kinder zuerst tref
fen - nicht überraschen, denn die 
Landminen haben weite Teile des 
Landes für die landwirtschaftliche 
Nutzung völlig unbrauchbar ge
macht. Die Möglichkeit der landes
eigenen Nahrungsmittelproduktion 
besteht kaum noch. Tausende Hek
tar von Farmland, Weiden und Wäl 
der sind genauso vermint, wie Tau
sende von Kilometern Flußufer we
gen der Minen nicht mehr 
benutzbar sind . Straßen und Wege 
sind unpassierbar geworden und 
machen selbst den Transport von 
Hilfsgütern zu einem lebensgefähr
lichen Abenteuer. 

Abgesehen davon werden die mi
nenverseuchten Entwicklungsländer 
mit der Bewältigung der sozialen 
Folgen für die Minenopfer völlig 
überfordert. Weder gibt es ausrei 
chende medizinische Versorgung 
noch soziale Sicherungssysteme, die 
den Opfern wirkungsvoll helfen kön
nen - so z. B. werden sie über lange 
Jahre und wahrscheinlich sogar le
benslang ohne Prothesen auskom
men müssen. 

Die Mitgliedsstaaten der UN-Or
ganisation für Landwirtschaft und 
Ernährung (FAD) haben von ihrem 
Generaldirektor Jacques Diouf erst 
noch im November 1994 gesagt be
kommen, daß "Störungen in der 
Agrarproduktion und Mangel an Le
bensmitteln in vielen Entwicklungs
ländern nichts Außergewöhnliches 
sind". Diese Angaben der FAD über 
die dramatischen Ernährungspro
bleme decken sich genau mit jener 
Länderliste, die von der UN-Kinder
hilfsorganisation UNICEF im Hinblick 
auf die Verseuchung mit Landminen 
aufgestellt wird . 

Neue Möglichkeiten 
Es liegt auf der Hand, daß die 

Zahlung von Nahrungsmittelhilfen 

an diese Entwicklungsländer nur die 
zweitbeste Lösung im Vergleich zu 
der richtigen These "Hilfe zur Selbst
hilfe" sein kann. Zweifellos wäre es 
besser, wenn in den Entwicklungs
ländern eine von Landminen unge
fährdete Landwirtschaft betrieben 
werden könnte. Doch da gibt es Rie
senprobleme in der Minenräumung. 
Noch immer werden in den meisten 
Ländern die Minen per Hand 
geräumt. Eine ebenso gefährliche 
wie zeitraubende Methode. So wür
de es nach Expertenschätzungen in 
Afghanistan immerhin 1 400 Jahre 
dauern, wenn es dabei bleiben soll
te, die Minen zu räumen, wie das 
dort zur Zeit geschieht. In Kuwait 
hat die Regierung bereits über 
700 Mio. Dollar für die Minenräu
mung ausgegeben, ohne daß es ei
nen befriedigend minenfreien Sta
tus in den kuwaitischen Grenzregio
nen geben würde. 

Vor diesem Hintergrund gewinnt 
eine deutsche Entwicklung auf dem 
Gebiet des Minenräumens ihren be
sonderen Wert. Es ist dies das im 
Auftrag der Bundeswehr entwickel
te Minenräumfahrzeug mit dem Na
men "Keiler", das nach jahrelanger 
Entwicklung und Erprobung inzwi
schen mit 24 Exemplaren von der 
Bundeswehr geordert wurde. Der 
"Keiler" kann mit einer Fahrzeug
besatzung von nur zwei Personen 
Landminen jeder Art schnell, sicher 
und gefahrlos beseitigen. Damit 
stellt dieses Fahrzeug in verschiede
nen Landstrichen eine hervorragen
de Ergänzung zu den bisherigen 
Räummethoden dar. Dies wäre eine 
Lebensversicherungspolice für un
zählige Dörfer und ihre von Minen 
gefährdeten Bewohner und zudem 
eine Aktie für die Zukunft des je
weiligen Landes. Mit dem "Keiler" 
kann weltweit humanitäre Hilfe im 
klassischen Sinne geleistet werden. 

Im Januar 1995 fand die bereits 
vierte Vorbereitungskonferenz der 
UN in Genf zum Thema Landminen 
statt, um dann auf der UN-Landmi
nenkonferenz im September 1995 
on gegen besonders unmenschliche 
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Waffen zu verhandeln . So richtig 
und notwendig diese Konferenzen 
auch sind, so sehr muß jedoch davor 
gewarnt werden, sich jetzt in End
los-Diskussionen über das interna
tionale Verbot von Landminen zu 
verlieren . Es ist gut, über ein Land
minen-Verbot zu verhandeln; es ist 
jedoch besser, die 100 bis 200 Mil 
lionen Minen in 62 Ländern dieser 
Welt zu räumen. 

Die Devise der Gegenwart kann 
nur lauten: Minenräumung ist das 
Gebot der Stunde, und dies mit den 
bestentwickelten technischen Mit
teln. Doch es ist wohl kaum vorstell 
bar, daß die FAO als UN-Organisati 
on für Ernährung und Landwirt
schaft oder die UNICEF als 
UN-Kinderhilfsorganisation, anstatt 
Nahrungsmittelhilfe in ein Entwick
lungsland zu transferieren, sich auf 
die technische Hilfe für das Minen
räumen kon~entrieren . Da werden 
mit Sicherheit die berühmten Zu
ständigkeitsfragen das dringende 
Problem der Minenräumung über
lagern und damit zeitlich wieder ver
zögern - mit dem Ergebnis, daß wei
terhin alle 35 Minuten ein Kind, ei-
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ne Frau oder ein Farmer durch eine 
Minenexplosion getötet oder für 
den Rest des Lebens verstümmelt 
wird . 

Eine vertane Chance 
Aber selbst wenn sich eine Regie

rung z. B. die von Kuwait entsch
ließen sollte, das bereits unter den 
verschiedensten Bedingungen gete
stete Minenräumfahrzeug "Keiler" 
von Deutschland in großer Stückzahl 
zu erwerben, würde es nicht gerin
ge Schwierigkeiten für den Export 
von hier nach dort geben. Der Bun
deswirtschaftsminister hat nämlich 
mit der lebensnahen Weisheit der 
Ministerialbürokratie das Kunststück 
fertiggebracht, den hervorragend 
für humanitäre Einsätze geeigneten 
"Keiler" schlicht und einfach zur 
wörtlich - "Kriegswaffe" zu er
klären. Damit ist nach den Buchsta
ben ministerialbürokratischer Mit
teilsamkeit für den "Keiler" herstel
lende Unternehmen eine Lieferung 
an die minengeplagten Länder in 
den Kriegsregionen zunächst einmal 
ausgeschlossen. Es muß schon über-

raschen, mit welch bü rokratischer 
Undifferenz iertheit in Bonn vorge
gangen wird. Während sich die 
deutsche Politik sehr schwer tut, sich 
in der Frage von Beteiligung an mi
litärischen UN-Einsätzen klar und so
lidaritätsbewußt gegenüber den in
ternationalen Partnern zu verhalten, 
wird gleichzeitig mit leichter Hand 
eine Chance vertan, sich mit einem 
bislang auf der Welt einmaligen Mi
nenräumfahrzeug für humanitäre 
Einsätze anzubieten. M it der mini
steriellen Erklärung zur" Kriegswaf
fe " wird außerdem der "Keiler" all 
den Ländern vorenthalten, d ie sich 
dieses Geräts bedienen könnten, um 
minenverseuchtes Land von diesen 
hinterhältigen Todbringern zu säu
bern . Es bleibt deshalb zu hoffen, 
daß sich das politische Bonn im Fal
le des Minenräumfahrzeugs " Keiler" 
schnell von seiner weltfremden 
Selbstfesselung befreit . 

Horst Niggemeier war bis 1994 
SPD-Bundestagsabgeordneter und 
Bürgermeister von Datteln (NRW). 

Leitende Notarztgruppe -
das "Hamburger Modell·· 
Es ist unbestritten, daß bei Großunfällen umfassend und schnell die notfallmedizinische Versorgung sichergestellt 
werden muß. Auch ein Rettungsdienst wie der der Hamburger Feuerwehr muß auf notfallmedizinische Einsätze or
ganisatorisch vorbereitet werden. Der Einsatz der medizinischen und sanitätsdienstlichen Kräfte an einem Großscha
densort muß koordiniert und die Verteilung auf verschiedene Krankenhäuser organisiert werden. Das "Hamburger 
Modell" der Leitenden Notarztgruppe (LNG) war Grundlage für die später entwickelten Forderungen der Bunde
särztekammer und der entsprechenden Fachvereinigungen. Heute dient dieses Modell auch anderen Bundesländern 
als Richtschnur für die Erweiterung des Rettungsdienstes. Die Erfahrungen, die in Hamburg in den letzten zehn Jah
ren gemacht wurden, liegen nun in einer Dokumentation der Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales vor, die 
wir der interessierten Fachwelt in Ausschnitten zukommen lassen wollen. 

4. Einbindung der LNG in 
den öffentlichen Ret
tungsdienst der Freien 
und Hansestadt 
Hamburg 
4.1 Rechtliche Grundlagen 
des Einsatzes 
In den "Plan für den ärztlichen Ein
satz bei Großunfällen und Katastro
phen" der Gesundheitsbehörde der 

Freien und Hansestadt Hamburg vom 
22.7 .1985 sind erstmalig in der Bun
desrepublik die Funktionen und Auf
gaben des leitenden Notarztes bei 
Großunfällen auf dem Verordnungs
wege definiert und geregelt worden. 
Mit dem gleichen Datum wurde die 
"Dienstordnung für die Leitende Not
arztgruppe" erlassen, die in vollem 
Wortlaut im Abschnitt 9 wiederge
geben ist. Eine gesetzliche Veranke
rung wurde durch das Hamburgische 
Rettungsdienstgesetz (HmbRDG) vom 
9.6.1992 geschaffen: 

,,§ 9 Rettungsdienstliche Versorgung 
bei besonderen Gefahrenlagen" 

Absatz 1: Zur Sicherstellung bei 
größeren Notfallereignissen hat die 
zuständige Behörde die Funktion ei
nes Leitenden Notarztes zu schaffen . 
Er wird tätig, wenn eine koordin ie
rende ärztliche Führung erforderlich 
ist. 

Absatz 2: Im Einsatzfall ist der Lei 
tende Notarzt gegenüber Ärzten und 
medizinischem Hilfspersonal am Ein
satzort fachlich weisungsberechtigt. 
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Absatz 3: Der Leitende Notarzt 
muß neben der notfall medizinischen 
Qualifikation und Erfahrung auch 
über ausreichende organisatorische 
und einsatztaktische Kenntnisse ver
fügen." 

Mit dieser Vorschrift erhält die In
stitution eines Leitenden Notarztes 
einschließlich seiner Aufgaben eine 
gesetzliche Grundlage. Bisher be
ruhte die Tätigkeit Leitender Notärz
te lediglich auf Richtlinien der zu
ständigen Behörde. 

In der kommentierenden Be
gründung zum Rettungsdienstgesetz 
sind Aufgaben und Einbindung des 
Leitenden Notarztes in den öffentli 
chen Rettungsdienst folgender
maßen definiert: 

" Absatz 1 enthält die Verpflich
tung der zuständigen Behörde, die 
Funktion eines Leitenden Notarztes 
vorzusehen, und bestimmt die Vor
aussetzung für sein Tätigwerden. 

Absatz 2 stattet den Leitenden 
Notarzt mit den notwendigen Wei 
sungsrechten aus. 

Im Absatz 3 werden die an einen 
Leitenden Notarzt zu stellenden An
forderungen geregelt, die über die 
allgemeine medizinische Qualifika
tion hinausgehen müssen und des
halb einer ausdrücklichen Festlegung 
bedürfen. Die Qualifikationsmerk
male im einzelnen sollen einer Re
gelung durch die zuständigen 
Behörden vorbehalten bleiben und 
- soweit erforderlich - in der bereits 
geltenden Dienstordnung für die 
Leitende Notarztgruppe ihren Nie
derschlag finden. Die Zuführung der 
Leitenden Notärzte an die jeweilige 
Einsatzstelle wird durch die für den 
öffentlichen Rettungsdienst zustän
dige Behörde (Feuerwehr) sicherge
stellt." 

Im Sinn der Sicherstellung und 
Vorhaltung der Leitenden Notarzt
gruppe ist die Behörde für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales als "zu
ständige Behörde" festgelegt wor
den. Organisatorisch ist sie im Refe
rat Rettungswesen und Katastro
phenschutz - G 223 - eingebunden. 

In der täglichen Praxis wird die 
Leitende Notarztgruppe von der Ein
satzzentrale der Feuerwehr alar
miert; diese stellt den Transport des 
Leitenden Notarztes zum Schadens
ort sicher. 

Einsatzindikationen für den LNA 

Die Einsatzindikationen für den 
Leitenden Notarzt sind in der Dienst-
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ordnung für die Leitende Notarzt
gruppe festgelegt worden : 

- bei allen Schadensfällen mit mehr 
als 10 Verletzten, 

- bei allen Schadensfällen, bei denen 
mehr als zwei arztbesetzte Ret
tungsmittel eingesetzt werden, 

- bei Schadensfällen - auch mit we
niger als 10 Verletzten -, bei denen 
wegen schwieriger Rettungsarbei
ten über längere Zeit mit der Not
wendigkeit der ärztlichen Versor
gung am Notfallort gerechnet wer
den muß, 

- vorsorglich in allen Fällen, bei de
nen der Schadensart nach mit der 
gesundheitlichen Gefährdung ei 
ner großen Personenzahl gerech
net werden muß (z. B. Großbrän
de, Räumung von Explosivstoffen 
und gefährliche Chemikalien in 
dichtbesiedelten Gebieten). 

Darüber hinaus können sie bei 
Unfällen auf Druckluftabbaustellen 
eingesetzt werden . Die Mitglieder 
der Gruppe erfüllen die Vorausset
zungen für notärztliche Tätigkeit un
ter Druckluftbedingungen. 

Im Rahmen von Amtshilfeersu
chen sind Mitglieder der Leitenden 
Notarztgruppe in den letzten Jahren 
mehrfach für spezielle Einsätze (z. B. 
des Mobilen Einsatz-Kommandos, 
der Sonderkommission "Dagobert", 
bei Geiselnahmen, Gefängnismeu
terei, Absicherungen bei Staatsbe
suchen) bereitgestellt worden. Die 
Bereitstellung für die in Hamburg 
häufig stattfindenden Großveran
staltungen (z. B. Hafengeburtstag, 
Sail, Marathonlauf, Open-Air-Ver
anstaltungen) ist in den letzten Jah
ren in den Einsatzbereich der Hilfs
organisationen übergegangen. Die 
Leitenden Notärzte werden aber 
über Termin und Ort solcher 
Großveranstaltungen informiert, so 
daß diese in die jeweils aktuelle ret
tungsdienstliche Lage mit einbezo
gen werden können. 

Aufgaben des Leitenden Notarztes 

Zu den Aufgaben des Leitenden 
Notarztes gehört die Leitung und 
Überwachung aller sanitätsdienstli
chen Maßnahmen am Schadensort. 

Er übernimmt innerhalb der tech
nischen Einsatzleitung (TEL) die Auf
gaben des Einsatzabschnittsführers 
(EA) Ärztliche Versorgung in enger 
Kooperation mit dem Einsatzab
schnittführer Rettungsdienst (EAFÜ) 
der Berufsfeuerwehr. Diese organi 
satorische Einbindung wird im Ab
schnitt 4.2 übersichtlich dargestellt. 

Der LNA ist gegenüber Ärzten, 
Sanitäts- und Hilfspersonal wei 
sungsberechtigt. Mit dem Hambur
gischen Rettungsdienstgesetz hat 
diese Weisungsbefugnis verbindli 
chen Charakter erhalten . Diese Re
gelung hat sich eindeutig bewährt, 
Probleme bei der Durchsetzung hat 
es nicht gegeben". 

Der LNA übernimmt die Feststel 
lung des Ausmaßes des Schadens 
und bestimmt den Schwerpunkt und 
die Art des ärztlichen Einsatzes. 

In enger Kooperation mit der 
technischen Einsatzleitung beurteilt 
der Leitende Notarzt die jeweils ak
tuelle Lage am Schadensort und ver
anlaßt ggf. folgende Maßnahmen: 

- Anforderung weiterer Rettungs
mittel, 

- Einrichtung einer Verletztensam
meisteIle, 

- die Alarmierung von Krankenhäu
sern. 

Im Einsatz nimmt der LNA die Sich
tung der Verletzten vor und ent
scheidet über: 

- die noch am Notfallort durchzu
führende ärztliche Versorgung der 
Patienten, 

- die Art des Transportmittels, 
- das Transportziel. 

Bei der Sichtung der Verletzten 
hat sich die Zuordnung in vier Dring
lichkeitsabstufungen bzgl. der Be
handlung und des Abtransportes be
währt: 

1. lebensrettende Sofortmaßnahmen 
sind am Notfallort zu beginnen, der 
Abtransport erfolgt nach Wieder
herstellung und unter Aufrechter
haltung der Vitalfunktionen; 
2. nofallmedizinische Basisversor
gung und zügiger Abtransport zum 
nächstgelegenen geeigneten Kran
kenhaus zur definitiven Erstversor
gung; 
3. bei Patienten mit leichten Ge
sundheitsschäden kann vor Ort eine 
Versorgung durch Hilfskräfte erfol
gen, diese Erstbehandlung hat sich 
in der Verletztensammelstelle zu 
konzentrieren, der eventuell erfor
derliche Transport in ambulante 
oder stationäre ärztliche Behand
lung sollte bei diesen Patienten ver
zögert erfolgen, um die umliegen
den Praxen oder Krankenhäuser für 
die Aufnahme schwerstgeschädigter 
Patienten zu entlasten; 
4. bei Patienten, bei denen unter 
den gegebenen rettungsdienstlichen 
Bedingungen die Überlebenswahr
scheinlichkeit extrem gering ist, kann 



eine Behandlung nur dann durch
geführt werden, wenn aufgrund der 
jeweiligen Lage ausreichend Kapa
zitäten vorhanden sind. 

Die Beurteilung der Behandlungs
und Transportprioritäten und -ka
pazitäten ist in der konkreten Situa
tion ein fließender Prozeß. So kön
nen sich schon im Verlauf der ersten 
Sichtung der Verletzten dramatische 
Veränderungen im Gesundheitszu
stand der Patienten ergeben, die ein 
flexibles Eingreifen erforderlich ma
chen . 

Ziel der Erstversorgung am Un
fallort ist es, eine bestmögliche in
dividualmedizinische Versorgung der 
Verletzten zu gewährleisten. 

Die Sichtung und die Festlegung 
des Abtransportes muß im Bedarfs
fall mehrfach durchgeführt werden, 
um diesen Anforderungen gerecht 
zu werden. Auf keinen Fall darf ein 
unkoordinierter Abtransport vom 
Schadensort zu Versorgungsengpäs
sen in Praxen und Kliniken führen. 

Als Transportmittel für die Pati 
enten stehen dem Leitenden Notarzt 
Notarztwagen, Rettungswagen, Ret
tungshubschrauber und das 
Löschambulanzboot zur Verfügung. 

Je nach Ausmaß des Verletzungs
musters oder der Schädigung des Pa
tienten erfolgt eine zielgerechte 
Weiterbehandlung in dem Kran
kenhaus, das über die erforderlichen 
Fachabteilungen verfügt. 

Hierdurch können anderenfalls 
eventuell erforderliche Sekundär
transporte vermieden werden. 

Die Aufgaben des Leitenden Not
arztes am Schadensort sind im Ma
nagement der rettungs- und sa
nitätsdienstlichen Versorgung der 
Verletzten unter Berücksichtigung 
individual medizinischer Aspekte zu 
sehen. Er hat dafür Sorge zu tragen, 
daß eine qualifizierte Erstversorgung 
durch Ärzte, Sanitäts- und Hilfsper
sonal aufrecht erhalten wird. Nur in 
besonderen Fällen wird er selber in 
die Erstbehandlung eingreifen. 

4.2 Der Leitende Not
arzt in der Einsatztak
tik der Feuerwehr 

Die Einsatzzentrale der Feuer
wehr Hamburg ist gleichzeitig die 
Rettungsleitstelle Hamburg und da
mit verantwortlich für die Notruf
annahme und die Abwicklung der 
Notfallrettungseinsätze. 

Bei Notfällen größeren Ausmaßes 
wird mit dem Stichwort "Großein-

satz Rettungsdienst" ein rechnerun
terstütztes Einsatzprogramm vorge
geben. In diesem Programm ist der 
Einsatz der LNA zwingend vorgese
hen . Der diensthabende Leitende 
Notarzt wird umgehend über die 
vorhandenen Kommunikationsmit
tel alarmiert und erhält unverzüg
lich die ersten Einsatzinformationen. 
Gleichzeitig wird ein Einsatzfahr
zeug der nächstgelegenen Feuer
und Rettungswache in Alarmfahrt 
für die Zuführung des LNA an die 
Einsatzstelle in Marsch gesetzt. 

Am Schadensort stellt die Feuer
wehr den Gesamteinsatzleiter in ei 
ner Einsatzleitung, welcher grund
sätzlich eine technische Einsatzlei 
tung und verschiedene Einsatz
abschnitte unterstellt sind. 

Für die vorliegende Betrachtung 
soll der Einsatzabschnitt Rettungs
dienst näher dargestellt werden . 

Der Einsatzabschnitt Rettungs
dienst ist wie folgt gegliedert: 

- ärztliche medizinische Maßnahmen 
mit dem LNA, den Ärzten der NAW 
sowie dem Arzt des Rettungshub
schraubers, 

- rettungsdienstliche Versorgung 
und Beförderung der Patienten mit 
dem geeigneten Rettungsmittel. 

Ärztlicher Einsatz am 
Schadensort. 

Der LNA ist dem Technischen Ein
satzleiter als Einsatzabschnittsleiter 
"Ärztliche Versorgung" unterstellt. 
Er hat eigenverantwortlich alle Maß
nahmen der ärztlichen Versorgung 
zu veranlassen und über die Art der 
Rettungsmittel sowie die Verteilung 
der Patienten auf die Versorgungs
krankenhäuser zu entscheiden . Er 
hat darüber hinaus den Gesamtein
satzleiter in ärztlichen Fragen zu be
raten. 

Zur Unterstützung des LNA und 
zur Umsetzung seiner Entscheidun
gen steht der Einsatzabschnittsfüh
rer "Rettungsdienst" zur Verfügung. 

Bis der LNA der Leitenden Not
arztgruppe (LNG) eintrifft, über
nimmt der erste am Schadensort ein
treffende NAW-Arzt die Aufgaben 
des Leitenden Notarztes (LNA). 

Alle später eintreffenden Notärz
te oder darüber hinaus angeforder
ten Ärzte sind dem LNA unterstellt. 

Nach Eintreffen des LNA aus der 
LNG übernimmt dieser die ärztliche 
Leitung und Überwachung aller ret-

tungsdienstlichen Maßnahmen am 
Schadensort. 

Der LNA ist gegenüber Ärzten 
und Sanitätspersonal (einschließlich 
Kräften der Bundeswehr und Hilfs
organisationen) am Schadensort 
fachlich weisungsberechtigt. Die ret
tungsdienstliche Versorgung der Ver
letzten bzw. Erkrankten erfolgt 
grundsätzlich auf Weisung der Ärz
te, insbesondere der NAW-Ärzte 
bzw. des LNA. 

Die Verteilung der Verletzten 
bzw. Erkrankten auf die alarm ierten 
Versorgungskrankenhäuser erfolgt 
grundsätzlich auf Weisung des LNA. 

Die Koordinierung der Beförde
rung der Verletzten bzw. Erkrankten 
erfolgt grundsätzl ich auf Weisung 
des Einsatzabschnittsführers "Ret
tungsdienst" . 

Die RTW-Besatzungen verlassen 
den Schadensort ausschl ießlich auf 
Weisung des Einsatzabschnittsfüh
rers . 

4.3 Rechtsgrundlage 
und Haftungsgrund
sätze für die Tätigkeit 
des Leitenden Notarz
tes 

Die Tätigkeit des Leitenden Not
arztes hat ihre rechtliche Grundlage 
im Hamburgischen Rettungsdienst
gesetz. Dort sind, mit dem Ziel der 
Sicherstellung der rettungsdienstli
chen Versorgung bei größeren Not
fallereignissen, Funktion, Aufgaben 
und Befugnisse des Leitenden Not
arztes festgelegt. 

Die zuständige Behörde hat den 
Leitenden Notarzt als Teil der öf
fentlichen Verwaltung eingerichtet. 
Aus dieser Zuordnung ergeben sich 
besondere Konsequenzen hinsicht
lich der haftungsrechtlichen Folgen 
für das Handeln des Leitenden Not
arztes bei seinen Einsätzen. 

Der Leitende Notarzt nimmt ein 
öffentliches Amt wahr. Hieraus re
sultieren Amtspflichten gegenüber 
Dritten, insbesondere gegenüber 
den Notfallpatienten. 

Für Pflichtverletzungen des Lei
tenden Notarztes, unabhängig da
von, ob sie auf se inem persönlichen 
Handeln oder auf Fehlern oder Män
geln in der Organisation beruhen, 
haftet die Freie und Hansestadt 
Hamburg nach den Grundsätzen der 
Amtshaftung gem. Art . 34 Grund
gesetz in Verbindung mit § 839 Bür
gerliches Gesetzbuch. 
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Die persönliche Inanspruchnahme 
des Leitenden Notarztes durch einen 
Geschädigten aus Vertrag, Ge
schäftsführung ohne Auftrag oder 
unerlaubter Handlung entfällt da
mit. Ein Regreß des Aufgabenträgers 
ist in Übereinstimmung mit den all
gemeinen Grundsätzen der Haftung 
des Arbeitnehmers nach Art . 34 
Grundgesetz nur bei vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverlet
zungen möglich. 

Eine Berufshaftpfl ichtversiche
rung des Leitenden Notarztes 
braucht sich daher nur auf diese Ri
siken zu beziehen. 

Zusätzlich besteht für den Lei 
tenden Notarzt auch eine besonde
re strafrechtliche Verantwortung. 
Der für das Einsatzgeschehen ver
antwortliche Leitende Notarzt hat 
gegenüber den zu versorgenden 
Personen eine sogenannte Garan
tensteIlung . Aufgrund dieser Ga-

-' ~ 

rantenstellung kann sich der Leiten
de Notarzt, wenn er infolge eines 
Sorgfaltsmangels lebensrettende 
oder lebensverlängernde Maßnah
men unterläßt, einer fahrlässigen 
Körperver letzung oder im Extrem
fall auch einer fahrlässigen Tötung 
schuldig machen. 

Ergänzend zu der vorbeschriebe
nen Amtshaftung und der Eigenver
antwortung des Leitenden Notarz
tes haftet die zuständige Behörde 
auch für Fehlleistungen, die auf ei
ne mangelnde Sorgfalt bei der Aus
wahl des Leitenden Notarztes 
zurückzuführen sind. Im Hinblick auf 
die besondere Verantwortung ge
genüber den Notfallpatienten über
trägt die zuständige Behörde das be
deutungsvolle Amt des Leitenden 
Notarztes nur in der Notfallmedizin 
besonders erfahrenen und qualifi
zierten Ärztinnen und Ärzten, die 
zusätzlich auch über umfangreiche 

, 

organisatorische und einsatztakti
sche Kenntnisse verfügen . 

Nicht selten muß der Leitende 
Notarzt erhebliche eigene körper li
che Gefährdungen im Rahmen der 
Rettung von Notfallpatienten in 
Kauf nehmen. Bei der Absicherung 
derartiger Schadensrisiken kommt 
dem Unfallversicherungsschutz be
sondere Bedeutung zu . Dieser setzt 
nicht erst bei Hilfe leistung vor Ort 
ein, sondern umfaßt auch die Risi 
ken während der Einsatzfahrt zum 
Aufsuchen des Unglücksortes. 

ERSTE HILFE . :~ 

Erste-Hi Ife-Ausbildung wird 
um Selbstschutzinhalte er
weitert 
Vertrag mit den Sanitätsorganisationen unterzeichnet 

Rund 600 000 Bürgerinnen und 
Bürger durchlaufen jedes Jahr eine 
Ausbildung in Erster Hilfe. Das Bun
desinnenministerium bezuschußt 
diese Ausbildung im Rahmen einer 
Projektförderung. 1996 stehen dafür 
insgesamt 15,7 Millionen DM an För
dermitteln zur Verfügung . 

Ab 1996 wird die Erste-Hilfe-Aus
bildung um Selbstschutzinhalte er
weitert. Einen entsprechenden Ver
trag haben die Hilfsorganisationen 
Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Deut
sches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall
Hilfe und Malteser Hilfsdienst mit 
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dem Bundesinnenministerium un
terzeichnet. Die Erste-Hilfe-Ausbi l
dung wird seit über 40 Jahren von 
den Sanitätsorganisationen als sy
stematische Breitenausbildung 
durchgeführt. 

Die Selbstschutzausbildung hatte 
bisher der Bundesverband für Selbst
schutz vermittelt . Dieser Verband 
wird im Zuge der Neukonzeption 
des Zivilschutzes zum 31. Dezember 
1996 gesetz lich aufgelöst. Vor die
sem Hintergrund bezeichnete der 
Staatssekretär im Bundesinnenmini
sterium, Prof. Dr. Kurt Scheiter, d ie 
Aufnahme von Selbstschutzinhalten 

in die Erste-Hilfe-Ausbildung als ei
ne weitere M aßnahme zur Umset
zung des Zivilschutzkonzepts. Durch 
die Ergänzung der Breitenausbi l
dung um Selbstschutzthemen wer
de auch das von den Hilfsorganisa
tionen verfolgte Ziel, die Bevölke
rung zur Hilfeleistung zu befähigen, 
sinnvoll abgerundet, sagte Scheiter. 

Der Vertrag wurde von den Hil -
feleistungsorganisationen am 
5. 12.1995 im BMI unterzeichnet. 
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Feuerwehr Lübeck -
Katastrophenschutz (Teil 3) 
Technische Einsatzleitung (TEL) 

Friedensmäßige Großschadensereignisse 

Von BA Klaus Löffler 

Bei der Neukonzeption des Bundes 
für den Erweiterten Katastrophen
schutz entfallen dessen Technische 
Einsatzleitungen. Dies macht die Er-

(Stab) 

I· H Presse-
sprecher 

richtung einer TEL für den friedens
zeitlichen Großschadenseinsatz not
wendig. Diese TEL hat die Bereiche 
des Rettungsdienstgesetzes, des 
Brandschutzgesetzes und des Kata
strophenschutzgesetzes abzu
decken. Die gewohnten Strukturen 
der alten Technischen Einsatzleitun
gen werden weitgehend übernom
men. 

Leiter TEL LNA 
Org EL 

Dagegen werden folgende An
passungen an die plötzlich anfallen
de und schnell abzuarbeitende 
Großschadenslage vorgenommen : 

• schnelles Alarmieren und Aus
rücken gegenüber Vorlaufzeiten 
im Verteidigungsfall, 

• qualitative und quantitative Ver
stärkung des S 3-Bereiches. Dies 
wird durch die Reduzierung dieses 
Bereiches im Stab möglich. (siehe 
hierzu auch Manfred Kirk: "Stabs
übung: Kehrtwende in der 
Führungsausbildung?" in brand
schutz/Deutsche Feuerwehr-Zei 
tung 7/1984 u. "Stabsausbildung 
im Umbruch - Ansätze zu einer 
Neuorientierung in der Führungs
ausbildung" in Notfallvorsorge 
und zivile Verteidigung 1/1992), 

• Zuordnen von Außenposten und 
-funktionen als Bestandteile der 
TEL. 

In Lübeck hatte es sich bewährt, 
Funktionen wie Meldekopf Bereit
stellungsraum vom TEL-Personal be
setzen zu lassen bzw., wie im Falle 
der Fm Trupps, der TEL zuzuordnen. 
Dies soll bei der künftigen TEL noch 
weitergeführt werden . 

Im Außendienst der TEL können 
feuerwehrdienstuntaugliche Kame
raden der FF eingesetzt werden. 

In der Vergangenheit durchge
führte Probealarme ergaben, daß 
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tagsüber nicht eine Führungskraft 
der in der Ausrückeordnung vorge
sehenen TEL erreichbar war. Deshalb 
sollten nur Kräfte aus dem ehren
amtlichen Bereich aufgenommen 
werden, die innerhalb von 30 Minu
ten einsatzbereit in der Unterkunft 
der TEL sein können . Eine Mehr
fachbesetzung pro Funktion ist er
forderlich . 

Laufende Aus- und 
Fortbildung 

Ohne laufende Aus- und Fortbil 
dung sowie ständiges Training kön
nen die in einem Großschadensfall 
anfallenden Aufgaben nicht gemei
stert werden. Deshalb sind nur Mit
arbeiter aufzunehmen, die hierzu 
bereit sind und dafür Zeit erübrigen 
können. 

2 FmTr 
M-K'opf 
Bereitst. 

G;J [;] M-Kopf I-
KW-Platz 

Leiter 
BtSt 

~ SB LeiterVP 
Melder 

Ordnung 
Sonstige 

außerhalb 

Die Sachbearbeiter-Funktionen 
sollen von Führungs-, nicht von Hilfs
kräften eingenommen werden . Dies 
gewährleistet, daß die Informatio
nen über Einsatzwert der Einheiten 
und Möglichkeiten der Organisatio
nen in die Führungsvorgänge ein
fließen. Außerdem ist so die Vertre
tung bei notwendiger, zeitweiliger 
Abwesenheit des Sachgebietsleiters 
gut geregelt. 

Gegenüber den alten TEL gibt es 
zwei Sachgebietsleiter mehr. Alt : S 
1/4, S 2/3, neu: S 1/4, S 2, S 3 a, S 3 b. 
Dazu wechselt der FernmeIdetakti 
ker und Führer des FernmeIdeein
satzes (FmSb) vom Stab in die TEL. 
Beim Stab verbleibt ein Fernmeide
techniker zur Behebung von Störun
gen. 

Vom feuerwehrtechnischen ge
hobenen und höheren Dienst wer-
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den drei in der TEL arbeiten (Leiter, 
S 3 a, S 3 b), drei als Einsatzab
schnittsleiter und einer als Lage
dienstführer in der Feuerwehr/Ret
tungs-Leitstelle (wird dann später 
zum Leiter des Stabes) . Dieses be
deutet, daß zu einem derartigen Ein
satz sieben Mitarbeiter des Einsatz
leitdienstes und Leitungsdienstes der 
Berufsfeuerwehr für Leitungsaufga
ben benötigt werden. 

Diese neukonzipierte TEL bedarf 
der Erprobung in der Übung und 
ggf. der Nachbesserung. 

Leiter TEL 
Zu besetzen aus dem Militärkreis des 
Leitungsdienstes und Einsatzdienstes 
derBF. 

51/4 
Verwaltung gehobener Dienst 
Führungskräfte aus allen Organisa
tionen 

52 
In allen Übungen blieb besonders 
die Ersterkundung und Lagedarstel 
lung, aber auch die fortlaufende Er
kundung mit Lagedarstellung sehr 
problematisch. Wenn diese jedoch 
nicht stimmen, können die darauf 
aufbauenden Maßnahmen auch 
nicht der Lage angemessen sein. 
Deshalb soll dieses Sachgebiet ge
sondert und nicht zusammen mit 
den S 3-Aufgaben wahrgenommen 
werden. 
Führungskräfte StFwV, DRK, THW 

SB 52 
wie S 2 
Führungskräfte StFwV, DRK, THW 

S3a 
Medizinische Rettung -
Rettungs-. Sanitäts-, Betreuungs
dienst 

Menschenleben in Gefahr ist Ge
fahrenschwerpunkt Nr. 1. Außerdem 
ist ein Großunfall das wahrschein
lichste Großschadensereignis. Des
halb wird dieses Sachgebiet hier vor 
der Brandbekämpfung und Techni
schen Hilfe genannt. 

LNG = Leitende Notarztgruppe 
Org EL RD (Organisatorische Ein
satzleiter Rettungsdienst) = Leiter 
Rettungsdienst BF und Vertreter so
wie im RD besonders gut informier
te und geschulte Mitarbeiter aus 
dem ELD und LD der BF 

Während die anderen Sachgebie
te vom Führungsraum der TEL aus 
geführt werden, leiten der LNA und 
der Org EL RD gemeinsam von 
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außerhalb im Einsatzgelände. Der Sb 
S 3 a gewährleistet die Verbindung 
in der TEL und zum Stab. Die Ein
richtungen des Sachgebietes, wie 
Krankenwagenhalteplatz, Verletz
tensammelstelle, Betreuungsstelle 
für leicht- und unverletzt betroffe
ne Personen sind fernmeidemäßig 
direkt an den Org EL RD angebun
den. 

SB 5 3 a - FaBe Rettung/Sanität 
Führungskräfte aus dem Bereich der 
Hilfsorganisationen 

SB 3 b 
Das Sachgebiet S 3 b beinhaltet die 
Brandbekämpfung und die Techni 
sche Hilfeleistung. 

Beim friedenszeitigen Einsatz ist 
nicht mit größeren Bergungseinsät
zen zu rechnen. Deshalb wird hier 
der Bergungsdienst der Technischen 
Hilfe zugeordnet. Ebenso der Ge
fahrgut- und Strahlenschutz-Einsatz. 
Hierfür sind schnellstens fachkundi
ge Experten heranzuziehen. 

Mitarbeiter des Leitungs- und Ein
satzleitdienstes der Berufsfeuerwehr 

SB 3 b - FaBe Brandschutz/Tech
nische Hilfe 
Führungskräfte aus dem Bereich FF 
und THW 

Fm-Sb 
Der Fernmeldesachbearbeiter hat 
die in der DV 800 festgelegten Auf
gaben. Statt im Stab arbeitet er nun
mehr in der TEL. 

Mitarbeiter Fernmeldewesen Abt. 
Technik der BF sowie ehrenamtliche 
Führungskräfte aus dem Fernmelde
bzw. Kommunikationswesen. 

FmTr 
Zwei Fernmeldetrupps gehören zur 
TEL. Sie stellen Telefon-Kabelver
bindungen zwischen dem Führungs
raum und den Einsatzabschnitten 
und dem Fernmelderaum der TEL 
und den Meldeköpfen her. Dies er
möglicht auch Führungsgespräche, 
entlastet die Funkkanäle und schafft 
zusätzlich Verbindungen. Übungs
erprobt und -bewährt ! 

Pressebetreuung 
Großschadensereignisse haben 

gelehrt, daß die dann in Scharen 

auftretenden Medienvertreter zu ei
nem größeren Problem für die Ein
satzkräfte wurden als die Schadens
lage selbst. Die Reporter waren 
schon zum großen Teil vor den Ein
satzkräften am Schadensort. In Her
born standen 450 Einsatzkräfte 650 
Reportern gegenüber. Hier muß un
bedingt versucht werden, eine Me
dienbetreuung vor Ort einzurichten. 
Das Presse- und Informationsamt ist 
personell hierzu nicht in der Lage. 
Der Pressesprecher gehört zur TEL 
und wird von dort, aber auch vom 
Stab mit dem neuesten Stand der Er
eignisse versorgt. 

- Ein Pressesprecher, wenn über die 
aufgezeigten Führungspositionen 
gehobener feuerwehrtechnischer 
Dienst vorhanden ist, übernimmt 
dieser die Aufgabe. Ansonsten ge
eignete Führungskräfte aus allen 
Organisationen. 

- Zwei Fernmelder aus dem Bereich 
aller Organisationen 

- Zwei Schreibkräfte aus dem Bereich 
der Verwaltung 

Meldekopf Bereitstellungsraum 
- Eine Führungskraft StFwV 
- Hilfskräfte StFwV 

Meldekopf Krankenwagenhalte
platz 
- Eine Führungskraft Hilfsorganisa
tionen 

- 'Eine Hilfskraft Hilfsorganisationen 

Leiter BtSt für betroffene Perso
nen 
Hierfür werden Persönlichkeiten 
benötigt, die unverletzte und leicht
verletzte betroffene Personen vom 
unmittelbaren Schadensort abseits 
führen, dort sammeln, registrieren, 
unterbringen, mit Informationen 
versorgen und beruhigen. 

- Eine Führungskraft aus dem eh
renamtlichen Bereich 

- Hilfskräfte aus dem ehrenamtlichen 
Bereich 

Leiter Versorgungsstützpunkt 
Eine Führungskraft StFwV 
Hilfskräfte der Organisationen 

Melder 
- Zwei Kradmelder und einige Boten 

und Melder zu Fuß = Hilfskräfte 
der Organisationen 

Ordnungsdienst 
Bei Einsätzen wurde festgestellt, daß 
Einheitsführer von auswärts sich 
nicht bei der Einsatzleitung melde
ten. Entweder setzten sie sich selber 
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auf eigene Faust ein und taten dort 
genau das Falsche (z. B. Bewohner 
aus den sicheren Wohnungen durch 
verqualmte Gänge zu evakuieren), 
oder sie standen irgendwo im Um
feld der Einsatzstelle und schimpf
ten, daß sie nicht eingesetzt wurden . 

Solches Fehlverhalten sollte ein
kalkuliert und abgefangen werden. 
Hierzu sollte ein Ordnungsdienst das 
Umfeld der Einsatzstelle im Auge be
halten. Einheiten, die nicht den Be
reitstellungsraum oder Krankenwa
genhalteplatz anlaufen, sollten an
gesprochen werden. Es ist zu 
überprüfen, ob sie sich schon bei der 
TEL gemeldet haben. Vorgefertigte 
Handzettel wären zu verteilen, mit 
Unterstellungsverhältnis, Funkruf
namen und Funkverbindung. 

Medienvertreter sind an den Pres
sesprecher zu verweisen, Personen 
an die richtigen Stellen zu bringen. 

- Ein Leiter aus dem Bereich der Or
ganisation 

- Hilfskräfte aus dem Bereich der 
Organisation 

Sonstige anfallende 
Dienste 

Bei einem Großschadensereignis 
können je nach Lage weitere Dien
ste sinnvoll oder notwendig werden. 
Diese wären bei Bedarf zu installie
ren. 

Personelle und technische Voraus
setzungen: 

Fahrzeuge 
Folgende Fahrzeuge gehören zur 
TEL: 

ELW 2 (VWLT) HL-8004 KL 00/12/1 
Führungsraum 1 

GeBKw(MB-Kasten HL-8021 KL 00/12 
Führungsraum 2 

ELW2 (VWLT) HL-8013 FL 20/2/2 
Fernmelderaum 

ELW1 (VW-Bus) HL-2906 FL 20/2/1 
Ordnungsdienst 

Krad HL-8033 FL-
Kradmelder 1 

Krad HL-8022 KL 00/12/2 
Kradmelder 2 

ELW 1 (VW-Bus) HL-2909 FL 1/11/10 
Führungskräfte BF 

ELW4 HL-2007 FL 1/11/4 
Pressesprecher 

Das ELD-Fahrzeug der Berufsfeu
erwehr mit Funktelefon und Fax 
kann an der Einsatzstelle mit in die 
TEL einbezogen werden. Mit dem 
Reserve-ELD-Fahrzeug fahren die 

TEL-Führungskräfte der Berufsfeu
erwehr zum Einsatzort. Die übrigen 
Fahrzeuge der TEL werden dezentral 
auf die vier Wachbezirke verteilt sta
tioniert, um von den verschiedenen 
Wohngebieten innerhalb von 30 Mi
nuten nach Alarmierung besetzt zu 
werden . 

Der Einsatzcontainer ist von Wa
che 1 aus mitzuführen. Die Beschaf
fung eines Einsatzleit-Busses ist an
zustreben . Dieser muß einen 
Führungs- und einen FernmeIde
raum in ausre ichender Dimension 
haben. 

Personal 
Für die ehrenamtlich besetzten 

Funktionen muß das 3- bis 4fache 
Personal vorgehalten werden. Durch 
Absprachen untereinander ist die 
Präsenz für den Einsatzfall zu si 
chern . Der LD- und ELD-Bereich ist 

Beim Größeinsatz 'Choo.lI", 
=.;:..:..:...:...:.....=.:~=;.:.:.:== dt'. StAbe. 

sind einzurichten: :::;;" .. "'., 

Fernmelde- 1. EA 1. WE 
struktur 1E!nutz.aCtdntl w • ....-.n1nlhmHtelle 

FOhrungs- 2. EA 2. WE 
aufbau 2.ENIotulbldW'lltt WH • ....mnetwne.1t6I 

Bereits\.- 3. EA 3. WE 
Raum , .... .- W"'f,f~I'-'-

KTW- 1. EAL 1.WÜ 
Halteplatz , Ein .. ll.abad'loll1*ll.r W •• Hrilberp bet'elle 

Standort 2. EAL 2. WÜ 
TEL a ElnHUabtdnttsleli., w.~;.c.~ 

Verletzten- 3. EAL 3. WÜ 
Sammelstelle 3EIn •• ll.abJCtriltlWler W"~I'" 

BtSt VP Regenerations 
B ... ..-."tI,.,rtJrnIcN ... V~(IUII(IUf\II~1 Zone 
IeIchIv .... 't1ePItf_ 

Medienbetreuung W eiter je nach 
vorOrt l age? 

Mit Einsatzleitung vor 
Ort abstimmen! 

mit DME für die Alarmierung in der 
Freizeit auszurüsten . 

Einsatzabschnittsleiter 
-EAL 

In den Rahmenübungen wurden 
die Einsatzabschnittsleitungen von 
Führungskräften aus dem Einsatz
leitdienst der Berufsfeuerwehr über
nommen. Dies wird in den Voll 
übungen beibehalten und ist auch 

Beim Größeinsatz 
sind einzurichten: 

ICh_ltIln. 
der TEL 
lIerkl.lnenl 

Fernmelde- 1. EA 1. WE 
struktur 

w __ 

Führungs- 2. EA 2. WE 
aufbau 2D1utub~ W .. .-u.twnMlIIh 

Bereits\.- 3. EA 3. WE 
Raum , ..... ........., W'.--"1eII 

KTW- 1. EAL 1. WO 
Halteplatz , ..... - W··-utwoaDe'~ 

Standort 2. EAL 2. wO 
TEL <I E ...... u8blc:hMtl""' .. W"~'1IIIe 

Verletzten- 3. EAL 3. wO 
Sammelstelle 3E~WIt« wu_ 

BtSt vp Regenerations 
~""hlflllctll .. V~~, Zone 
~~11'~ 

Medienbetreuung Weiter je nach 
vorOrt Lage? 

Mit Lagedienst bzw. 
Stab abstimmen! 

für den Reale insatz geplant. 
Für die Beherrschung dieser 

Führungsarbeit vor Ort bringt der 
Einsatzleitdienst alle Voraussetzun
gen mit. Auf die verschärfte Ein
satzsituat ion eines Großschadens
ereignisses kann sich bei weiteren 
Übungen und durch Umsetzen der 
Übungsauswertungen vorbereitet 
werden . 

Zugführer und Wach
abteilungsleiter 

Die WAL der BF waren im bishe
rigen Übungsgeschehen nicht als 
übende Zugführer eingesetzt (mit 
einer Ausnahme) . Zweimal spielten 
sie in der Übungsleitung d ie Ein
heitsführer am Einsatzort unterhalb 
der 2. TEL. Dieser Übungsteil entfällt 
bei den künftigen Vollübungen, wo 
nur noch mit einer Großschadens
lage und einer TEL geübt wird . Da
bei werden Züge der BF mitüben. 

Von den Fachdiensten hat die 
Hälfte der vorhandenen Zugführer 
in den Rahmenübungen als Üben
de teilgenommen, die andere Hälf

te war als Beobachter und im 
Schiedsrichterdienst vorgesehen . Im 
letzteren war die Teilnahme lücken
haft, ebenso an den vor den Übun
gen stattgefundenen Ausbildungen. 
Bei den übenden Zugführern gab es 
Fortschritte beim Führungsvorgang 
und in der Befehlsgebung. Das An
gebot der BF für weitere Ausbil 
dungsveranstaltungen besteht wei 
terh in. 

Die im Brandschutzdienst z. Z. be
stehenden Löschzüge sind zu groß 
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und im Einsatzwert zu unterschied
lich, Deshalb wurden für die 
Führungsarbeit in den bisherigen 
Übungen Löschzüge nach STAN an
genommen , Für die Vollübungen 
und den Einsatz müssen die Lösch
züge verkleinert und im Einsatzwert 
in etwa vergleichbar gestaltet wer
den, 

Neuordnung der 
Löschzüge des StFwV 
Die derzeitigen Löschzüge der FF 
sind 

- nach geographischen Zuständig
keiten zusammengestellt, 

- unterschiedlich im Einsatzwert, 

- in der Einsatzbreite und in der Ein
satztiefe für einen Zugführer zu 
groß, 

- bei den bisher durchgeführten 
Rahmenübungen nicht verwendet 
worden. 

Zur Zeit sind folgende kommu
nale Löschfahrzeuge vorhanden: 

LF 8 = 5 
TLF 8/12 = 21 

TSF/ST = 10 
TSFIT = 1 

Der Bund stellt für den erweiter
ten Katastrophenschutz 

LF 16-TS = 14, 

Nach der Neukonzeption des 
Bundes ist zu erwarten, daß von den 
derzeit 14 LF 16 nur zwei LF 16 für 
die Hansestadt Lübeck verbleiben. 

Es wird vorgeschlagen, aus den 
5 LF 8 

21 TLF 8 
11 TSF 

13 Löschzüge zu bilden . 
Jeder Löschzug besteht aus einem 

LF 8, einem TLF 8 und einem TSF 
bzw. zwei TLF 8 und einem TSF. 

Zwei Löschzüge sind ohne TSF. 

Wenn die Hansestadt Lübeck die 
LF 16-TS des Bundes übernimmt, 
kann jeder Löschzug der FF um 1 LF 
16 verstärkt werden . 

Die Sonderfahrzeuge - ein SW 
2000, sechs RW 1 und einige GW -
verbleiben für den gezielten Einsatz 
an der Bedarfsstelle zunächst außer
halb der Zugverbände, können aber 
an der Einsatzstelle bis zu einem 
Fahrzeug pro LZ diesen unterstellt 
werden . 

Die Fahrzeugzuteilung und -un
terstellung bei den Wehren ist ent-
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sprechend dieser Löschzugkonzepti
on vorzunehmen. Dazu noch einige 
Betrachtungen und Vorschläge an 
dieser Stelle: 

Innerhalb des kommunalen 
Brandschutzes rücken die FF fahr
zeugweise aus. Sobald nach Alar
mierung der Wehr ein Fahrzeug be
setzt ist, meldet es sich bei der FwLSt 
einsatzbereit und erhält von dort 
den Einsatzauftrag . Am Einsatzort 
meldet sich der Fahrzeugführer beim 
Einsatzleitdienst. 

An einer GroßschadenssteIle aber 
wird unterhalb des Einsatzab
schnittsleiters unbedingt die Zug
führerebene benötigt. Das Führen 
von einer Vielzahl von Trupps, Staf
feln und Gruppen durch den EAL ist 
nicht möglich. Deshalb müssen Zü
ge gebildet und Zugführer gestellt 
werden. Drei Möglichkeiten hierfür 
werden dargestellt. Als Beispiel 

Vorteile: 
Die Besatzung des LZ kommt ge
schlossen aus einer Wehr, sie kennt 
sich und ist miteinander vertraut. 
Dies ist die bei den FF von ver
bandsinternen Gesichtspunkten be
vorzugte Lösung. 

Nachteile: 
Zu lange Zeit von der Alarmierung 
bis zur Einsatzbereitschaft, nämlich 
bis auch das 3. Fahrzeug besetzt ist. 

Möglichkeit C: 
Drei Wehren bilden zusammen die 
Löschzüge, und zwar 

die zuerst besetzten Fahrzeuge (1) 
den LZ 1, die nächstbesetzten Fahr
zeuge (2) den LZ 2 und die letztbe
setzten Fahrzeuge (3) den LZ 3. 

Nachteile: 
Als Nachteil wird von den Feuer
wehrmännern zunächst empfunden, 

Gerätehaus FF 13 Gerätehaus FF 14 Gerätehaus FF 15 

dafür nehmen wir Löschzugbildun
gen aus je drei Fahrzeugen von drei 
benachbarten Freiwilligen Feuer
wehren an: 
Die mit 1 bezeichneten Fahrzeuge 
sind die nach Alarmierung zuerst be
setzten und einsatzbereiten Fahr
zeuge. Dies ist in der Regel nach fünf 
Minuten geschehen. Die mit 2 be
zeichneten Fahrzeuge werden dann 
als nächstes und die 3er zuletzt be
setzt. 

Möglichkeit A: 
Die Wehren rücken auch bei einem 
Großschadensereignis fahrzeugwei
se aus. Im Bereitstellungsraum wer
den sie vom dortigen Meldekopf zu 
Zügen formiert oder formieren sich 
selbst, solange noch kein Meldekopf 
vorhanden ist. 

Vorteile: 
Schnelles Eintreffen i.m Bereitstel
lungsraum. 

Nachteile: 
Abstimmungsprobleme im Bereit
stellungsraum, sich gegenseitig un
bekannte Gruppen müssen im Zug
verband zusammenarbeiten, Zug
führer und der größte Teil der 
Einheiten kennen sich nicht. 

Möglichkeit B: 
Bei je einer FF wird ein Zug gebildet. 
Der Zug rückt aus, wenn er nach 
Alarmierung komplett besetzt ist. 

daß der LZ aus drei verschiedenen 
Wehren gebildet wird und nicht in
nerhalb einer Wehr. 
Vorteile: 
Es werden die schnellstmöglichen 
Zeiten für die Einsatzbereitschaft er
reicht, bei dem 1. Zug innerhalb von 
ca . 5 Minuten. Die Wehren lernen 
sich durch gemeinsamen Übungsbe
trieb und organisatorische Angele
genheiten besser kennen . 

Die Übungsplanung 
vom August 1991 sah 
folgendes vor: 
,,2.1 Übung innerhalb des Zuges 

Es wird bei dieser Planung davon 
ausgegangen, daß zum gegenwär
tigen Zeitpunkt der Ausbildungs
stand der Züge so ist, daß sie ein
satzbereit sind. Sollten in Einzelfäl
len noch Nachbesserungen für 
erforderlich gehalten werden, so ist 
dieses der Feuerwehr - Abt. 2/Sach
gebiet KatS umgehend anzuzeigen. 

In solchen Fällen ist die Ausbil
dung darauf auszurichten, daß die 
Einsatzbereitschaft der betroffenen 
Züge bis spätestens 30. 6. 1992 her
gestellt ist. 

2.2 Gemeinsame Übungen meh
rerer Züge 

Züge mit entsprechendem Aus
bildungsstand haben spätestens ab 
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Zwischenbilanz des 
Übungsplanes 

Teil 2 - Von der Übung im Zugver
band bis zur Vollübung 

1) 21 . 04. 91 

2) 25.126. 05. 91 
3) 08.109 . 06. 91 
4) 22.123 . 06. 91 * 

5) 30. 06. 91 
6) 20. 09. 91 
7) 28. 09. 91 

8) 29. 09. 91 * 

Übung BsDi der 1. 
FwBer 
Übung IDi 1. IZ 
Übung SanDi 3. SZ-T 
Übung SanDi und 
FüDi 3. SZ und 2. TEL 
Übung ABCDi 2. ABCZ 
Übung BsDI der 2. FwBer 
Übung BsDI der 3. 
FwBer 
Übung BsDI und San 
Di der 1. FwBer, 3. SZT 

9) 12./13. 10. 91 * Übung BDi, SanDi, Bt 

10)09. 11 . 91 
11) 29. 11 . 91 

Di und FüDi, 1.-3. BZ, 
1. FüGrBerB, 2. TEL, 
3. SZ, 4. BtZ 
Übung BDi 2. BZ 
Übung BDi 1. BZ und 
1. FüGrBerB 

12) 02. 04. 92* Übung FüDi, SanDi 
und BtDi unter Mitwir
kung der 
FF Travemünde, 2. TEL, 
4. SZ, 4. BtZ 

13) 12. 04. 92* Übung BsDi und SanDi 
der 1. FwBer, 3. SZ -T 

14) 26. 04. 92 Übung ABCDi 2. ABCZ 
15) 09.110. 05 . 92 Übung SanDi 3. sn 
16) 23.124. 05. 92* Übung IDi und BDi, 

17) 17.06. 92 
1.IZ und Teile 4. BZ 
Übung BDi 1. Fü 
GrBerB, 1. - 3. BZ 

18) 28. 06. 92 Übung ABCDi 2. ABCZ 
19) 12.113.09. 92 Übung SanDi 3. SZ-T 
20) 13. 09. 92 Übung BsDi 3. FwBer 
21) 20. 09. 92 Übung BsDi der 1. FwBer 
22) 13. 11 . 92 Planspiel der 2. TEL 
23) 14. 11 . 92 Übung BDi 2. - 3. BZ, 

24)28. 02. 93 

25) 18. 04. 93 

FüGrBerB 
Übung ABCDi des 
2. ABCZ 
Übung BsDi der 1. Fw 
Ber 

26) 05.106.06. 93 Übung SanDi 3. sn 

27) 08. 09. 93 

28) 19.09.93 

29) 09. 10.93 
30) 17.04. 94 

und 1. VpfT 
Übung BsDi der 3. Fw 
Ber 
Übung BsDi und ABC 
Di (StFwV) der 1. Fw 
Ber 
Übung BtDi der 4. BtSt 
Übung BsDi der 1. Fw 
Ber 

31) 23.124. 04. 94 Übung SanDi 3. SZ-T 
und 1. VpfTr 

32) 20. 06. 94* Übung BsDi, FüDi, San-

33) 17. 09.94 

34) 18. 09. 94 

Di der 3. FwBer, 3. SZ, 3. 
sn 
Übung BsDi der 3. Fw 
Ber 
Übung BsDi der 1. Fw 

* Fachdienstübergreifende Übungen 

1.7.1992 mit anderen Zügen ge
meinsame Übungen durchzuführen. 
Die Absprache erfolgt durch die Ein
heitsführer untereinander; eine ge
meinsame Einsatzleitung ist einzu
planen. Nötigenfalls kann sich we
gen Übungspartner an die 
Feuerwehr - Abt. 21Sachgeb. KatS ge
wandt werden. 

2.3 Gemeinsame Übungen meh
rerer Züge aus verschiedenen Fach
diensten 

Bis zur ersten Vollübung sollen al
le Züge mindestens an zwei fach
dienstübergreifenden Übungen teil
genommen haben. 

2.4 Vol/übungen 
Mit den Vollübungen kann be

gonnen werden, wenn alle Züge die 
unter 2.3 aufgeführten Übungen mit 
Erfolg abgeschlossen haben." 

Inwieweit dieser Plan umgesetzt 
wurde, zeigt die vorstehende Über
sicht. Das Anliegen, Durchführen 
und Auswerten wurde mit drei Aus
nahmen ohne Abstimmung mit der 
BF von den Verantwortlichen der 
Organisationen selbständig durch
geführt. So ist hier eine Auswertung 
dieses Übungsgeschehens nicht mög
lich. 

Beim Beobachten von Übungen 
durch den Leitungsdienst der BF war 

festgestellt worden, daß die Be
fehlsgebung im Zugführerbereich 
sowie die Menschenrettung und Er
ste Hilfe bei den FF verbessert wer
den müssen . Bei den Zugführern 
sind Fortschritte durch Ausbildung 
und Rahmenübungen erreicht wor
den. Für alle Freiwilligen Feuerweh
ren läuft eine Ausbildung in "Men
schenrettung an der Einsatzstelle" 
bei der BF. 

Die Wichtigkeit der Menschen
rettung durch die FF sei hier noch 
einmal betont. Bei einem Großein
satz mit einer Vielzahl von Verletz
ten werden die Berufsfeuerwehr
leute als Rettungsassistenten arbei 
ten müssen. Somit müßte die 
Brandbekämpfung mit der Men
schenrettung aus dem Schadensbe
reich von der FF durchgeführt wer
den. 

Es ist erwiesen, daß in extremen 
Streßsituationen nur das beherrscht 
wird, was immer wieder eingeübt 
wurde . Deshalb muß von der Frei 
willigen Feuerwehr, auch nach Ab
schluß des derzeit laufenden Aus
bildungsprogrammes, die Men
schenrettung immer wieder geübt, 
ausgewertet und verbessert werden. 

Hinweis: 
Durch ein bedauerliches Versehen 

der Redaktion haben wir in Heft 
3/95, Seite 14 den Namen des Autors 
vergessen. 

Der Verfasser des Beitrags" Das 
System NOAH - Rettung oder Un
tergang?" ist Andreas Hermens 
MA. Er ist Sachgebietsleiter Ret
tungsdienst bei der Johanniter-Un
fall-Hilfe e. V. in Bonn . 
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Seminar zur Alarm- und 
Gefahrenabwehrplanung 
Die Störfall-Verordnung verlangt be
kanntlich von den Unternehmen mit 
hohem Gefahreninventar in 
Deutschland, die betriebliche Alar
mierung und Gefahrenabwehr zu 
planen. Damit seitens der Behörden 
diese Vorsorge nach einheitlichen 
Kriterien beurteilt werden kann, 
wurde eine neue Verwaltungsvor
schrift zur Störfall-Verordnung über 
die betriebliche Alarmierung und 
Gefahrenabwehr erlassen. Umwelt
schutzbehörden und untere Kata
strophenschutzbehörden sind im Zu
sammenwirken mit weiteren Äm
tern gefordert, Sorge zu tragen, daß 
ein höherer Sicherheitsstandard er
reicht wird. 

Das Dezernat I der Stadt Halle 
(Saale) und TÜV Ostdeutsch land Si 
cherheit und Umweltschutz GmbH -
Mitglied der TÜV Rheinland Gruppe 
- führten am 20.9.1995 mit Vertre
tern der unteren Katastrophen
schutzbehörden des Landes Sachsen
Anhalt ein Seminar zum Thema "Fle
xibles Gefahrenabwehrmanagement 
in Behörden und Unternehmen" 
durch. 

Im Hauptreferat erläuterte Dr. 
Uth (Umweltbundesamt) die Dritte 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zur Störfall-Verordnung. Ausgehend 
von einer Schilderung der langjähri 
gen Bemühungen, eine einheitliche 
Vorgehensweise zur Gefahrenab
wehrplanung zu erreichen, legte er 
die Schwerpunkte der Verwaltungs
vorschrift beispielhaft dar und cha
rakterisierte die Anforderungen an 
die unteren Katastrophenschutz
behörden. Insbesondere ging er auf 
die Anforderungen an die betriebli 
che Alarm- und Gefahrenabwehr
pläne ein, vor allem auf Art und Um
fang von 

• Alarmmeldung, 
• Alarmablauf, 
• Störfallszenarien, 
• Abstimmung der Planung mit der 

Behörde und 
• Dokumentation und Fortschrei 

bung. 

Der Referent nannte die ermes
sensrelevanten Bedingungen an die 
ständig verfügbaren geschützten 
Kommunikationsverbindungen zwi
schen Betrieb und Behörde. Er legte 
dar, wie in den Betrieben entspre-
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chend der Störfall -Verordnung Ko
operationsstellen beschaffen sein 
müssen, und erläuterte in diesem Zu
sammenhang die Verpflichtung der 
Betriebe hinsichtlich einer schnellen 
und sachkundigen Beratung bei der 
Gefahrenabwehr. 

Information 
Die Planung der inner- und außer

betrieblichen Gefahrenabwehr, der 
sachlichen und personellen Ausstat
tung der Gefahrenabwehrkräfte und 
weitere Aspekte der Gefahrenab
wehr erfolgt auf der Grundlage so
genannter Szenarien . Darunter ver
steht man die Annahme hypotheti 
scher Störfallabläufe, aus deren 
Analyse Informationen über den 
räumlichen und zeitlichen Verlauf 
des Ereignisses abgeleitet werden 
können . Dazu führte Dr. Uth unter 
anderem aus: 

"Die Furcht vor der öffentlichen 
Reaktion bei Bekanntwerden von 
Störfallszenarien ist ein sich bestän
dig wiederholendes Argument, wei 
ches einer wissenschaftlichen Über
prüfung nicht standhält. Untersu
chungen in der Europäischen 
Gemeinschaft, den Vereinigten Staa
ten und nicht zuletzt in Deutschland 
haben ergeben, daß eine offene und 
ehrliche Information fast immer mit 
einem Vertrauensgewinn belohnt 
wird . Die Kommunikation über Risi
ken ist ein unverzichtbarer Schritt in 
Richtung Vertrauensbildung; die Fa
brik bekommt gewissermaßen glä
serne Wände: Nutzen, aber auch die 
möglichen Gefahren, die mit der 
Produktion chemischer Stoffe ver
bunden sind, werden offengelegt. 
Eine Chance - insbesondere für die 
chemische Industrie - zur Gestaltung 
gutnachbarlicher Beziehungen. Die 
Studien haben aber auch gezeigt, 
daß Offenheit bei der Information 
über Risiken den zuständigen Behör
den gut zu Gesicht steht. Der Ver
trauensvorschuß, den die Behörden 
in der Regel haben, ist schnell ver
spielt. wenn eine "übertriebene Ge
heimniskrämerei" ruchbar wird. Die 
Chance zur Risikokommunikation 
sollte deshalb von allen beteiligten 
Partnern genutzt werden . Dabei ist 
zu beachten, daß die Kommunikati
on über Risiken sensibel ist und ge
nau geplant werden muß, soll sie 
ihren Zweck erfüllen. Neben der ab
gewogenen, inhaltlichen Gestaltung 
der Information ist insbesondere die 

Analyse der sozio-kulturellen Bedin
gungen der Betroffenen für den Er
folg der Kommunikation entschei 
dend . Optimal ist sicher die 
Weiterentwicklung von eher ein
dimensionalen Informationsstrategi
en durch ein Angebot echter Zu
sammenarbeit mit den Betroffenen, 
z. B. bei der Gefahrenabwehrpla
nung." 

In der anschließenden Diskussion 
zu diesem Vortrag wurden Proble
me der Umsetzung der 3. Störfall
Verwaltungsvorschrift erörtert. 

Katastrophenvorsorge 
Herr Dölling, Leiter der Abteilung 

Katastrophenschutz des Amtes 37 im 
Dezernat I, vermittelte den Semi
narteilnehmern Erfahrungen zur Ka
tastrophenvorsorge in der Stadt Hal
le/Saale. Ausgangspunkt sind die 
funktionsfähige Führungsorganisa
tion und moderne Führungsmittel. 
Er umriß die für die Vorsorge erfor
derliche Datenfülle zu 
• der Gefahrenanalyse, 
• dem Katastrophenschutzplan, 
• den Sonderschutzplänen unter an

derem für Hochwasser, Schadstoff
ausbruch, Ausfall der Energie- und 
Wasserversorgung, KampfmitteI
beseitigung, Evakuierung, 

• den Fachdienstplänen der Hilfsor
ganisationen, 

• den Ortsbeschreibungen, 
• den Übersichten über Leistungser

bringer aus der freien Wirtschaft, 
• den betrieblichen Alarm- und Ge

fahrenabwehrplänen. 

Erfahrungsgemäß müssen rech
nerunterstützte Werkzeuge dazu 
• die Datenvielfalt sichern, 
• die Daten schnell abrufbereit ha

ben, 
• eine exakte Lageführung auf der 

Bildschirmkarte ermöglichen, 
• viele Bedarfsträger in kurzer Zeit 

mit Daten versorgen, schnell ge
eignete Informationen zur Ent
scheidungsfindung verfügbar zu 
haben, z. B. welche Flächen können 
durch einen Schadstoffausbruch be
troffen sein, in welchem Umfang 
sind Informationen für Helfer und 
Bevölkerung erforderlich, aus wei
chen Gebieten sind wieviel Perso
nen wohin zu evakuieren? 
Die Herren Lange, Ruatti und 

Wetzel von WESSER Informatik leg
ten am Beispiel des Programmsy-
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Abschließend bestimmte Herr Dölling den Begriff 
Katastrophenschutz anschaulich als Handlungsmotto in 
nebenstehender Art und Weise. 

Der stellvertretende Leiter der Abteilung Feuerwehr 
des Amtes 37, Herr Gremm, hob in seinem Beitrag 
hervor, daß sich beim Bearbeiten der vielschichtigen 
Aufgaben des Amtes 37 (Feuerwehr, Rettungsdienst, 
Katastrophenschutz) über Schnittstellen miteinander 
verbundene Programmsysteme bewähren. Die 
Vielfalt der Daten und deren Nutzung für die 
Vorsorge und eine ereignisbezogene Lageführung 
lassen sich nach Erfahrungen des Amtes mittels der 
Systeme FLORIX und DISMA hilfreich bewältigen. 

stems FLOR IX dar, wie die vielen an
fallenden Daten erfaßt, in der tägli 
chen Einsatzführung bei kleineren 
Schadensereignissen und im Rahmen 
der Einsatzführung bei Großscha
denslagen genutzt werden können . 
Herr Ruatti vermittelte Erfahrungen 
über einen stufenweisen Aufbau von 
Führungsstrukturen bei eskalieren
den Schadensereignissen verbunden 
mit einem darauf abgestimmten 
Rechnereinsatz. 

Vorzüge flexibler Ge
fahrenabwehrplanung 

Herr Dr. Kaiser legte dar, wie von 
TÜV Ostdeutschland Sicherheit und 
Umweltschutz im Zusammenwirken 
von Unternehmen, Umweltschutz
behörden und Katastrophenschutz-

behörden sowohl die Alarm- und 
Gefahrenabwehrplanung in " klassi 
scher Aktenform" als auch mittels 
rechnerunterstützter Lösung erstellt 
wird. Die Vorzüge einer flexiblen Ge
fahrenabwehrplanung, nach der al
le gespeicherten Daten sinnvoll kom
biniert bei einem Schadensereignis 
sofort zur Verfügung stehen, de
monstrierte er mit dem Programm
system DISMA am Beispiel eines Zug
unglücks, bei dem ein Eisenbahn
kesselwagen mit Ethylenoxid 
umstürzte und zu bersten drohte. 

Die Seminarteilnehmer konnten 
am Display verfolgen, wie in kurzer 
Zeit ein Entscheidungen vorberei 
tendes Gremium mittels Personal 
computer unterstützt wird, 
• das Ausbreiten von möglicherwei

se freigesetztem Schadstoff und 
die dann eventuell auftretende to-

Gefährliche Stoffe beim Feuerwehreinsatz 

xische Belastung an Schwerpunk
ten zu ermitteln; 

• im Falle der Explosion abschätzen 
zu können, ob ein in der Nähe be
findlicher Ammoniaktank zerstört 
würde, wie sich daraufhin die Am
moniakwolke ausbreiten würde, 
welche Stadtteile und schützens
werten Objekte einer toxischen Be
lastung ausgesetzt wären; 

• die vorsorglich zu evakuierenden 
Gebiete einzugrenzen und sofort 
die Größenordnung der zu evaku
ierenden Personenzahl abschätzen 
zu können; 

• die voraussichtliche Entwicklung 
der Lage auf der Bildschirmkarte 
darzustellen. Lagebericht und La
gekarte könne zu jeder betrachte
ten Situation, die vermutlich ein
treten könnte, jederzeit ausge
druckt werden . 

Abschließend stellte Frau Dipl. 
Chem . Helbig vom Institut der Feu
erwehr Heyrothsberge die neue Ver
sion 6.04 der Stoffdatenbank CHE
MIS vor. Das aktuelle Update enthält 
viele Ergänzungen. Insbesondere 
wurden die Hinweise für die Feuer
wehren bedeutend erweitert. Ver
breitete technische Zubereitungen 
sind mit ihren Eigenschaften be
schrieben. Für mehrere tausend Stof
fe haben Einsatzleiter, Leitstellen 
oder Katastrophenschutzstäbe de
taillierte Angaben zur Gefahrenab
wehr parat. (ms) 

Ein Seminar für die Praxis Von Dr.-Ing. Ulrich Wille 

Vom 19. bis 22.9.95 fand an der 
Brandschutz- und Katastrophen
schutzschule Heyrothsberge erstma
lig das Internationale Seminar "Ge
fährliche Stoffe beim Feuerwehrein
satz" statt, das wieder vom 
Werkfeuerwehrverband Bayern e. V. 
ausgerichtet und in enger Zusam
menarbeit mit der BKS Heyrothsber
ge und dem Institut der Feuerwehr 
Sachsen-Anhalt durchgeführt wurde. 

Über 100 Teilnehmer aus Deutsch
land, Österreich, der Schweiz und 
Liechtenstein nahmen teil und betei
ligten sich an dem Meinungsaus
tausch zu den Themenkreisen des Se
minars. 

Themen der Vorträge mit an
schließender Diskussion waren 

• Schadstoffe bei Bränden, 
• Meßprinzipien für die Feuerwehren 

bei Unfällen und Havarien, 
• Einsatztaktik und -technik bei Un

fällen mit gefährlichen Stoffen, 
• Datenbänke für die Feuerwehren, 
• Anforderungen an die Schutzklei 

dung der Einsatzkräfte, 

• Ausbildung im Strahlenschutz und 
• die Anforderungen an die Strah

lenschutzausrüstung der Feuerwehr. 

Die Veranstaltung war von einem 
Rahmenprogramm begleitet, in dem 
14 deutsche und europäische Fir
menaussteller modernste Geräte
technik für den Gefahrstoffeinsatz 
vorstellten . 

Übereinstimmend stellten die Teil
nehmer fest, daß die schon seit 22 
Jahren stattfindenden Seminare, die 
es sich zum Anliegen gemacht haben, 
vor allem für die Feuerwehrpraxis an
wendbare Anregungen und Hinwei
se zu geben, auch in Zukunft statt
finden sollen. 

Deshalb vereinbarten die Teilneh
mer als Termin für 1996 den 17. bis 
20.9. Dabei sollen u. a. auch Themen 
wie 
• Taktik bei Einsätzen in Anlagen mit 

biologischen Arbeitsstoffen, 
• Kräfte- und Mittelbedarf bei Ge

fahrenstoffeinsätzen, 
• Erfahrungen bei der Dekontamina

tion von Schutzbekleidung aufge
nommen und diskutiert werden. 
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Der richtige Dämmstoff kann leben retten 

Bei der Ausvvahl auf Feuer
sicherheit achten - DIN 4102 
klassifiziert erhält liche Materialien 
Von Karl-Heinz Fonck 

Jedes Jahr werden in Deutschland 
rund 70 000 Hochbaubrände regi
striert. Dabei kommen etwa 800 
Menschen ums Leben. Noch mehr 
werden verletzt oder tragen ge
sundheitliche Spätfolgen davon. 
Viele Gebäudebrände könnten 
glimpflicher ausgehen, wenn schon 
bei der Auswahl der Baustoffe stär
ker auf den Brandschutz geachtet 
würde. 

Denn im Brandfall haben diese 
Überlegungen wesentlichen Einfluß 
darauf, ob und wie schnell sich die 
Flammen ausbreiten und welche gif
tigen Gase freigesetzt werden; das 
haben Großversuche bewiesen. Auch 
der private Bauherr sollte daher 
ebenso wie der Heimwerker, der 
zum Beispiel seinen Dachstuhl aus
baut, sorgfältig auf maximale Brand
sicherheit achten. 

Schutz in allen Gebäu
deteilen 

Besonders wichtig für die Feuer
sicherheit eines Hauses sind die 
Dämmstoffe, da sie in allen Gebäu
deteilen - vom Dach über Fassade 
und Zwischenwände bis hin zum Kei
ler - Brandschutzfunktion überneh
men können. Nichtbrennbare 
Dämmstoffe tragen dazu bei, daß 
beispielsweise ein Feuer nicht über 
die Fassade auf weitere Stockwerke 
übergreift oder daß Treppen als 
Fluchtwege so lange begehbar blei
ben, bis sich die Bewohner in Si 
cherheit gebracht haben. Zudem: Je 
länger die Dämmstoffe den Flam
men widerstehen, desto größer sind 
die Chancen, daß die Feuerwehr das 
Gebäude retten kann. 
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In den DIN 4102 sind die im Markt 
erhältlichen Dämmstoffe - wie alle 
Baustoffe - nach ihren Brand
schutzeigenschaften von "nicht
brennbar" bis "leicht entflammbar" 
klassifiziert. Die höchste Einstufung 
"nichtbrennbar AI" erreichen zum 
BeispielDämmstoffe aus Steinwolle. 
Dieses Material besitzt einen 
Schmelzpunkt von über 1 000 Grad 
Celsius, deutlich mehr als die etwa 
800 Grad, die bei Bränden in der Re
gel auftreten . Steinwolle-Dämm
stoffe hemmen damit die Ausbrei
tung der Flammen und schützen die 
gedämmten Gebäudeteile. "Schwer 
entflammbar" sind zum Beispiel Po
Iystryrol und bestimmte Hartfaser
dämmstoffe. Polyurethan und die 
meisten sogenannten ökologischen 
Dämmstoffe wie Schafwolle, Kork, 
Stroh oder Schilf sind als "normal 
entflammbar" eingestuft. 

Besonders gefährlich sind Mate
rialien, die brennend abtropfen und 
dadurch zur raschen Ausbreitung 
der Flammen beitragen. Als Hilfe für 
die eigene Entscheidung genügt viel
fach schon ein simpler Test: Man 
nimmt jeweils ein kleines Stück der 
verschiedenen Dämmstoffe mit nach 
Hause, hält im Garten einmal ein 
Feuerzeug daran und beobachtet, 
wie sich das Material verhält. Übri 
gens ist nicht jeder Baustoff für je
den Anwendungsfall zugelassen. Ge
rade Heimwerker sollten im Einzel 
fall prüfen, welches Material sie für 
ihr Ausbauvorhaben einsetzen dür
fen. Entscheidend für den Brand
schutz sind allerdings nicht nur die
se Kriterien, sondern auch die Frage, 
welche giftigen Gase ein Dämmstoff 
im Brandfall freisetzt. Man schätzt, 
daß rund zwei Drittel aller Todesop-

fer bei Bränden nicht direkt durch 
die Flammen, sondern durch giftige 
Rauchgase umkommen oder auf
grund der Gase bewußtlos werden 
und sich nicht mehr retten können. 

Toxische Ausgasungen 
möglich 

Die offizielle Brandschutzeinstu
fung berücksichtigt diese toxischen 
Auswirkungen trotz ihrer enormen 
Bedeutung bisher noch nicht. Zahl
reiche Brandversuche von For
schungsinstitutionen und Unterneh
men zeigen jedoch, daß auch in 
dieser Hinsicht Mineralfaser- Dämm
stoffe gut abschneiden. Bei vielen 
nichtmineralischen Materialien ist 
dagegen Vorsicht geboten: Sie ent
wickeln oft erhebliche Mengen an 
hochgiftigen Ausgasungen wie et
wa Dioxin, Blausäure und Kohlen
monoxid. 

Neben den Dämmstoffen verdient 
natürlich auch die Wahl der übrigen 
Baumateria lien Beachtung. Letztlich 
entscheidet ja das Gesamtwerk über 
die Brandsicherheit eines Hauses. 
Grundsätzlich gilt für Bauherren und 
Heimwerker im Interesse der eige
nen Sicherheit: Lieber ein paar Mark 
mehr für bestmöglichen Brandschutz 
als für verzichtbaren Schnickschnack 
investieren. 
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Deutsches IDNDR-Komitee 

Katastrophenschutz 
wichtiger denn je 
Intensivere Maßnahmen zur Vorbeugung und Behebung von Kata
strophenschäden gefordert 
Von Maria Jachnow 

Erdbeben in Japan, Überschwem
mungen in Europa, Orkane in den 
USA, Erdrutsche in Afghanistan ... 
noch nie waren die durch Naturka
tastrophen verursachten Schäden so 
hoch wie in diesem Jahr. Weltweit 
kamen zwischen Januar und Okto
ber über 10000 Menschen ums Le
ben. Experten gehen für 1995 von 
einem Sachschaden von über 
130 Mrd. US-Dollar aus. Die Zahlen 
machen klar, daß Bedeutung und 
Notwendigkeit des nationalen und 
internationalen Katastrophen
schutzes keinesfalls unterschätzt 
werden dürfen. Dieses Anliegen 
äußerte Hans-Jürgen Wischnewski, 
Vorsitzender des Deutschen IDNDR-

Komitees für Katastrophenvorbeu
gung, am 18. Oktober vor der Pres
se in Bonn. 

Vor dem Hintergrund einer steti 
gen Zunahme der Katastrophen - al
lein seit Ende September wurden 
acht Erdbeben in verschiedenen Tei
len der Welt, ein Vulkanausbruch in 
Neuseeland und mehrere schwere 
Stürme in der Karibik und dem 
Osten der USA gemeldet - kommen 
auch auf das Deutsche IDNDR-Ko
mitee neue Aufgaben zu . Die 
zukünftigen Tätigkeitsfelder wurden 
auf einer zweitägigen Tagung in
tensiv diskutiert und auf der ab
schließenden Pressekonferenz vor
gestellt. 

Forderungen des Deutschen 
IDNDR-Komitees: 

• Grenzübergreifender Katastro
phenschutz in der EU 

• Finanzielle Kontinuität für die 
Hilfsdienste 

• Umstrukturierung der Versiche
rungen 

• Förderung der Wissenschaft 

• Intensivere Maßnahmen bei 
technischen / ökologischen Ka
tastrophen 

• Fortbestehen der Arbeit des Ko
mitees nach 1999 

Nach dem verheerenden Erdbeben am 17. Januar 1995 in Kobe, Japan, kehrt nur langsam der Alltag wie
der ein . Der Schaden wird auf 100 Mrd. US-Dollar geschätzt. 
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Deutschland beteiligt sich auf in
ternationaler Ebene vielfach an Vor
sorgeprojekten und Hilfsmaßnah
men vor allem für von Naturkata
strophen bedrohte und geschädigte 
Drittweltländer. Das Komitee weist 
jedoch ausdrücklich darauf hin, daß 
auch die Katastrophenvorsorge in Eu
ropa nicht vergessen werden dürfe. 
"Dies ist eine der Lehren, die wir aus 
den grenzüberschreitenden Folgen 
des Rheinhochwassers ziehen soll 
ten", mahnte Wischnewski. Entwick
lungsländer und Industrienationen 
seien gleichermaßen dem Risiko 
durch Naturkatastrophen ausgesetzt. 
Für Deutschland hat das Komitee 
deshalb eine Untersuchung über 
mögliche Katastrophenszenarien in 
Auftrag gegeben, die an im deut
schen Katastrophenschutz tätige In
stitutionen und Organisationen wei
tergeleitet werden soll. 

Grenzübergreifender 
Katastrophensch utz 

Ein effizienter Katastrophenschutz 
in Europa muß nach Ansicht des Ko
mitees auch in Zukunft grenzüber
greifend geplant werden. Das Komi
tee fordert deshalb, die europäische 
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet 
dauerhaft im Maastrichter Vertrag 
festzuschreiben . Feuerwehr, Techni
sches Hilfswerk und Hilfsorganisa
tionen dürften zudem nicht von 
Haushaltsschwankungen abhängig 
sein - Kontinuität sei gefragt, be
tonte Wischnewski. 

Die deutschen Hochwasserschäden 
in diesem Jahr haben außerdem ge
zeigt, daß für die Zukunft eine Um
strukturierung der Versicherungs
landschaft notwendig ist, da zur Zeit 
ein Großteil der Schäden nicht durch 
Versicherungen gedeckt ist. 

Förderung der Wissen
schaft 

Das Komitee verlangt internatio
nal eine stärkere Förderung der Wis-

JOURNALISTEN-HANDBUCH ZUM KATASTROPHENMANAGEMENT 1995, 
2. ERWEITERTE AUFLAGE. HRSG. VOM DEUTSCHEN IDNDR-KOMITEE, 

BONN: 1995. 

Trotz beachtlicher Fortschritte bei der Entwicklung von Vorsorgetech
nologien nehmen Ausmaß und Anzahl der Naturkatastrophen in den letz
ten Jahrzehnten ständig zu. 

In der nun vorliegenden zweiten Auflage des Journalisten-Handbuchs 
zum Katastrophenmanagement stellt das Deutsche IDNDR-Komitee sein 
Aufgabenfeld und die von den Vereinten Nationen getroffenen Maßnah
men im Bereich des Katastrophenschutzes seit 1989 vor. Erklärtes Ziel des 
Handbuches ist es, vor allem Journalisten mit Basisinformationen über Ka
tastrophenursachen, -vorsorge und -hilfe zu versorgen . Es sei eine wichti
ge Aufgabe der Medien, nicht nur die Folgen, sondern auch die Ursachen 
der Katastrophen der breiten Öffentlichkeit nahezubringen, so der Vorsit
zende des Komitees, Hans-Jürgen Wischnewski, im Vorwort . Zu diesem 
Zweck nennt das Buch auch eine Reihe fachlicher Ansprechpartner in Wis
senschaft und Praxis. Ihre Adressen sind übersichtlich nach Gebieten in den 
Natur-, Ingenieur- und Gesellschaftswissenschaften gegliedert. Hilfreich 
sind auch Listen wichtiger nationaler und internationaler Organisationen 
in der Katastrophenhilfe. Dieses sehr nützliche Handbuch des Deutschen 
IDNDR-Komitees schreibt Aktualität groß: 1996 folgt schon die nächste Auf
lage. 

senschaft, damit Prognosen über das 
Eintreten und die Folgen von Natur
ereignissen in der ganzen Welt prä
ziser werden . Der Vorsitzende des 
Operativen Beirats, Dr. Hermann 
Schmitz-Wenzel, forderte außerdem, 
daß die IDNDR, ähnlich wie die Hilfs
dienste, die bei allen Katastrophen
typen zum Einsatz kommen, sich 
auch den Katastrophen widmen soll, 
die durch technisches und menschli
ches Versagen verursacht werden (Öl
pest, Verbreitung radioaktiver Strah
lung u. ä.). Dadurch würde das Auf
gabengebiet der 1989 von den 
Vereinten Nationen ins Leben geru
fenen "Dekade für die Reduzierung 
von Naturkatastrophen" (IDNDR), de
ren Ziel die internationale Zusam
menarbeit bei Naturkatastrophen ist, 
erheblich erweitert. 

I nterd iszi pi i nä re 
Zusammenarbeit 

Dem deutschen IDNDR-Komitee 
sei es, so Wischnewski , in der Ver
gangenheit gelungen, Politiker und 

Wissenschaftler sowie Vertreter der 
Hilfsorganisationen, der Wirtschaft 
und der Medien an einen Tisch zu 
bringen. Der Austausch habe zu 
wichtigen Impulsen geführt und sol
le auch in Zukunft erhalten bleiben. 
Es sei schon jetzt an der Zeit, sich dar
über Gedanken zu machen, in wei
cher Form der nationale und inter
nationale Katastrophenschutz auch 
über das Jahr 1999 - dem Ende der 
UNO-Dekade - hinaus auf der politi
schen Tagesordnung bleibe. 
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Es gibt keine medizinischen 
Notfallvorräte mehr!? 
Stellungnahme der Deutschen 
Gesellschaft für Katastrophenme
dizin e. v., des Bundesverbandes 
Deutscher Krankenhausapotheker 
e. v., des Arbeiter-Samariter-Bun
des e. v., der Johanniter-Unfall
Hilfe e. V. und des Malteser Hilfs
dienst e. V. 

Im "Bericht zur zivilen Verteidi 
gung" des Bundesministeriums des 
Innern vom 27. Juni 1995 heißt es auf 
Seite 24 unter Punkt 5.4: 

"Mit Rücksicht auf die heutigen 
Liefer- und Produktionsmöglichkei 
ten der pharmazeutischen Industrie 
kann die Sanitätsmittelbevorratung 
für den Zivilschutz weitgehend ein
gestellt werden. Auf die Bevorratung 
von Arzneimitteln und Verbandstof
fen wird deshalb künftig vollständig 
verzichtet. " 

Situation 
Da die Bundesländer sich bislang 

auf die Zivilschutzbevorratung ge
stützt und keine Sanitätsmittel be
vorratet haben, gibt es nun keine Re-

serven mehr für die Krankenhäuser, 
die Notfallmedizin und den Sa
nitätsdienst im Katastrophenschutz. 

Aktuell 
Seit etwa 4 Wochen ist in Deutsch

land die Versorgung mit Tetanus-Im
munglobulin wegen Mangels an ge
eignetem Blutplasma zusammen 
gebrochen. Das kann für Notfallpa
tienten lebensbedrohlich sein. Eng
pässe bei den Arzneimittelherstellern 
hat es in der Vergangenheit immer 
wieder gegeben. Ohne Notfallvorrä
te kann die medizinis~he Versorgung 
u. U. schnell gefährdet sein . 

Frage 
Wie soll in Zukunft die Arzneimit

telversorgung bei Großschadener
eignissen oder gar Katastrophen si
chergestellt werden? 

Forderung 
Wir benötigen ein neues, ge

meinsames Konzept von Bund und 

Ländern zur Notfallbevorratung mit 
Arzneimitteln und Sanitätsmaterial! 
Es gilt, vorhandenen Sachverhalt ver
schiedener notfallmedizinischer und 
klinisch-pharmazeutischer Organ isa
tionen interdisziplinär zu nutzen . 
Sparmaßnahmen dürfen nicht die re
guläre wie notfallmäßige Patienten
versorgung in Frage stellen bzw. ge
fährden . 

3.10.1995 

Weitere 
Informationen: 
Wolfgang Wagner, Apotheker für 
Klinische Pharmazie (V.i.S.d.P.) 
Chefapotheker St. Josef-Hospital, 
Buerer Straße 47, 45852 Gelsenkirchen 
Tel. 0209/50 42 82 Fax 0209/50 46 09 
Schanzenstraße 21, 40549 Düsseldorf 
Tel./Fax 0211/5560043 

BÜCHER ;~ 

Heinz Volz: 

ÜBERLEBEN IN NATUR UND UM
WELT: MIT ABC-TEIL, PRAKTISCHE 
ERFAHRUNGEN, LEHRHINWEISEN, 
IMPROVISATIONSMÖGLICHKEITEN 
UND KNIFFEN FÜR KRITISCHE SI
TUATIONEN UND LEBENSBEDRO
HENDE NOTLAGEN 

Berlin, Bonn, Regensburg: Wal 
halla Fachverlag, 1995, 560 Seiten, 
DM 24,80, ISBN 3-8029-6416-0. 

Es ist noch ~ar nicht so lange her, 
da sorgte die Uberlebensgeschichte 
des über serbischem Gebiet in Bos
nien mit seiner F-16 abgeschossenen 
US-Captains Scott O'Grady weltweit 

<I ..I..J 

für Aufsehen. Die schlagzeilen
trächtige Story demonstrierte au
genfällig, wie man durch das Be
herrschen und Befolgen richtiger 
Survival -Maßnahmen über längere 
Zeit in feindlichem und unwirtlichem 
Gebiet sein Leben erhalten kann. 

Wie man in kritischen Situationen 
gezielt und sicher reagiert, das zeigt 
ein bewährter Ratgeber des Wal 
halla Fachverlages, der nunmehr in 
der siebten, überarbeiteten und er
weiterten Auflage vorliegt. Autor 
Heinz Volz informiert umfassend 
und praxisbezogen über die grund
legenden Survival-Methoden . Volz 
macht in diesem Buch seine fun
dierten Kenntnisse aus der Überle-

bens- und Einzelkämpferausbildung 
bei der Bundeswehr, aus Auslands
einsätzen und der Zusammenarbeit 
mit Sondereinheiten verschiedener 
Nationen zugänglich . 

"Überleben in Natur und Um
welt" hilft, im Notfall bewußt zu 
handeln, mit schlichten Mitteln zu 
improvisieren und so eine gefährli 
che Lage zu meistern. Es vermittelt 
das beruhigende Gefühl, in keiner 
Situation absolut hilflos zu sein, und 
stärkt die Bereitschaft, in kritischen 
Lagen schnell und richtig zu han
deln . Es sollte daher zur Standard
ausstattung jedes Überlebens
gepäcks gehören. 
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Marc Deschka/Carl Roovers 

DAS KOCHBUCH FÜR DEN NACHT
UND BEREITSCHAFTSDIENST 

99 schnelle und unkomplizierte 
Rezepte 

128 Seiten, 9 Abbildungen, DM 
19,80, Verlagsgesellschaft Stumpf & 
Kossendey, EdeweGht 1995, ISBN 
3-923124-67-8 

Was tun, wenn einen der Hunger 
plagt und man Bereitschaftsdienst 
hat? Pommes frites an der nächsten 
Bude erstehen, die Dose mit Ravioli 
öffnen oder den Pizzabringdienst 
alarmieren? Seit neuestem gibt es ei
ne Alternative zu diesen herkömmli
chen kulinarischen Notfall-Szenarien. 

Man nehme zum Beispiel Lauch, 
Kartoffeln, Kerbel, Brühe, Creme 
fraiche, Butter, Salz und Pfeffer, und 
im Handumdrehen steht ein lecke
res Lauchsüppchen auf dem Tisch . 
Doch das vorliegende Kochbuch bie
tet mehr: 99 Gerichte für Rettungs-, 
Feuerwehr-, Polizei- und sonstige 
Dienste im Blaulichtmilieu. Die Vor-, 
Haupt- und Nachspeisen können mit 
geringem Aufwand und wenigen 
Utensilien auf einer einzigen Koch
platte zubereitet werden . Was die 
Menge anbelangt, ist bei den Re-

zepten an komplette Leitstellenbe
satzungen ebenso wie an EinzeIes
ser gedacht. 

Hans Thomas (Hg.) 

BEVÖLKERUNG - ENTWICKLUNG -
UMWELT 

Köln : Verlag Busse Seewald, 1995, 
355 Seiten, DM 32,00, ISBN 3-512-
03153-6. 

"Es ist ein Irrtum anzunehmen, 
das Bevölkerungswachstum in der 
Dritten Welt bedeute eine größere 
Bedrohung ihrer Wohlstandsent
wicklung", so Lord Peter Bauer, ei 
ner der Gründerväter der Entwick
lungsökonomie, in seinem Beitrag 
mit dem Titel "Ende der Verdunke
lung". Die Aussage erstaunt, nach
dem seit Jahrzehnten vor einer dro
henden Bevölkerungsexplosion ge
warnt wird und sich das Reden über 
die Überbevölkerung aus der inter
nationalen Politik nicht mehr weg 
denken läßt. 

Das vorliegende Buch will Schluß 
machen mit der einseitigen Panik
mache. Es ist eine Sammlung von 
Vorträgen, die auf zwei interdiszi
plinären Colloquien des Kölner Lin
denthal-Instituts im September 1994 

gehalten wurden . Wissenschaftler 
aus Europa, den USA und zwei Ent
wicklungsländern (Indien und die 
Philippinen) analysieren die jüngsten 
Entwicklungen und diskutieren über 
eine Welt, die ihnen nicht so sehr 
von der Überbevölkerung, sondern 
von anderen Problemen bedroht 
scheint: Da ist "die Alterung der Be
völkerungsstruktur" (G .-F. Dumont), 
die Implosionsspirale in Deutschland 
(J . Schmid) oder die fehlende Wert
schätzung des Menschen (S. Giree
san) . Während die einen die Um
weltkrise für wissenschaftlich nicht 
erwiesen halten (J. L. Simon), be
fürchten die anderen, die Erde sei 
den Belastungen nicht gewachsen 
(H. Birg). "Wir leben in einem Öko
system - Erde genannt -, das zwar ei
ne vielfache Weltbevölkerung tra 
gen, aber nicht deren Metabolismus 
eines in Menschenwürde gelebten 
Lebens ertragen kann", warnt 
H. Eichler. 

Ein vielseitiges, anregendes Buch, 
das neue Denkansätze bietet. Bleibt 
nur die Verwunderung darüber, daß 
in der Diskussion über Bevölkerung, 
Entwicklung, Umwelt keine Frau zu 
Wort kommt. 

TERMINE ' : 

BKS Heyrothsberge 
Auszug aus dem Lehrgangsplan 1. Halb
jahr 1996 für die Feuerwehrausbildung 

Lehrgänge für Berufs- und Werksfeuer
wehren und andere Einrichtungen 

1. Brandinspektor-Lehrgang 
Lehrgangskennung AFü B IV 96/1 
Beginn 12.2.1996 
Ende 28.6.1996 
Anmeldeschluß 4.12.1995 

3. Seminar "Rechtsgrundlagen für die 
Tätigkeit der Feuerwehr" 
Lehrgangskennung FoFü RGL (BIA) 96/1 
Beginn 18.3.1996 
Ende 4.4.1996 
Anmeldeschluß 8.1 .1996 
6. Lehrgang "Sicherheitsbeauftragter der 
Feuerwehr" 
Lehrgangskennung 
Beginn 
Ende 
Anmeldeschluß 
35. Grundlehrgang im 
Höhenrettungsdienst 

So SBF 96/1 
12.2.1996 
14. 2.1996 
4.12.1995 

Lehrgangskennung So SBF 96/2 
Beginn 3. 6.1996 
Ende 14. 2.1996 
Anmeldeschluß 25.3.1996 
Lehrgang "Ausbilder im Höhenrettungs
dienst 
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Lehrgangskennung 
Beginn 
Ende 
Anmeldeschluß 
Lehrgangskennung 
Beginn 
Ende 
Anmeldeschluß 
Lehrgangskennung 
Beginn 
Ende 
Anmeldeschluß 
Lehrgangskennung 
Beginn 
Ende 
Anmeldeschluß 

FoE GHR 96/1 
4.3.1996 

15.3.1996 
25.12.1995 

FoE GHR 96/2 
15.4.1996 
26.4.1996 
5.2.1996 

FoFü AHR I 96/1 
3.6.1996 

14.6.1996 
25.3.1996 

FoFü AHR I 96/2 
3.6.1996 
5.7.1996 

15.4.1996 

Akademie für zivile Verteidigung 

Lehrgangsübersicht für das 1. Halbjahr 1996 

9.1. - 12.1.1996 Grundlagenlehrgang (Lg. 1/96) 

16.1. - 19.1.1996 Straßenverkehrssicher
stellungslehrgang - Grundlagen (Lg. 2/96) 

23.1. - 26.1.1996 Ernährungssicherstellungs
lehrgang (Lg. 3/96) 

30.1. - 2.2.1996 Wirtschaftssicherstellungs
lehrgang (Lg. 4/96) 

6.2. - 9.2.1996 Aufbaulehrgang (Lg. 5/96) 

12.2. - 13.2.1995 Sonderseminar 

27.2. - 1.3.1996 ZMZ - Lehrgang (Lg. 6/96) 

5.3. - 8.3.1996 Ernährungssicherstellungs
lehrgang (Lg. 7/96) 

12.3. - 15.3.1996 Grundlagenlehrgang 
(Lg. 8/96) 

19.3. - 22.3.1996 Wirtschaftssicherstel 
lungslehrgang (Lg. 9/96) 

26.3. - 28.3.1996 Alarmkalenderbearbei
terlehrgang (Lg. 10/96) 

16.4. - 19.4.1996 Ernährungssicherstel 
lungslehrgang (Lg.11/96) 

23.4. - 26.4.1996 Aufbaulehrgang (Lg. 12/96) 

7.5. - 10.5.1996 Grundlagenlehrgang (Lg. 
13/96) 

13.5. - 14.5.1996 Sonderseminar 

21.5 . - 24.5.1996 Ernährungssicherstel 
lungslehrgang (Lg . 14/96) 

29.5. - 30.5.1996 Sonderseminar - Verkehr 

3.6. - 5.6.1996 Alarmkalenderbearbeiter
lehrgang (Lg. 15/96) 

11 .06. - 14.06.1996 Straßenverkehrssicher
stellungslehrgang (Lg. 16/96) 

18.06. - 21 .06.1996 ZMZ-Lehrgang (Lg . 
17/96) 

25.06. - 28.06.1996 Grundlagenlehrgang 
(Lg. 18/96) 




